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editorial

3

das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz 
(BStabG) hat zu Recht eine Welle der Ent-
rüstung in unserem Berufsstand ausge-
löst. Schließlich hat die präventionsorien-
tierte Zahnmedizin zu einer enormen
Verbesserung der Mundgesundheit und 
zu Milliardeneinsparungen bei den Kran-
kenkassen geführt. Unser Anteil an den 
GKV-Gesamtausgaben liegt ohne Zahn-
ersatz bei unter fünf Prozent. Das hat so-
gar die von Bundesgesundheitsministerin 
Warken eingesetzte FinanzKommission 
Gesundheit positiv hervorgehoben. Ob-
wohl wir also erwiesenermaßen nicht die 
Kostentreiber im deutschen Gesundheits-
system sind, setzt die Politik auch bei uns 
den Rotstift an. Es ist halt viel einfacher, 
einmal mit dem Rasenmäher über alle 
Leistungsbereiche zu fahren, als mit ge-
zielten Maßnahmen Einsparungen in be-
sonders kostenintensiven Bereichen zu 
erzielen. Durch das geplante Moratorium 
für Punktwert- und Budgeterhöhungen 
stehen bis 2029 rund 180 Millionen Euro 
weniger für die Patientenversorgung in 
Bayern zur Verfügung. In dieser Zahl ist 
die Absenkung der Festzuschüsse für 
Zahnersatz noch nicht enthalten. Auch 
der Fachzahnarztvorbehalt und die Ein-
führung von Pauschalen in der Kiefer-
orthopädie werden dazu führen, dass 
weniger GKV-Gelder in die Zahnmedizin 
� ießen. 

Dennoch besteht kein Grund, jetzt in Pes-
simismus zu verfallen. Denn bei genau-
erer Betrachtung wird klar: Obwohl die 
Bundesgesundheitsministerin von einer 
gleichmäßigen Lastenverteilung spricht, 
geht diese Reform in der Zahnmedizin 
vor allem zulasten der Patienten. Die
Versorgungslandschaft wird sich gerade 
im ländlichen Raum weiter ausdünnen. 
Weite Wege und lange Wartezeiten für 
einen Zahnarzttermin werden bald trau-
rige Realität sein. Die kieferorthopädische 
Versorgung wird in Bayern zwar nicht zu-
sammenbrechen, aber auch hier werden 

viele Eltern weit fahren müssen, wenn 
bei ihren Kindern Behandlungsbedarf be-
steht. Die Absenkung der Festzuschüsse 
trifft vor allem die Versicherten, die jeden 
Tag zur Arbeit gehen und Beiträge zah-
len. Für die meisten Bürgergeldempfänger 
ändert sich dagegen nichts. Sie bekom-
men dank Härtefallregelung weiterhin 
100 Prozent der Regelversorgung. Und 
natürlich werden Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer mit ihren GKV-Beiträgen auch 
nach der Reform die medizinische Versor-
gung von Transferempfängern subven-
tionieren. Der Staat hat nämlich angeblich 
kein Geld, um die sogenannten versiche-
rungsfremden Leistungen vollumfänglich 
zu � nanzieren, obwohl die bereits er-
wähnte FinanzKommission genau das 
gefordert hat. Es dürfte klar sein, welche 
Partei der größte Nutznießer solcher po-
litischer Entscheidungen ist. 

Uns Zahnärzten bleibt nach dieser Ge-
sundheitsreform gar nichts anderes übrig, 
als die Patienten noch stärker zur Kasse 
zu bitten. Mehr GOZ, weniger BEMA – 
dazu gibt es keine Alternative, wenn wir 
unsere Praxen wirtschaftlich betreiben 
wollen. Schon heute schütteln viele mei-
ner Patienten den Kopf, wenn sie sehen, 
wie wenig sie für ihren Zahnersatz von 
der Kasse bekommen. Die größte Gefahr, 
die vom BStabG ausgeht, ist aus meiner 
Sicht deshalb ein weiterer Exodus der 
Leistungsträger in die private Kranken-
versicherung. Immer weniger Leistungen 
bei immer höheren Beiträgen – da werden 
viele nicht mehr mitspielen. Den verblei-
benden GKV-Versicherten kann man aus 
zahnärztlicher Sicht nur eines empfehlen: 
den Abschluss einer privaten Zahnzusatz-
versicherung. Auf den Staat ist leider kein 
Verlass mehr. 

Ihr 

Die Verlierer sind die Patienten

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Dr. Jens Kober
Mitglied des Vorstands der KZVB
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Mitte April fand in Nürnberg der 16. Fränkische Zahnärzte-

tag statt, zu dem rund 1 500 Teilnehmer kamen.

BLZK-Präsident Dr. Dr. Frank Wohl warnt  

vor dem Fachzahnarztvorbehalt in der KFO und ruft 

Zahnärzte zur Geschlossenheit auf.

Im Interview mit dem BZB analysieren die KZVB- 

Vorstände Dr. Rüdiger Schott, Dr. Marion Teichmann  

und Dr. Jens Kober die Folgen des GKV-Beitrags- 

satzstabilisierungsgesetzes.
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BZB: Das Gesetz sieht einen Abschlag 
auf die Grundlohnrate von einem Pro-
zentpunkt vor. Was heißt das für die 
bayerischen Vertragszahnärzte?
Schott: Die KZVB hat 2025 rund drei Mil-
liarden Euro an die bayerischen Vertrags-
zahnärzte ausbezahlt. Unabhängig davon, 
wie sich die Grundlohnsumme entwickelt, 
gehen uns 2027 also 30 Millionen Euro 
verloren. Das ist basiswirksam und setzt 
sich 2028 und 2029 fort. Durch das Mora-
torium stehen bis 2029 also fast 180 Mil-
lionen Euro weniger für die zahnmedizini-
sche Versorgung zur Verfügung.

BZB: Immerhin gibt es keine Kürzun-
gen …
Schott: Kaufkraftbereinigt sind das na-
türlich sehr wohl Kürzungen. Löhne und 
Gehälter, Praxis- und Materialkosten oder 
Mieten werden stärker steigen als das Ho-
norar für vertragszahnärztliche Leistun-
gen. Also erleiden wir durch das Gesetz 
Einkommensverluste.

BZB: Welche Folgen befürchten Sie 
dadurch?
Teichmann: Politik ist immer auch Psy-
chologie. Das Gesetz kommt zu einer denk-
bar ungünstigen Zeit. In den kommenden 
fünf Jahren wird ein Viertel der nieder-
gelassenen Zahnärzte das Ruhestands-
alter erreichen. Schon jetzt ist es extrem 
schwer, Nachfolger für Alterspraxen zu 
� nden – vor allem im ländlichen Raum. 
Ich gehe davon aus, dass die Niederlas-
sungsbereitschaft weiter sinken wird. Als 
Angestellter bin ich der Willkür des Ge-

setzgebers viel weniger ausgesetzt als in 
der eigenen Praxis.

BZB: Was verstehen Sie unter Willkür?
Teichmann: Das deutsche Gesundheits-
wesen hatte schon immer sozialistische 
Züge. Wir dürfen die Preise für unsere 
Leistungen nicht selbst festlegen, unter-
liegen dem Wirtschaftlichkeitsgebot und 
einer strikten Budgetierung. Was mich 
am allermeisten ärgert: Die von Warken 
eingesetzte FinanzKommission hat aus-
drücklich festgestellt, dass die Zahn-
medizin nicht zu den Kostentreibern im 
Gesundheitssystem gehört. Unser Anteil 
an den GKV-Gesamtausgaben geht seit 
Jahren zurück. Das liegt vor allem an den 
Erfolgen bei der Verbesserung der Mund-
gesundheit. Aber statt gezielt in den Sek-
toren zu sparen, die die höchsten Kosten 
verursachen, fährt die Politik einmal mehr 
mit dem Rasenmäher über das GKV-
System. Geradezu zynisch � nde ich es, 
wenn man unsere Präventionserfolge als 
Argument dafür nimmt, die Festzuschüsse 
für Zahnersatz zu reduzieren. Alle reden 
von Prävention, aber kosten soll sie bitte 
nichts.

Kober: Dem kann ich mich nur anschlie-
ßen. Wenn sich die Versorgungslandschaft 
im ländlichen Raum weiter ausdünnt und 
Millionen von Patienten der Zugang zur 
zahnärztlichen Versorgung erschwert wird, 
hat das dramatische Folgen für die Mund-
gesundheit. Nicht alle Patienten sind
mobil. Gerade im ländlichen Raum leben 
viele hochbetagte Patienten, die auf Un-

terstützung und einen Transport für den 
Zahnarztbesuch angewiesen sind. Das 
Praxissterben wird auch massive Auswir-
kungen auf die aufsuchende Betreuung 
haben. Investoren-MVZ werden nicht in 
die P� egeheime gehen! Ich befürchte, dass 
unsere Präventionserfolge binnen kürzes-
ter Zeit zunichte gemacht werden – zu-
mindest außerhalb der städtischen Bal-
lungsräume.

BZB: Was sagen Sie dazu, dass kiefer-
orthopädische Leistungen künftig nur 
noch von Fachzahnärzten abgerech-
net werden dürfen?
Kober: Auch das ist ein Beispiel für Will-
kür! Anders als in der Humanmedizin gibt 
es bei den Zahnärzten bislang keinen 
Facharztvorbehalt. Wir lernen im Studium 
das gesamte Spektrum der Zahnmedizin 
und entscheiden selbst, ob und wie wir 
uns spezialisieren wollen. Eigentlich ist das 
ein Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit, 
der nur deshalb nicht verfassungswidrig 
ist, weil ich zumindest privat weiterhin 
KFO-Leistungen anbieten darf. Man sieht 
aber auch, welche Macht das Bundesge-
sundheitsministerium mittlerweile hat. Das 
liegt auch daran, dass man die zahnärzt-
liche Selbstverwaltung jahrzehntelang ge-
schwächt hat. Wir können zwar gegen das 
Gesetz protestieren und vor den Folgen 
warnen, umsetzen müssen wir es trotzdem. 

BZB: Welche Folgen befürchten Sie für 
die kieferorthopädische Versorgung?
Schott: Das kommt auf die Region an. In 
den ostdeutschen Bundesländern leisten 

„Dieses Gesetz untergräbt 
das Vertrauen in den Staat“
KZVB kritisiert Warkens Gesundheitsreform 

Am 29. April hat das Bundeskabinett das GKV-
Beitragssatzstabilisierungsgesetz (BStabG) ver-
abschiedet, mit dem 2027 rund 20 Milliarden Euro 
eingespart werden sollen. Davon betroffen sind 
auch die Zahnärzte. Wir sprachen mit dem Vorstand 
der KZVB, was auf die Praxen zukommt.

© MDTOUFICKAHAMAD – stock.adobe.com
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Nichtfachzahnärzte einen viel höheren Beitrag zur KFO-
Versorgung als im Bundesdurchschnitt. Nach unseren Be-
rechnungen wird der Versorgungsgrad in Bayern trotz des 
Fachzahnarztvorbehaltes bei über 100 Prozent liegen.

BZB: Der Sicherstellungsauftrag liegt aber weiterhin 
bei der KZVB …
Teichmann: Und den werden wir auch erfüllen! Ich bin 
selbst Kieferorthopädin und stehe im ständigen Austausch 
mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir Fachzahnärzte 
sind uns der Verp� ichtung, die wir jetzt haben, bewusst. 
Wer die Voraussetzungen für eine Behandlung im Rahmen 
des Sachleistungsprinzips erfüllt, wird auch behandelt. Die 
Entfernungen zur nächsten Praxis werden zwar in einigen 
Regionen größer werden, aber kieferorthopädische Behand-
lungen sind in der Regel planbar. 

BZB: Im Gesetz sind auch Änderungen für die Fach-
zahnärzte enthalten … 
Teichmann: Und die sehe ich mit großer Sorge. Der Gemein-
same Bundesausschuss (G-BA) wird verp� ichtet, bis Ende 2027 
die Richtlinien zu überprüfen. Die Einzelleistungsvergütung 
soll durch Pauschalen ersetzt werden, die Anspruchskrite-
rien sollen verschärft werden. Die FinanzKommission hatte 
ja kritisiert, dass in Deutschland mehr Kieferorthopädie 
gemacht wird als in anderen europäischen Ländern. Das 
stimmt und das sieht man auch. In unseren Nachbarländern 
erkennt man am Gebiss, aus welchen sozialen Verhältnis-
sen jemand kommt. Wenn die Politik das will, soll sie das 
bitte aber auch deutlich sagen. Unserem Fachgebiet die Evi-
denzbasierung abzusprechen, ist nicht nur ehrrührig, das ist 
schlichtweg falsch. Alle seriösen Studien kommen zu dem 
Ergebnis, dass unbehandelte Zahnfehlstellungen lebenslang 
negative Auswirkungen auf die Mundgesundheit haben. 
Die soziale Teilhabe habe ich im Gespräch mit dem Vorsit-
zenden der FinanzKommission thematisiert, aber das hat ihn 
nicht interessiert. Es ging der Kommission ausschließlich 
ums Geld, und das ist beschämend.

BZB: Die Absenkung der Festzuschüsse für Zahnersatz 
dürfte Sie weniger ärgern. Die Praxen können das 
durch höhere Eigenanteile ausgleichen … 
Schott: Vorausgesetzt, der Patient kann sich das leisten! 
Aktuell haben rund 20 Millionen Deutsche eine Zahn-
zusatzversicherung. Wir haben aber über 80 Millionen Ein-
wohner. Gerade Versicherte, die als Besserverdiener relativ 
hohe Beiträge zahlen, sind überrascht, wie wenig sie für 
ihren Zahnersatz von der Kasse bekommen. Und die Regel-
versorgung will heute fast keiner mehr. Manchmal braucht 
es schon lange Gespräche, um den Patienten zu erklären, 
wie der Eigenanteil zustande kommt. Bemerkenswert ist, 
dass sich bei der Härtefallregelung nichts ändert. Konkret 
heißt das: Wer jeden Tag zur Arbeit geht und Beiträge zahlt, 
bekommt weniger. Bürgergeldempfänger haben weiterhin 
Anspruch auf 100 Prozent der Regelversorgung. Es dürfte 
klar sein, welche Partei von solchen Entscheidungen pro� -
tiert.
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Teichmann: Man sieht an diesem Beispiel 
auch, dass man der Politik nicht trauen 
darf. Was Jens Spahn mit viel Trara ein-
geführt hat, wird nur sieben Jahre später 
wieder kassiert. Das Gleiche haben wir ja 
bei der PAR-Behandlungsstrecke erlebt. 
Erst hieß es, sie sei nicht budgetiert. Und 
heute kann fast keine Praxis neue PAR-
Behandlungen beginnen, weil sie Honorar-
kürzungen befürchten muss. 

BZB: Die FinanzKommission hatte drin-
gend empfohlen, versicherungsfremde 
Leistungen wie die Gesundheitskos-
ten von Bürgergeldempfängern kom-
plett über Steuern zu � nanzieren. Das 
wird aber vermutlich am Widerstand 
des Bundes� nanzministers scheitern. 
Was meinen Sie dazu?
Teichmann: Für mich ist das ein Skandal! 
Den Krankenkassen gehen dadurch rund 
12 Milliarden Euro verloren. Zum Vergleich: 
Die gesamte Zahnmedizin kostet die GKV 
rund 18 Milliarden. Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber subventionieren mit ihren 
GKV-Beiträgen also weiterhin die medi-
zinische Versorgung von Transferemp-
fängern. Gleichzeitig bekommen sie selbst 
immer weniger Leistungen. Das unter-
gräbt das Vertrauen in den Staat. Mit 
Gerechtigkeit hat das alles nichts mehr 

zu tun. Weil Herr Klingbeil die GKV-
Beiträge der Bürgergeldempfänger nicht 
bezahlen kann oder will, holt man sich 
die fehlenden Milliarden einfach bei den 
Leistungserbringern. Die angekündigten 
Erhöhungen sind nicht mehr als ein Trop-
fen auf den heißen Stein und eine Mo-
gelpackung, weil gleichzeitig der Steuer-
zuschuss gesenkt werden soll.

BZB: Geld holt sich der Staat auch bei 
den Körperschaften der Selbstverwal-
tung. Die Gehälter der Führungskräfte 
in den Kassenärztlichen und Kassen-
zahnärztlichen Vereinigungen sollen 
für sechs Jahre eingefroren werden.
Kober: Das ist eine der absurdesten Maß-
nahmen in diesem Gesetz. Zum einen 
halte ich das für eine völlig inakzeptable 
Einmischung in innere Angelegenheiten 
der Selbstverwaltung. Zum anderen bringt 
das der GKV exakt null Euro. Der Haushalt 
der KZVB wird von den bayerischen Ver-
tragszahnärzten � nanziert. Sie haben für 
ihre Honorare hart gearbeitet und treten 
etwa ein Prozent an uns ab. Wenn wir 
bei den Gehältern sparen, sinkt vielleicht 
der Verwaltungskostenbeitrag, aber da-
von haben die Kassen nichts. Und es wird 
schwieriger, geeignete Fachkräfte zu � n-
den. Ich glaube deshalb, dass dahinter 

eine ganz andere Intention steckt: Man 
will die Selbstverwaltung schwächen, weil 
sie hin und wieder unangenehm ist.

BZB: Können Sie einem jungen Kolle-
gen, der bislang angestellt ist, ange-
sichts dieses Gesetzes noch raten, sich 
niederzulassen?
Schott: Ja! Hauptleidtragende dieses Ge-
setzes sind nämlich nicht die Zahnärzte, 
sondern die Patienten. Unsere Antwort 
auf die Sparmaßnahmen ist eine sehr 
einfache: Mehr GOZ, weniger BEMA! Da 
die Zahl der Praxen durch dieses Gesetz 
weiter sinken wird, können die verblei-
benden Praxen ihre Patienten- und Um-
satzzahlen erhöhen. Das setzt allerdings 
eine gute Organisation, unternehmeri-
sches Denken und ef� ziente Abläufe vo-
raus. Das Know-how für die erfolgreiche 
Praxisgründung und -führung bekom-
men sie bei Veranstaltungen wie dem 
Start-up-Tag der KZVB, dem Zahnärzte-
unternehmertag oder bei unseren Nieder-
lassungsseminaren.

BZB: Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Leo Hofmeier.

© KZVB

Bei einer Veranstaltung der DAK betonte der Vorstand auch gegenüber dem DAK-Vorstandsvorsitzenden Andreas Storm (2.v.r.), dass die Zahn-

medizin nicht zu den Kostentreibern im deutschen Gesundheitswesen zählt.
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Für ein Einsparvolumen von 60 Millionen 
Euro jährlich – das entspricht perspekti-
visch gerade einmal 0,14 Prozent der er-
warteten Gesamtentlastung nimmt man 
verheerende Spätfolgen in Kauf. Unbehan-
delte KFO-Krankheitsbilder erschweren 
die Mundhygiene und können langfristig 
zu Karies und Gingivitis/Parodontitis oder 
auch zu CMD-Problemen führen. 

Wenn Versorgung zur Frage  
des Wohnortes wird

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung (KZBV) geht von 921 000 Jungen und 
Mädchen aus, die ihren Behandler ver-
lieren werden – besonders im ländlichen 
Raum. Demnach wären in Bayern meh-
rere Landkreise kieferorthopädisch unter-
versorgt. Medizinische Versorgung darf 
aber nicht eine Frage des Wohnortes sein. 

Der feine Unterschied zwischen 
berufsfähig und berufsfertig

Dem Vorschlag fehlt die fachliche Grund-
lage. Die Zahnmedizin ist in Deutschland 
als einheitlicher Heilberuf ausgestaltet. Die 
zahnmedizinische Ausbildung vermittelt 
grundlegende Kompetenzen in Diagnos-
tik, Indikationsstellung und Therapie aller 
Bereiche unseres Fachgebietes. Der appro-
bierte Zahnarzt ist nicht nur berufsfähig, 
sondern rechtlich und praktisch berufs-
fertig, er darf seinen Beruf eigenverant-
wortlich ausüben, ohne dass irgendein 
Teilgebiet a priori ausgeschlossen wäre.

Natürlich wird und darf er nur solche Be-
handlungen vornehmen, für die er persön-
lich qualifiziert ist. Versorgungsqualität 
wird aber nicht durch formale Ausschlüsse, 

sondern durch Fort- und Weiterbildung, 
berufsrechtliche Sorgfaltspflichten, Haf-
tungsverantwortung sowie rechtzeitige 
Überweisung bei Überschreitung der ei-
genen Kompetenzgrenzen sichergestellt. 

Den Anfängen wehren!

Der geplante Fachzahnarztvorbehalt ist 
daher – über die aktuelle KFO-Thematik 
hinaus – ein brutaler Angriff auf unsere 
Approbation insgesamt. Unser Berufs-
stand muss jetzt geschlossen stehen wie 
eine Eins! Heute sind es KFO-Behandlun-
gen, morgen vielleicht schon chirurgische, 
parodontale oder endodontische Thera-
pien, die uns ohne Weiterbildung verbo-
ten werden!

Das Problem ist nicht nur eines der Kiefer-
orthopäden oder von Absolventen von 
Masterstudiengängen oder anderer kie-
ferorthopädisch tätiger Zahnärzte, es geht 

uns alle an – unabhängig von der aktuel-
len Betroffenheit. Es geht nicht um Parti-
kularinteressen, sondern darum, gemein-
sam den Anfängen drohender Spaltung 
der Zahnärzteschaft zu wehren!

Fatales Signal an den Nachwuchs

Und was für ein fatales Signal sendet 
der Gesetzgeber an den zahnärztlichen 
Nachwuchs: weniger Planungssicherheit, 
sinkende Attraktivität der Niederlassung. 
Gerade im ländlichen Raum, wo jede 
Praxis zählt, könnten sich junge Kollegin-
nen und Kollegen gegen eine eigene 
Praxis entscheiden und erfahrene früher 
ausscheiden.

Reformen sollen stabilisieren. Dieser Vor-
schlag jedoch gleicht keiner heilenden 
Therapie, sondern einem verletzenden 
Eingriff ohne Indikation – er ist sozusa-
gen schwere Körperverletzung im Amt.

Berufsstand muss stehen wie eine Eins!
Dr. Dr. Wohl zum Fachzahnarztvorbehalt: Brutaler Angriff auf die zahnärztliche Approbation

Im Gesetzentwurf des Beitragssatzstabilisierungsgesetzes versteckt sich ein besonders perfider Anschlag auf die Einheit 
unseres Berufsstandes: Kieferorthopädische Leistungen für gesetzlich Versicherte sollen künftig ausschließlich Fach-
zahnärzten für Kieferorthopädie vorbehalten sein. Ein faktisches Berufsverbot für viele Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
die seit Jahren und Jahrzehnten kieferorthopädisch tätig sind – mit existenziellen Folgen für ihre Praxen. 

Ein Kommentar von Dr. Dr. Frank Wohl, Präsident der BLZK

Bereits bei der Eröffnung des Fränkischen 
Zahnärztetages am 17. April – als der Gesetz-
entwurf noch druckfrisch war – warnte der 
BLZK-Präsident vor dem Eingriff in die kiefer-
orthopädische Versorgung. In einer Presse-
mitteilung der bayerischen Zahnärzte veran-
schaulichte er: „Wer so entscheidet, schafft 
regionale Versorgungslücken, zwingt Kin-
der auf jahrelange Wartelisten und schickt 
schließlich Familien auf Reisen durch meh-
rere Landkreise, nur um die Zahnspange 
ihres Kindes nachstellen zu lassen.“ Mit 
Blick auf das parlamentarische Verfahren 
hat Dr. Dr. Wohl mit vielen betroffenen Kol-
leginnen und Kollegen Gespräche geführt 
und gezielt Bundes- und Landtagsabgeord-
nete informiert und sensibilisiert.
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Der Landeswahlausschuss wird durch 
den Vorstand der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer bestellt. Rechtsanwalt 
Dr. Alexander Siegmund übernimmt den 
Vorsitz dieses Gremiums als Landeswahl-
leiter und ist in dieser Funktion bereits 
bestellt, als sein Stellvertreter ist Rechts-
anwalt Kai Sünkenberg bestellt. Der Be-
stellung des Landeswahlausschusses folgt 
die Bestellung des jeweiligen Wahlaus-
schusses in den acht Wahlbezirken. 

Wahlzeit endet am 
22. September 2026, 17 Uhr

Der Landeswahlleiter hat im Benehmen mit 
dem Präsidenten der BLZK, Dr. Dr. Frank 
Wohl, und den Vorsitzenden der acht 

Zahnärztlichen Bezirksverbände das Ende 
der Wahlzeit auf 22. September 2026, 
17 Uhr, festgesetzt. Richtlinien zur Durch-
führung der Wahl werden den Wahlleitern 
der acht Wahlbezirke vom Landeswahl-
leiter bekanntgegeben.

Eine Übersicht über wesentliche Eck-
daten des Wahlverfahrens der BLZK-
Delegiertenwahl 2026 � nden Sie in dem 
Zeit- und Verfahrensplan auf der folgen-
den Seite.

Am 1. Dezember 2026 beginnt die neue 
vierjährige Amtsperiode der dann neu ge-
wählten Delegierten. Die konstituierende 
Sitzung der Vollversammlung, bei der die 
beiden Präsidenten und weitere Mitglie-
der des Vorstands gewählt werden, ist für 
Samstag, den 5. Dezember 2026, geplant, 
die letzte Vollversammlung der am 30. No-
vember 2026 endenden Wahlperiode für 
Samstag, den 28. November 2026. 

Redaktion

So läuft die Delegiertenwahl ab
Zahnärztinnen und Zahnärzte bestimmen über Zusammensetzung der Vollversammlung

Alle vier Jahre werden die Selbstverwaltungsorgane der Bayerischen Landeszahnärztekammer neu gewählt. 2026 ist 
es wieder soweit: Mehr als 17 000 bayerische Zahnärztinnen und Zahnärzte aus den Zahnärztlichen Bezirksverbänden 
sind aufgerufen, 70 Delegierte und ebenso viele Ersatzleute für die Vollversammlung der Bayerischen Landeszahn-
ärztekammer per Briefwahl zu wählen. Rechtsgrundlage ist neben dem bayerischen Heilberufe-Kammergesetz die 
von der BLZK-Vollversammlung beschlossene Wahlordnung.

INFOS ZUR KAMMERWAHL
Die Wahlordnung der Bayerischen Landeszahnärztekammer � nden Sie 
auf der Website der BLZK:
www.blzk.de/blzk/site.nsf/gfx/WahlO.pdf/$� le/WahlO.pdf.

Die Vollversammlung ist das Parlament der bayerischen Zahnärzte und damit das wichtigste 

Organ der BLZK.

Rechtsanwalt Dr. Alexander Siegmund ist Lan-

deswahlleiter der BLZK-Delegiertenwahl 2026.
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ZEIT- UND VERFAHRENSPLAN FÜR DIE BLZK-DELEGIERTENWAHL 2026

Dieser Plan gibt einen Überblick über wesentliche Eckdaten des Wahlverfahrens. Das Ende der Wahlzeit ist bereits 
festgelegt auf Dienstag, den 22. September 2026, 17 Uhr. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Einganges der Wahlbriefe.

Die Wahlleiter in den acht Wahlbezirken (WL) erlassen die 
Erste Wahlbekanntmachung als Mitgliederrundschreiben, 
darin Bekanntmachung des Endes der Wahlzeit und von 
Zeit und Ort der Auslegung der jeweiligen Wählerliste

Spätestens elf Wochen vor Ende der Wahlzeit, 
also spätestens 7.7.2026

Auslegung der Wählerlisten zur Einsicht für zwei Wochen 
beim jeweiligen WL, Einspruchsmöglichkeit innerhalb der 
Auslegungsfrist

Spätestens zehn Wochen vor Ende der Wahlzeit, 
also spätestens 14.7.2026

Die WL schließen die Wählerlisten ab am Stichtag 
für die Feststellung der Wahlberechtigung

Exakt sieben Wochen vor Ende der Wahlzeit 4.8.2026

Die WL erlassen die Zweite Wahlbekanntmachung 
mit Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
als Mitgliederrundschreiben

Nach Abschluss der Wählerlisten

Ende der Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
bei den WL

Bis zum 28. Tag vor Ende der Wahlzeit, 
also spätestens bis 25.8.2026

Zustellung der Wahlmittel an jeden Wahlberechtigten Spätestens zehn Tage vor Ende der Wahlzeit, 
also spätestens bis 11.9.2026

Anforderung vollzähliger Wahlmittel beim jeweiligen WL von 
Wahlberechtigten, die die vollzähligen Wahlmittel bis zum 
achten Tag vor dem Ende der Wahlzeit nicht erhalten haben

Spätestens bis zum vierten Tag vor Ende 
der Wahlzeit, also spätestens bis 18.9.2026

Wahl der Delegierten der Zahnärztlichen Bezirksverbände 
zur BLZK

Bis Ende der Wahlzeit, also bis 22.9.2026, 
17 Uhr 

Ermittlung des Abstimmungsergebnisses im Wahlbezirk 
durch den Wahlausschuss in für Mitglieder des jeweiligen 
ZBV öffentlicher Sitzung, Erstellung der Niederschrift gemäß 
den Vorgaben

Nach Ende der Wahlzeit, frühestens also ab 22.9.2026, 
17 Uhr 

Erste Sitzung des Landeswahlausschusses: 
Prüfung der Abstimmungsergebnisse des jeweiligen 
Wahlbezirkes

Voraussichtlich 12.10.2026

Der Landeswahlleiter verständigt schriftlich die gewählten 
Delegierten und Ersatzleute gegen Empfangsnachweis und 
fordert sie unter Hinweis auf die Verfahrensbestimmungen 
auf, binnen einer Woche nach Zugang der Aufforderung die 
Annahme der Wahl schriftlich zu erklären

Unverzüglich

Zweite Sitzung des Landeswahlausschusses: Der Landes-
wahlausschuss stellt das endgültige Wahlergebnis fest

Voraussichtlich 29.10.2026

Der Landeswahlausschuss verkündet das festgestellte end-
gültige Wahlergebnis und macht es unter Angabe des Datums 
der Online-Veröffentlichung im Internet auf der Homepage der 
Bayerischen Landeszahnärztekammer unter www.blzk.de und 
im amtlichen Veröffentlichungsorgan der BLZK bekannt

Ablauf der bisherigen Wahlperiode 30.11.2026, 
24 Uhr

Beginn der neuen Wahlperiode 1.12.2026, 
0 Uhr 

Termin des Zusammentrittes der neuen, 
konstituierenden Vollversammlung

5.12.2026
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BZB: Der diesjährige Bayerische Zahn-
ärztetag stellt die Frage: „Grenzgänge 
der Prothetik – Wie würden Sie ent-
scheiden?“. Mit welchen Herausforde-
rungen setzt sich das Kongresspro-
gramm auseinander?
Wolowski: Es sind die Herausforderun-
gen der täglichen zahnärztlichen Praxis. 
Angesichts komplexer Befundsituationen 
müssen wir immer wieder die Entschei-
dung treffen, welche Zähne erhalten wer-
den können oder wie wir die langfristige 
Prognose insbesondere von kompromit-
tierten Zähnen einschätzen. Es geht also 
darum, zu entscheiden, was die beste 
Therapie unter Berücksichtigung der Be-
dürfnisse der Patientinnen und Patienten 
in der individuellen Situation ist. Wün-
schenswert ist, die defi nierten Therapie-
ziele effi zient zu erreichen. Hier eröffnet 
die Digitalisierung sowohl im zahnärzt-
lichen als auch im zahntechnischen Be-
reich neue Möglichkeiten – wobei deren 
Einsatz auch Grenzen hat, die wir kennen 
müssen. 

Ebenso stellt uns eine enorme Auswahl 
an Materialien immer wieder vor die Frage, 
welches für welche Indikationsstellung ge-
eignet ist und welche Grenzen beachtet 
werden müssen. Hier müssen wir auch im 
Gespräch mit Patientinnen und Patienten 
fachlich gut aufgestellt sein, weil durch 
Informationen im Netz Wünsche geäußert 
werden, deren Umsetzung die Grenzen 
des Machbaren oft überschreiten. Unter 
diesem Aspekt stellt sich unter anderem 

Warum die DGPro 
Kooperationspartner ist
67. Bayerischer Zahnärztetag zum Thema Prothetik

Der Bayerische Zahnärztetag vom 22. bis 24. Oktober steht unter dem Leitthema „Grenzgänge der Prothetik – Wie 
würden Sie entscheiden?“. Als wissenschaftlichen Kooperationspartner konnte die Bayerische Landeszahnärztekammer 
die Deutsche Gesellschaft für Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien (DGPro) gewinnen. Präsidentin der DGPro 
ist Prof. Dr. Anne Wolowski, Leitende Oberärztin und Stellvertreterin der Direktorin der Poliklinik für Prothetische 
Zahnmedizin und Biomaterialien, Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde am Universitätsklinikum Münster. 
Im BZB-Interview skizziert sie das Engagement der DGPro als Fachgesellschaft und beim Bayerischen Zahnärztetag.

INFORMATIONEN 
UND ANMELDUNG
Details zum Kongress 
fi nden Sie im Internet: 

www.blzk.de/
zahnaerztetag

Unter www.bayerischer-
zahnaerztetag.de 
können Sie sich bequem 
online anmelden.

Die DGPro ist wissenschaftlicher Kooperations-

partner des Bayerischen Zahnärztetages 2026. 

Die Fragen des BZB beantwortete DGPro-

Präsidentin Prof. Dr. Anne Wolowski, Leitende 

Oberärztin und Stellvertreterin der Direktorin 

der Poliklinik für Prothetische Zahnmedizin 

und Biomaterialien, Zentrum für Zahn-, Mund- 

und Kieferheilkunde am Universitätsklinikum 

Münster. 

Der – erneut ausverkaufte – Kongress Zahnärzte beim Bayerischen Zahnärztetag 2025 ließ die Fortschritte 

der Zahnheilkunde in Bayern Revue passieren. Wissenschaftlicher Kooperationspartner im Jahr davor war die 

Deutsche Gesellschaft für Endodontologie und zahnärztliche Traumatologie (DGET).
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die Frage, wie weit man bei einem aus-
schließlich ästhetisch motivierten Behand-
lungswunsch gehen sollte. 

Last, but not least ist ein schwieriger Be-
handlungsfall nicht nur durch eine schwie-
rige Befundkonstellation gekennzeichnet. 
So kann die Persönlichkeit der betroffe-
nen Person in eine diagnostische und 
therapeutische Sackgasse führen, wenn 
wir dies nicht frühzeitig erkennen. Diese 
Grenzgänge auf allen Ebenen werden wir 
beim Bayerischen Zahnärztetag beleuch-
ten. Auf diese Weise wollen wir unseren 
Kolleginnen und Kollegen einerseits die 
Möglichkeiten des Machbaren aufzeigen 
und sie andererseits für vermeidbare 
Schwierigkeiten sensibilisieren. 

BZB: Warum ist eine Kooperation beim 
Bayerischen Zahnärztetag für die 
DGPro attraktiv?
Wolowski: Wir sind eine wissenschaft- 
liche Fachgesellschaft – was nicht bedeu-
tet, dass die Wissenschaft dem reinen 
Selbstzweck dient. Es ist uns ein Anliegen, 
aus der Fachgesellschaft heraus praxistaug-
liche Konzepte zu präsentieren. Wir wol-
len die Kolleginnen und Kollegen vor Ort 
erreichen und einen intensiven Austausch 
anstoßen. Zudem würden wir uns natür-
lich sehr freuen, darüber neue Mitglieder 
für unsere Fachgesellschaft zu gewinnen. 
Für junge wie auch erfahrene Zahnärzte 
ist das breite Angebot der DGPro eine 
gute Ergänzung zur Fortbildungsland-
schaft der jeweiligen Kammerbereiche. 

BZB: Welche Entwicklungen und An-
liegen stehen für die DGPro derzeit 
im Vordergrund?
Wolowski: Zum einen ist angesichts un-
serer demografischen Entwicklung der 
interdisziplinäre Austausch wichtig. In 
diesem Kontext steht auch unsere dies-
jährige Jahrestagung in Bonn vom 11. bis 
13. Juni mit dem Leitthema „Prothetische 
Zahnmedizin meets Medizin“. Bei unserer 
Jahrestagung werden auch die Aktivitä-
ten des neu etablierten Nachwuchsnetz-
werkes der „DGPro Young Pros“ vorge-
stellt – mit dem Ziel, noch mehr Jüngere 
dafür zu begeistern. Diese schon sehr 
aktive Gruppe hat unter anderem den 
„DGPro Science Slam“, der auf der Jahres-
tagung erstmals stattfinden wird, initiiert 
und organisiert. 

Eine weitere Herausforderung ist die Um-
stellung der Approbationsordnung. Un-
sere Studierenden müssen auf den pro-
thetischen Alltag vorbereitet werden. Hier 
brauchen wir gute Konzepte und ein er-
gänzendes Angebot bei den Wahlfächern. 

Ein besonderes Anliegen ist, die jungen 
Kolleginnen und Kollegen am Ende ihres 
Studiums abzuholen und sie auf allen 
Ebenen zu unterstützen. Für jene, die den 
wissenschaftlichen Weg einschlagen möch-
ten, bieten wir zum Beispiel eine „Winter-
school“ an. Ebenso ist das stark praxis-
orientierte „Spezialist:innenprogramm“ 
seit Jahren erfolgreich. Es werden zudem 
seit etwa einem Jahr dezentral, unterstützt 
durch die DGPro, „Study Clubs“ etabliert, 
die sich drei- bis viermal jährlich zu einem 
Fortbildungsabend treffen, in Bayern zum 
Beispiel in Regensburg. Nicht vergessen 
wollen wir die vulnerablen Gruppen der 
„Kiefer-Gesichts-versehrten Patient:innen“. 
Ein Treffen dieser Gruppe ist fester Be-
standteil unserer Jahrestagung. Als Vor-
stand unterstützen wir dies ebenso wie 
die Bemühungen, die Versorgungssitua-
tion für die Betroffenen zu verbessern. 
Weil uns die Qualität gutachterlicher Stel-
lungnahmen zu prothetischen Arbeiten 
wichtig ist, haben wir das Curriculum für 
den/die „Fortgebildete/-n Gutachter/-in 
(DGPro)“ aktualisiert. 

BZB: Wo sehen Sie die zahnärztliche 
Prothetik in fünf Jahren?
Wolowski: Es werden immer wieder Stim-
men laut, dass angesichts der Erfolge der 
Prophylaxe der Bedarf an prothetischen 
Maßnahmen abnehme. Es ist richtig, dass 
immer mehr ältere Menschen immer 
mehr natürliche Zähne aufweisen. Jedoch 
sind parodontale Erkrankungen und vor 
allem Wurzelkaries das Problem der älte-
ren und alten Menschen. Auf Basis der 
DMS 6 lässt sich prognostizieren, dass 
festsitzende Restaurationen und Implan-
tatversorgungen sowohl bei jungen als 
auch bei älteren und alten Menschen 
deutlich zunehmen werden. Gleichzeitig 
brauchen wir nach wie vor das Wissen und 
die Befähigung, einfache Versorgungsfor-
men herstellen und eingliedern zu kön-
nen, da nicht jeder sich eine aufwendige 
Versorgung leisten kann und/oder auf-
grund allgemeingesundheitlicher Aspekte 
eine invasivere belastendere Maßnahme 

nicht möglich oder zu risikobehaftet ist. 
Langfristige Versorgungskonzepte mit 
„Erweiterungsoption“, gepaart mit unter-
stützenden zahnerhaltenden Maßnahmen, 
sind die Herausforderungen der Zukunft. 
Eine Stellungnahme der DGPro zur DMS 6 
führt diese Aspekte detailliert aus. 

Man sieht: Die prothetische Zahnmedizin 
ist und bleibt ein wesentlicher Bestand-
teil der zahnärztlichen Versorgungsland-
schaft. Wie in allen anderen Bereichen 
werden sich die Schwerpunkte dem ak-
tuellen Bedarf und den wachsenden Mög-
lichkeiten der zahnärztlich prothetischen 
Versorgung anpassen müssen. Dafür ste-
hen wir, dass wir auf allen Ebenen diese 
Dynamik identifizieren sowie Lösungs-
möglichkeiten entwickeln und für die 
Praxis bereitstellen. 

BZB: Vielen Dank für das Gespräch. 
Wir freuen uns auf einen Bayerischen 
Zahnärztetag zur Vielfalt der Prothetik.

Das Interview führte Ingrid Krieger.

DGPRO: SELBSTVERSTÄNDNIS 
DER PROTHETIK

Zahnärztliche Prothetik ist ein medizini-
sches Fachgebiet, das sich schwerpunkt-
mäßig mit der klinischen Betreuung und 
der oralen Rehabilitation bei fehlenden 
Zähnen oder ausgeprägter Zahnhartsub- 
stanzschädigung befasst. Es schließt alle 
damit zusammenhängenden biologischen, 
funktionellen, psychosozialen, material-
kundlichen und technologischen Aspekte 
ein. Das Fach deckt dabei – in enger in-
terdisziplinärer Kooperation – auch Fra-
gen langfristiger Betreuungsstrategien 
ab. Der zahnärztlichen Prothetik kommt 
somit eine hohe Verantwortung auf der 
individuellen Patientenebene und der Po-
pulationsebene zu. Im Vordergrund steht 
ein patientenzentrierter präventiver, auf 
Gesundheitsnutzen ausgerichteter An-
satz. Dieser wird ganzheitlich verstan-
den, zielt auf den Erhalt oraler Strukturen 
ab und bezieht die mundgesundheitsbe-
zogene Lebensqualität ausdrücklich ein.
Internet: www.dgpro.de
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Die Delegierten sendeten mit der Wieder-
wahl ihres Vorstands ein klares Zeichen 
und würdigten somit die erfolgreiche 
Arbeit der vergangenen zwei Jahre. Neu 
in den geschäftsführenden Vorstand rückt 
Dr. Thomas Reinhold aus Nürnberg, der 
das Team um Dr. Christian Deffner (Lohr) 
und Dr. Romana Krapf (Weißenhorn) 
komplettiert. 

Mit langem Applaus verabschiedeten die 
Delegierten Dr. Ingo Lang (Schwandorf), 
der nicht erneut kandidierte. Für ihn wurde 
Dr. Jens Kober (München) gewählt – ein 
früherer Landesvorsitzender und aktuel-
les KZVB-Vorstandsmitglied. Ebenfalls ein-
stimmig bestätigt: die Beisitzer Nathalie 

Huber, Dr. Fabian Fleischmann, Dr. Andrea 
Albert und Dr. Jürgen Welsch – ein Mix 
aus Erfahrung und frischer Energie. Glei-
ches gilt für die acht Bezirksgruppenvor-
sitzenden, die als „geborene“ Mitglieder 
den Landesvorstand komplettieren.

Zahnmedizin als Präventions-
motor sehen

Neben den Vorstandswahlen dominier-
ten die drängenden Herausforderungen 
der bayerischen Praxen die Diskussion. In 
ihrer Resolution forderte die Landesver-
sammlung die Bundesregierung auf, das 
zahnärztliche Versorgungssystem end-
lich als Paradebeispiel für Prävention und 

Eigenverantwortung anzuerkennen. Die 
Delegierten verlangten, Prävention als 
Fundament der Versorgung gesetzlich zu 
stärken – insbesondere die Parodontitis-
therapie. Zudem plädiert der FVDZ Bayern 
für ein Festzuschusssystem für die PAR-
Behandlung.

Drei Big Points im Fokus

Die Landesversammlung rückte drei The-
men in den Fokus und fasste entspre-
chende Beschlüsse:
•  Entbürokratisierung – Abschaffung der 

Erst- und Folgevalidierung für Klein-
geräte, Ende der Strahlenschutz-Aktua-
lisierungsp� icht, höhere TI-Pauschalen.

Geschlossenheit, Tempo, Aufbruch
Die Landesversammlung des FVDZ Bayern stellt sich für die Kammer- und ZBV-Wahlen auf 

Die zweitägige Landesversammlung des FVDZ Bayern war ein einziges Signal: Geschlossenheit, Tempo, Aufbruch! Einstim-
mige Beschlüsse, volle Zustimmung, keinerlei Zögern – die Delegierten stellten klar, dass sie bereit sind für die kommenden 
Monate. Der gesamte Vorstand wurde ohne Gegenstimme wiedergewählt. Dr. Christian Deffner startet in seine zweite 
Ehrenamtsperiode an der Spitze des FVDZ Bayern – und das mit spürbarem Rückenwind.

Die Landesversammlung 2026 des FVDZ Bayern mit den wiedergewählten Vorstandsmitgliedern Dr. Christian Deffner, Dr. Romana Krapf,

Nathalie Huber, Dr. Fabian Fleischmann, Dr. Andrea Albert und Dr. Jürgen Welsch. Neu: Dr. Thomas Reinhold und Dr. Jens Kober. Ergänzt wird 

der gewählte Vorstand durch die acht Bezirksgruppenvorsitzenden Dr. Sebastian Leidmann (Oberbayern), Dr. Manfred Kinner (München), Chris-

tian Berger (Schwaben), Bernhard Grimm (Mittelfranken), Dr. Rüdiger Schott (Oberfranken), Dr. Eugen Becker (Unterfranken) und Dr. Michael 

Rottner (Oberpfalz). Wiedergewählt als Versammlungsleitung: Dr. Horst-Dieter Wendel, Torsten Hänsel und Nathalie Huber. ©
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• Nachwuchssicherung – Maßnahmen 
gegen Fachkräftemangel, Förderung 
von Praxisgründungen, Landzahnarzt-
quote analog zur Ärzteschaft.

•  Honorierung – Erhalt des GOZ-Paragra-
fenteiles, um analoge Berechnung und 
Steigerungsmöglichkeiten zu sichern.

Entlastung – auch � nanziell

Um die Zahnärztlichen Bezirksverbände 
und damit die bayerischen Zahnärztin-
nen und Zahnärzte � nanziell zu entlasten, 
fordert die Landesversammlung von der 
BLZK eine Verschlankung und Kosten-
übernahme der ZFA-Abschlussprüfungen. 
„Es handelt sich um eine hoheitliche Auf-
gabe der BLZK“, heißt es in der Begrün-
dung.

Ein weiterer Antrag richtet sich direkt an 
die Kammerdelegierten des ZBV Mün-
chen Stadt und Land: Transparenz statt 
Verzögerung! Die Delegierten sollen ihre 
Ämter ruhen lassen, nachdem drei Instan-
zen die Kammerwahlen 2022 aufgrund 
von Wahlverfehlungen seitens des ZBV für 
ungültig erklärt haben – BLZK-Vorstand, 
Landeswahlausschuss und das Verwal-
tungsgericht München. Den weiteren 
Rechtsweg zu beschreiten, sei ein klarer 
Verstoß gegen das Kollegialitätsprinzip.

Anita Wuttke

Freie Journalistin
© Benz/Albert: FVDZ Bayern

Dr. Thomas Reinhold (links) rückte neu in das 

Vorstandsteam um Dr. Christian Deffner und 

Dr. Romana Krapf nach.

MIT PROF. DR. CHRISTOPH BENZ 
UND DR. ANDREA ALBERT IN DIE ZUKUNFT 

FVDZ BAYERN STELLT SPITZENKANDIDATEN
FÜR DIE BLZK 2026–2030 VOR 

Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) Bayern stellt seine Spitzenkandi-
daten für die Kammerwahl 2026 vor. Mit Prof. Dr. Christoph Benz und Dr. Andrea 
Albert setzt der Verband auf ein starkes, erfahrenes und berufspolitisch hoch-
kompetentes Duo, das die Interessen der bayerischen Zahnärzteschaft mit klarer 
Haltung und fachlicher Exzellenz vertreten wird.

Prof. Dr. Christoph Benz, vormaliger Prä-
sident der Bundeszahnärztekammer und 
Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft 
für Alterszahnmedizin (DGAZ), gehört seit 
Jahren zu den prägenden Stimmen der 
deutschen Berufspolitik. Seine Expertise in 
Fragen der Versorgung älterer und vulnera-
bler Patientengruppen, seine wissenschaft-
liche Reputation und seine langjährige Er-
fahrung in der Selbstverwaltung und im 
Umgang mit Politik und Ministerien machen 

ihn zu einer starken Persönlichkeit für die kommenden Herausforderungen der 
Kammerarbeit. Prof. Benz weiß, wie Kammerarbeit in Bayern geht. Er war von 
2010 bis 2014 Präsident der BLZK, bevor er zum Präsidenten der Bundeszahn-
ärztekammer gewählt wurde.

Mit Dr. Andrea Albert, Vizepräsidentin des 
Verbands Freier Berufe in Bayern, stellt 
der FVDZ Bayern eine junge und dennoch 
pro� lierte Vertreterin der Freien Berufe an 
die Spitze seines Wahlteams. Sie steht mit 
23 Jahren in Einzelpraxis für wirtschaftliche 
und beru� iche Unabhängigkeit, für eine 
moderne, patientenorientierte Zahnmedizin 
und für die Stärkung der Freiberu� ichkeit in 
Zeiten wachsender Regulierung. Dr. Albert 
kennt die Basisarbeit: Sie ist seit vielen Jah-

ren Obfrau bzw. stv. Obfrau im Obmannsbezirk Eichstätt-Schrobenhausen. Ihre 
berufspolitische Erfahrung und ihr Engagement für die Interessen der Heilberufe 
ergänzen das Spitzenkandidatenduo ideal.

„Mit Christoph Benz und Andrea Albert gehen wir mit zwei herausragenden Per-
sönlichkeiten in die Kammerwahl 2026“, erklärt Landesvorsitzender Dr. Christian 
Deffner. „Beide stehen für Kompetenz, Integrität und eine klare Vision für die Zu-
kunft unseres Berufsstandes. Sie verbinden Erfahrung mit Gestaltungswillen – 
und genau das braucht die bayerische Zahnärzteschaft für die nächsten vier Jahre“.

Haltung und fachlicher Exzellenz vertreten wird.

ärztekammer gewählt wurde.
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Die Analyse untersucht den Zusammen-
hang zwischen globaler Gesundheit, ge-
sellschaftlicher Entwicklung und wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit. Demnach 
könnte die konsequente Umsetzung be-
reits erprobter Präventionsmaßnahmen die 
weltweite Wirtschaftsleistung bis 2050 
deutlich steigern. Laut Studie wären jähr-
lich zusätzliche 12,5 Billionen US-Dollar 
möglich – rund sieben Prozent des globa-
len Bruttoinlandsproduktes.

Erarbeitet wurde die Untersuchung von 
einem interdisziplinären Team aus Gesund-
heitsökonomen, Epidemiologen, Public-
Health-Expertinnen und Datenanalysten. 
Grundlage der Berechnungen sind rund 
300 wissenschaftlich geprüfte Studien zu 
Präventionsstrategien. Insgesamt wurden 
etwa 90 Krankheiten und 27 zentrale  
Risikofaktoren analysiert. Die Autoren 

arbeiten mit modellbasierten Szenarien. 
Sie zeigen, welche Effekte erreichbar wä-
ren, wenn die Länder vorhandene evidenz-
basierte Maßnahmen konsequent um-
setzen würden.

Chronische Erkrankungen  
im Fokus

Im Mittelpunkt der Analyse stehen vor al-
lem nichtübertragbare Krankheiten. Dazu 
zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie 
koronare Herzkrankheit, Schlaganfall und 
Herzinsuffizienz, Stoffwechselerkrankun-
gen wie Typ-2-Diabetes und Adipositas 
sowie häufige Krebsarten wie Lungen-, 
Brust- und Darmkrebs. Psychische Er-
krankungen wie Depressionen und Angst-
störungen werden als zentrale Faktoren 
der globalen Krankheitslast hervorgeho-
ben. Ergänzend berücksichtigt die Studie 

chronische Atemwegserkrankungen wie 
COPD und Asthma, Muskel-Skelett-Erkran-
kungen wie chronische Rückenschmer-
zen sowie ausgewählte Infektionskrank-
heiten.

Zwei Ebenen der Prävention

Die Studie unterscheidet zwischen be-
völkerungsbezogener und individueller 
Prävention. Die sogenannte „Population-
level Prevention“ zielt auf strukturelle Ver-
besserungen der Gesundheit in der gesam-
ten Bevölkerung. Dazu gehören strengere 
Tabakkontrollen, höhere Steuern auf Ta-
bak und Alkohol, Maßnahmen zur Reduk-
tion von Zucker und Salz in Lebensmitteln 
sowie Abgaben auf zuckerhaltige Ge-
tränke. Programme zur Förderung gesun-
der Ernährung oder zur Verbesserung der 
Luftqualität zählen ebenfalls dazu.

Längeres Leben und  
wirtschaftlicher Aufschwung
McKinsey-Studie zeigt die Bedeutung der Prävention

Investitionen in Gesundheitsprävention könnten nicht nur Millionen Menschen ein längeres und gesünderes Leben 
ermöglichen, sondern auch einen erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung auslösen. Zu diesem Ergebnis kommt die 
Studie „The Health of Nations: Stronger Health, Stronger Economies“ des McKinsey Health Institute, einer Forschungs-
einheit des Beratungsunternehmens McKinsey & Company.
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Demgegenüber steht die „Individual-level 
Prevention“, die über Gesundheitssys-
teme gezielt einzelne Menschen erreicht. 
Beispiele sind Impfprogramme, Angebote 
zur Rauchentwöhnung, Programme zur 
Blutdruckkontrolle sowie Screening- und 
Vorsorgeuntersuchungen für Diabetes, 
Bluthochdruck oder bestimmte Krebs-
arten. Zudem werden digitale Gesund-
heitsanwendungen, Programme zur Ge-
wichtsregulation und psychotherapeu-
tische Angebote genannt.

Gesundheitspolitik 
als Querschnittsaufgabe

Die Autoren betonen, dass medizinische 
Maßnahmen allein nicht ausreichen. Prä-
vention müsse stärker in nationale Gesund-
heits- und Finanzstrategien integriert wer-
den. So sei eine Zusammenarbeit verschie-
dener Politikfelder erforderlich – etwa 
zwischen Gesundheitswesen, Bildung 
und Wirtschaft. Darüber hinaus könnten 
technologische Lösungen helfen, Präven-
tionsmaßnahmen besser zu messen und 
auszuweiten. Wirtschaftliche Anreize wie 
Subventionen für gesunde Lebensmittel 
oder betriebliche Gesundheitsprogramme 
könnten gesundheitsförderliches Verhal-
ten unterstützen.

Deutliche Effekte 
für Gesundheit und Wirtschaft

Die Forschenden gehen davon aus, dass 
sich die weltweite Krankheitslast bis 2050 
um rund 35 Prozent reduzieren ließe. Im 
Durchschnitt würde ein Mensch dadurch 
etwa neun zusätzliche gesunde Lebens-
jahre gewinnen. Ohne zusätzliche Präven-
tionsmaßnahmen hingegen dürfte der 
Zeitraum, den Menschen in schlechter 
Gesundheit verbringen, weiter steigen – 
von durchschnittlich 8,7 Jahren im Jahr 
2000 auf voraussichtlich 11,4 Jahre im
Jahr 2050.

Gesündere Bevölkerungen bedeuten lang-
fristig höhere Produktivität, eine stärkere 
Erwerbsbeteiligung und stabilere Volks-
wirtschaften. Nach Berechnungen der 
Autoren könnte jeder in Prävention inves-
tierte Dollar einen wirtschaftlichen Nutzen 
von bis zu vier Dollar erzeugen.

Prävention als strategische 
Investition

Die zentrale Schlussfolgerung der Studie 
lautet daher: Prävention ist weit mehr als 
eine ergänzende Maßnahme der Gesund-
heitspolitik. Sie stellt vielmehr einen stra-
tegischen wirtschaftspolitischen Hebel dar. 
Wer langfristiges Wachstum und gesell-
schaftliche Stabilität sichern will, muss 
Gesundheit systematisch in wirtschafts- 
und fi nanzpolitische Entscheidungen in-
tegrieren. Gleichzeitig weisen die Autoren 
darauf hin, dass die modellierten Szena-
rien ein ambitioniertes Potenzial darstel-
len. Ihre Umsetzung setzt voraus, dass 
Regierungen Prävention politisch priori-
sieren, ausreichende fi nanzielle Mittel 
bereitstellen und langfristige Strategien 
entwickeln. Zudem müssten Gesundheits-
systeme, Unternehmen und Bevölkerung 
bereit sein, Veränderungen in Lebensstil 
und Gesundheitsversorgung mitzutragen.

Dr. Alfred Büttner

Leiter des Brüsseler Büros der BZÄK
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Aus Sicht des KZVB-Vorsitzenden Dr. Rü-
diger Schott hat Bundesgesundheits-
ministerin Nina Warken das Gesund-
heitssystem in eine Baustelle verwandelt. 
Allerdings seien dort nur Tiefbau� rmen 
im Einsatz. Von einer Sanierung könne 
keine Rede sein. Stattdessen würden be-
währte Strukturen zerstört. Leidtragende 
seien vor allem die Patienten im ländlichen 
Raum, die schon bald weite Wege und 
lange Wartezeiten für einen Zahnarzt-
termin in Kauf nehmen müssten. Die stell-
vertretende KZVB-Vorsitzende Dr. Marion 
Teichmann sieht durch das Gesetz die 
Präventionserfolge in der Zahnmedizin ge-
fährdet. Das zu erwartende Praxissterben 
erschwere gerade älteren und immobilen 
Patienten den Zugang zur zahnmedizini-
schen Versorgung. Teichmann kritisierte, 
dass die Gesundheitsausgaben für Bürger-
geldempfänger weiterhin von den Bei-
tragszahlern mit� nanziert werden müss-
ten. „Der Staat kommt seiner Verp� ich-
tung nicht nach, versicherungsfremde 

Leistungen in voller Höhe zu � nanzieren. 
Dadurch fehlen der GKV 12 Milliarden 
Euro. Das sind zwei Drittel dessen, was 
die Kassen für die gesamte Zahnmedizin 
ausgeben.“ Vorstandsmitglied Dr. Jens 
Kober versuchte, trotz falscher politischer 
Weichenstellung, Optimismus zu verbrei-
ten. Die Zahnärzte müssten jetzt die 
Schnittstellen zwischen BEMA und GOZ 
noch konsequenter nutzen, um ihre Pra-
xen wirtschaftlich zu betreiben. Der VV-
Vorsitzende Dr. Jürgen Welsch zeigte 
sich verärgert darüber, dass die Expertise 
der Zahnärzte im Gesetzgebungsprozess 
nicht berücksichtigt worden sei. Er kriti-
sierte zudem, dass der Handlungsspiel-
raum der Selbstverwaltung immer weiter 
begrenzt werde. 

Eine intensive Diskussion entbrannte in 
der VV über den geplanten Fachzahnarzt-
vorbehalt in der Kieferorthopädie. Das
Abrechnungsverbot für Nichtfachzahn-
ärzte gefährde die � ächendeckende Ver-

sorgung. Zudem sei die Kieferorthopädie 
Teil der zahnärztlichen Approbation. Je-
der Zahnarzt verfüge über die Kompetenz 
zur Diagnostik und Behandlung kiefer-
orthopädischer Fehlstellungen. Die Be-
schränkung für das Erbringen kiefer-
orthopädischer Leistungen müsse deshalb 
aus dem Gesetz gestrichen werden. Ein 
entsprechender Antrag wurde ebenso ein-
stimmig verabschiedet wie die Resolution 
gegen die geplanten Sparmaßnahmen.

Darin fordert die VV der KZVB

1. auf Eingriffe in die Vergütungssyste-
matik (§§ 85 ff. SGB V) zu verzichten,

2. Budgetierungsmechanismen im zahn-
ärztlichen Bereich vollständig abzu-
schaffen,

3. eine regelhafte Anpassung der Vergü-
tung an die Kostenentwicklung sicher-
zustellen,

4. versicherungsfremde Leistungen voll-
ständig aus Steuermitteln zu � nan-
zieren,

5. echte Strukturreformen zur Ausgaben-
steuerung umzusetzen,

6. die Selbstverwaltung zu stärken,
7. die freiberu� iche, wohnortnahe Ver-

sorgungsstruktur zu sichern,
8. den Fachzahnarztvorbehalt für KFO-

Leistungen aus dem BStabG zu strei-
chen,

9. das seit Jahren versprochene MVZ-
Regulierungsgesetz in das BStabG zu 
integrieren sowie

10. einen echten Bürokratieabbau für die 
Praxen inklusive einer Bagatellgrenze 
für Berichtigungsanträge zu schaffen.

Leo Hofmeier

Warkens Gesetz gefährdet 
die � ächendeckende Versorgung
VV der KZVB warnt vor Einsparungen in der Zahnmedizin

Die Vertreterversammlung (VV) der KZVB am 25. April stand erwartungsgemäß ganz im Zeichen des Gesetzes zur Stabi-
lisierung der Beitragssätze in der Gesetzlichen Krankenversicherung (BStabG), das vier Tage später im Bundeskabinett 
verabschiedet wurde. Die Delegierten warnten eindringlich vor den Folgen der geplanten Sparmaßnahmen in der 
Zahnmedizin und verabschiedeten einstimmig eine entsprechende Resolution.

Mit mehreren einstimmigen Beschlüssen brachte die VV der KZVB ihre Verärgerung über das Ge-

setz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung zum Ausdruck.

© KZVB
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Nach der Begrüßung und einleitenden 
Hinweisen zu aktuellen berufspolitischen 
Entwicklungen folgten Berichte aus dem 
Vorstand sowie aus den Bezirken. Ergän-
zend erläuterte der Präsident der Bayeri-
schen Landeszahnärztekammer, Dr. Dr. 
Frank Wohl, die Aufgaben und die Rolle 
der standespolitischen Selbstverwaltung 
und ordnete diese in den aktuellen Kon-
text ein.

Sicherheit im Notdienst

Eine Aussprache zu wichtigen Themen
des Berufsstandes fand im Anschluss statt. 
Zudem wurden verschiedene Informati-
onsangebote vorgestellt, die die Kollegen-
schaft in ihrer täglichen Arbeit unterstüt-
zen sollen. Hervorzuheben sind hierbei 
insbesondere aktuelle Flyer zu zentralen 
Themen wie elektronische Patientenakte 
(ePA), faire Honorare, Fachkräftemangel 
und Sicherheit im Notdienst. Diese ste-
hen auf der Website von „Team Zahnärzte 
Bayern“ zum Download zur Verfügung 
und bieten Unterstützung und praxis-
nahe Argumentationshilfen für den Um-
gang mit Patientinnen und Patienten.

Die Versammlung war geprägt von einer 
sachlichen und konstruktiven Diskussion 
zentraler berufspolitischer Fragestellungen. 
Inhaltlich spiegelten sich dabei Themen 
wider, die auch im Rahmen der anste-
henden ZBV- und BLZK-Wahlen von Be-
deutung sind und in den entsprechen-
den Informationsmaterialien aufgegrif-
fen werden.

Ein zentraler Beschluss der Landesver-
sammlung war die einstimmige Bestäti-
gung des amtierenden Präsidenten der 
Bayerischen Landeszahnärztekammer,

Dr. Dr. Frank Wohl, sowie der amtieren-
den Vizepräsidentin, Dr. Barbara Mattner, 
als Kandidaten für die entsprechenden 
Ämter bei der kommenden Wahl. Beide 
treten für die Fraktion „Team Zahnärzte 
Bayern“ an. Bereits im Jahr 2022 hatte 
sich Zukunft Zahnärzte Bayern gemein-
sam mit weiteren regionalen Gruppierun-
gen aus ganz Bayern – Team Oberbayern, 
Freie Zahnärzteschaft (FZ) und Basis-
ZahnärzteBayern (BZÄB) – zum Bündnis 
„Team Zahnärzte Bayern“ zusammen-
geschlossen. Mitglieder von „Team Zahn-

ärzte Bayern“ stellen die Mehrheit der 
Vorstandsmitglieder in der Bayerischen
Landeszahnärztekammer.

Die Veranstaltung klang in kollegialer At-
mosphäre aus und bot insbesondere auch 
jüngeren Zahnärztinnen und Zahnärzten 
Raum für gegenseitiges Kennenlernen und 
einen konstruktiven Austausch.

Dr. Sascha Faradjli

Zukunft Zahnärzte Bayern (ZZB)

ZZB hat Zukunftsthemen im Blick
Landesversammlung bestätigt Spitzenkandidaten zur BLZK-Wahl 

Bei der Landesversammlung des Vereines Zukunft Zahnärzte Bayern (ZZB) Ende März in München nutzten Zahnärztin-
nen und Zahnärzte aus verschiedenen Bezirken Bayerns die Gelegenheit zum fachlichen und berufspolitischen Austausch. 
Die Versammlung war gut besucht. Besonders erfreulich war die breite Beteiligung aller Generationen: Erstmals wa-
ren auch Studierende der Zahnmedizin an der LMU vertreten. Sie konnten bei der Landesversammlung Einblicke in die 
Strukturen und die Arbeit der zahnärztlichen Selbstverwaltung gewinnen.

Die Vorstandsmitglieder des Vereines Zukunft Zahnärzte Bayern diskutieren neue Informations-

angebote für die Kollegenschaft. Von links: Dr. Sascha Faradjli, Dr. Zsolt Zrinyi, Dr. Katharina 

Reckhenrich und Dr. Nicolas Pröbstl, M.Sc. Der Vorsitzende Dr. Frank Hummel konnte wegen 

eines Fahrradunfalles nicht in Präsenz teilnehmen, ließ es sich aber nicht nehmen, an der Ver-

sammlung online vom Krankenbett aus mitzuwirken.

© ZZB
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„Masterplan Prävention Bayern“ – unter 
diesen Titel hat die bayerische Gesund-
heitsministerin Judith Gerlach (CSU) die 
von ihr gestartete Initiative gestellt. Von 
Anfang an dabei waren auch die bayeri-
schen Zahnärzte. Demogra� ewandel, Be-
wegungsmangel, Fehlernährung – dieser 
Mix stellt Alt und Jung vor große Heraus-
forderungen. Denn seinen Lebensweg 
möglichst unbeschwert und auch lange 
zu gehen – das wünscht sich vermutlich 
jeder. Das Masterplan-Konzept soll die 
Vertreter aller Gesundheits-, P� ege- und 
Sozialberufe ansprechen. Sie alle sollen – 
interdisziplinär, ob verzahnt oder ergän-
zend – ihren Beitrag für ein gesünderes 
Bayern leisten. Das können neben kassen- 
oder privatmedizinischen Leistungen vor 
allem auch nicht gewerbliche Angebote 
der Primär-, Sekundär- oder auch Tertiär-
prävention sein – vor allem im Rahmen 
ehrenamtlichen Engagements. Natürlich 
verfolgt das selbst ernannte Präventions-
ministerium perspektivisch auch das Ziel, 
das Gesundheitssystem � nanziell zu ent-
lasten.

Gesundheitskompetenz 
adressiert

Um die Gesundheitskompetenz der bay-
erischen Bevölkerung zu stärken und die 
Inanspruchnahme der vielfältigen Ange-
bote zu fördern, brauche es aber auch die 
entsprechende Gesundheitskompetenz. 
Hier setzt das Ministerium auf Vermittler, 
wie zum Beispiel Erzieherinnen, Lehrer 

oder das Personal in P� egeeinrichtungen. 
Diese durch entsprechende Angebote zu 
stärken, sei eine Säule des Präventions-
fundaments.

Amtschef Hutka lenkte die Aufmerksam-
keit der rund 600 Teilnehmer auf einen 
Aspekt, der bisher bei der Prävention we-
nig Beachtung � ndet: die Interdisziplina-
rität. Sie erstrecke sich auch auf Hand-
lungsfelder außerhalb der Gesundheit, 
wie zum Beispiel den Städtebau oder mo-
derne Urbanisierungskonzepte, die die 
Bevölkerung einladen, das Auto stehen zu 
lassen und zu Fuß oder mit dem Rad un-
terwegs zu sein. Auch eine entsprechende 
Infrastruktur an Einzelhändlern und an-
deren Dienstleistungen müsse ohne Auto 
erreichbar sein. Das sei eine Mammut-
aufgabe. 

Die Zahnärzte gelten zu Recht als Vorrei-
ter in Sachen Prävention und Prophylaxe. 
Dass die FU-Leistungen für Kleinkinder 
seit 1. Januar 2026 auch im Gelben Heft 
dokumentiert werden, wussten bei der 
Veranstaltung in Nürnberg nur wenige 
der Teilnehmer. Umso wichtiger ist es, da-
für jetzt die Werbetrommel zu rühren – 
am besten im Verbund mit Kinder- und 
Frauenärzten sowie Geburtskliniken.

Zahnärzte, die in ihrer Praxis oder auch 
privat Präventionsangebote machen, kön-
nen diese auf der neuen 
Plattform https://praeven-
tionspool.bayern.de be-
werben – vorausgesetzt 
sie sind nicht gewerblich.

Matthias Wallenfels

Das große bayerische Präventionsrad 
Gesundheitsministerium will Anbieter stärker vernetzen

In Nürnberg bot Mitte April der „1. Bayerische Kongress Prävention und Gesundheitsförderung“ in der Meistersinger-
halle die Bühne für einen wichtigen präventions- und gesundheitspolitischen Startschuss. Dr. Rainer Hutka, Amtschef 
des bayerischen Gesundheitsministeriums, läutete symbolisch eine neue Ära der interdisziplinären Prävention ein.

© Julia – stock.adobe.com

MD Dr. Rainer Hutka, 

Amtschef des baye-

rischen Gesundheits-

ministeriums, betonte 

beim Präventions-

kongress in Nürnberg 

die Bedeutung des 

Zusammenspiels der 

mehr als 150 Part-

ner – darunter auch 

KZVB und BLZK.
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Die bayerische Gesundheitsministerin Ju-
dith Gerlach setzt sich bereits seit Lan-
gem für Prävention auf allen Ebenen ein. 
„Wir müssen weg von einer Reparatur-
medizin. (…) Dafür ist unser Masterplan 
Prävention ein Meilenstein. 

Wir stellen die Weichen für mehr Gesund-
heitsbewusstsein, Gesundheitsförderung, 
Vorsorge und Früherkennung.“ Konkret 
wirbt Gerlach beispielsweise für die Inan-
spruchnahme von Vorsorgeuntersuchun-
gen, aber auch für ganz neue Angebote, 
wie etwa das Pilotprojekt zur Wechsel-
jahres-Vorsorgeuntersuchung W1.

Unterstützung kommt auch von der Vor-
sitzenden des Bayerischen Landesgesund-
heitsrates (LGR) und früheren bayerischen 
Sozialministerin Carolina Trautner (MdL): 
„Mit dem Masterplan schaffen wir ver-
lässliche Strukturen, die Prävention sicht-
bar stärken und allen Menschen in Bay-
ern zugutekommen. Unser Ziel ist klar: 
Wir wollen Vorsorge zur Selbstverständ-
lichkeit machen und damit langfristig Le-
bensqualität und Gesundheit im Frei-
staat erhöhen. Dafür setzt sich auch der 
Bayerische Landesgesundheitsrat ein.“ 
Denn: Gesundheit beginne schließlich 
nicht erst in der Arztpraxis, sondern im 
Alltag jedes Menschen. Ein jeder könne 
selbstverantwortlich durch einen gesunden 
Lebensstil dazu beitragen, Erkrankungen 
zu vermeiden oder zu lindern. Sport und 
gesunde Ernährung leisten hier einen 
wertvollen Beitrag.

Bereits vergangenen Oktober hatte Bay-
erns Gesundheitsministerin Gerlach den 
neuen Masterplan Prävention der Öffent-
lichkeit präsentiert. Nachdem auch vom 
Bayerischen Landesgesundheitsrat grünes 
Licht kam, � el beim 1. Bayerischen Prä-

ventionskongress Mitte April in Nürnberg 
nun der of� zielle Startschuss.

Gelbes Heft

Aus Sicht der KZVB sind die zahnärztli-
chen Früherkennungsuntersuchungen ein 
wichtiger Baustein für die Prävention. Seit 
1. Januar sind sie Bestandteil des Gelben 
Heftes, das Eltern bei der Geburt ihres 
Kindes erhalten. Doch leider wird dieses 
Angebot von rund einem Drittel der Be-
troffenen nicht genutzt. Grund genug 
für die KZVB, mit einem Praxisplakat für 
die FU zu werben! Es wurde bereits im 
Januar an alle Praxen verschickt. Weitere 

Exemplare können Vertragszahnärzte auf 
kzvb.de bestellen.

Für den Vorstand der KZVB ist klar, dass 
die Zahnärzte in Sachen Prävention Vor-
bild für andere Medizinbereiche sein kön-
nen. Die Verbesserungen bei der Mund-
gesundheit, die die DMS 6 eindrucksvoll 
belegt, führen zu erheblichen Einsparun-
gen aufseiten der Krankenkassen. Auch 
deshalb liegt der Anteil der Zahnmedizin 
an den GKV-Gesamtausgaben der Kran-
kenkassen bei nur noch fünf Prozent. 

Redaktion

Vorbild Zahnärzte 
KZVB unterstützt Masterplan Prävention des bayerischen Gesundheitsministeriums

Mit dem Masterplan Prävention verfolgt das bayerische Gesundheitsministerium eine gesamtgesellschaftliche Strate-
gie zur Stärkung von Gesundheitsförderung und Prävention. Je zehn strukturelle und gesundheitliche Ziele mit mehr 
als 250 konkreten Maßnahmen zeigen, wie es geht. Die KZVB unterstützt den Masterplan unter anderem mit dem 
Praxisplakat „Gesund beginnt im Mund“.

Das Praxisplakat „Gesund beginnt im Mund“ ist eine der Maßnahmen, mit denen die KZVB den 

Masterplan Prävention des bayerischen Gesundheitsministeriums unterstützt. Dr. Rüdiger Schott 

und Dr. Marion Teichmann stellten es bei einem Runden Tisch vor.

© KZVB © KZVB 
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Die Landesarbeitsgemeinschaft zur Förde-
rung der Mundgesundheit in der Pflege 
(LAGP) hat es sich zum Ziel gesetzt, die 
zahnmedizinische Versorgung von Pflege-
bedürftigen zu verbessern. KZVB, BLZK, 
die AOK und die Vereinigung der Pfle-
genden in Bayern (VDBP) ziehen dabei an 
einem Strang. 

Bei einer Delegiertenversammlung Ende 
April zog der Vorstandsvorsitzende Chris-
tian Berger eine positive Bilanz der bisher 
geleisteten Arbeit. Klar ist für ihn aber auch: 

Es ist noch Luft nach oben. Mit bayern-
weiten Infoveranstaltungen will die LAGP 
dafür sorgen, dass noch mehr pflege- 
bedürftige und immobile Patienten regel-
mäßig zahnmedizinisch betreut werden.  
Denn gesund beginnt im Mund – auch in 
der letzten Lebensphase.

In diesem Zusammenhang will die LAGP 
auch die Zahl der sogenannten Koopera-
tionsverträge weiter erhöhen. „Derzeit 
werden rund die Hälfte der Pflegeheime 
in Bayern regelmäßig zahnmedizinisch be-

treut. Wir müssen also noch mehr Auf-
klärungsarbeit leisten. Denn von einem 
Kooperationsvertrag profitieren alle Be-
teiligten: die Pflegebedürftigen und deren 
Angehörige, das Personal in den Pflege-
heimen und der Zahnarzt“, so Christian 
Berger. 

Weitere Informationen zum Thema fin-
den Sie auf kzvb.de mit dem Suchbegriff 
„Kooperationsverträge“.

Redaktion

Die KZVB war und ist in vielfältiger Weise 
aktiv, um die politischen Entscheidungs-
träger auf die Folgen des GKV-Beitrags-

satzstabilisierungsgesetzes (GKV-BStabG) 
hinzuweisen. Ende April traf sich der Vor-
stand mit dem Münchener CSU-Abge-
ordneten Dr. Stephan Pilsinger in dessen 
Wahlkreisbüro. 

Der 39-Jährige ist Mitglied des Gesund-
heitsausschusses und kennt die Probleme 
im deutschen Gesundheitswesen aus ei-
gener Erfahrung. Neben seiner Abgeord-
netentätigkeit praktiziert er als Allgemein-
arzt in eigener Praxis. Der KZVB-Vorstand 
warnte eindringlich vor den Folgen der 
geplanten Einsparungen in der Zahn- 
medizin und des Fachzahnarztvorbehaltes 
in der Kieferorthopädie. Als Kollege und 

gesundheitspolitischer Sprecher der CSU-
Landesgruppe zeigte Pilsinger Verständ-
nis für die Enttäuschung der Zahnärzte. 
Er verwies auf das Zitat des früheren 
SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Struck, 
wonach kein Gesetz den Bundestag so 
verlasse, wie es von der Regierung ein-
gebracht werde. Will heißen, es beste-
hen noch Chancen, das Schlimmste zu 
verhindern. Die KZVB bleibt am Ball und 
wird weiterhin versuchen, im parlamen-
tarischen Verfahren Verbesserungen für 
die Zahnärzte und ihre Patienten zu er-
reichen.

Redaktion

„Es ist noch Luft nach oben“ 

„Jetzt ist der Bundestag gefordert“

LAGP will Zahl der Kooperationsverträge erhöhen

KZVB verlangt Änderungen am Spargesetz

politik KZVB

24 BZB Mai 2026



OEMUS  MEDIA  AG  Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · Deutschland · Tel.: +49 341 48474-0 · info@oemus-media.de

26
ZWP Designpreis

JETZT bis zum 1.7.26 bewerben!

Deutschlands schönste Deutschlands schönste 
ZahnarztpraxisZahnarztpraxis

Vitamin C für

Ihr Marketing!

Mehr Sichtbarkeit gefällig?

Und pushen Sie Ihr Praxismarketing.

Machen Sie mit!

Citylight der Designpreis-

Gewinnerpraxis 2019 

aus Leipzig:

moderndentistry. 

ANZEIGE

u
n
s
p

la
s
h
.c

o
m

©
 G

e
tt

y
 I
m



Mit einem wissenschaftlichen Programm 
für Zahnärzte und eigenen Vorträgen für 
das Praxispersonal konnten alle Teilneh-
mer ihr Wissen auf den neuesten Stand 
bringen. Natürlich bestand auch die Ge-
legenheit, alte Weggefährten wiederzu-
treffen und sich kollegial auszutauschen. 
Insgesamt besuchten den Kongress an 
beiden Tagen rund 1 000 Zahnärzte und 
mehr als 500 Praxismitarbeiterinnen.

Einen wichtigen Beitrag zum Programm 
leisten traditionell Professoren der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg. Der Präsident 
der DGZMK, Prof. Dr. Dr. Peter Proff, so-

wie der ehemalige Präsident der DGZMK, 
Prof. Dr. Roland Frankenberger, reihten 
sich ebenso in die Riege der renommier-
ten Wissenschaftler ein wie der aktuelle 
Preisträger der Wissenschafts-Auszeich-
nung „IADR Distinguished Scientist Award 
in Dental Caries Research“ (William H. 
Bowen Award) und der derzeit weltweit 
in Publikationen  am häufigsten zitierte 
Zahnmediziner Prof. Dr. Falk Schwendicke.

Eines der vielen Highlights im wissen-
schaftlichen Programm war eine Disputa-
tion zum Thema „Zahnerhalt durch Endo-
dontie oder Zahnersatz mittels Implantat“. 

Mit Prof. Dr. Kerstin Galler und Prof. Dr. 
Dr. Karl Andreas Schlegel stellten zwei Ex-
perten unterschiedliche Therapieoptionen 
vor, die intensiv diskutiert wurden. Mittels 
eingeblendeter QR-Codes konnte sich 
das Auditorium in Echtzeit an fachlichen 
Fragestellungen beteiligen. Dies stellt ei-
nen weiteren Meilenstein in der Entwick-
lung des Fränkischen Zahnärztetages dar.

Der Endodontologe Michael Arnold aus 
Dresden nahm die Anwesenden mit auf 
eine Reise in die modernen Möglichkeiten 
zur Zahnerhaltung durch regenerative 
Therapien bei scheinbar aussichtslosen 
Fällen (Resorptionen). Ein wahrhaft fas- 
zinierender Einblick in die Tätigkeit der 
modernen Endodontie. 

Die Pfeilerbewertung bei der Planung 
von Zahnersatz war das Thema von Prof. 
Dr. Marc Schmitter aus Würzburg. Prof. 
Schmitter zeigte einen praxisorientierten, 
strukturierten und systematischen Lö-
sungsansatz zu diesem Thema.

Prof. Dr. Dr. Norbert Krämer aus Gießen 
nahm das Auditorium mit in die Kinder-
zahnheilkunde mit der Thematik „Milch-
zahnendo, Pulpotomie oder Zahnentfer-
nung“.

Prof. Dr. Gregor Petersilka (Würzburg) 
nahm sich der anspruchsvollen Fragestel-
lung nach der Prognose von PAR-kom-
promittierten Zähnen an.

Die Kieferchirurgen Prof. Dr. Rainer Lutz 
(Marburg), Priv.-Doz. Dr. Dr. Tobias Möst 
(Erlangen) und Dr. Dr. Markus Tröltzsch 
(Ansbach) beleuchteten die Themen „Peri-
implantitis“, „Drug Induced Nekrosen“ 
und „Der Zahnarzt als Arzt“.

Hochkarätige Fortbildung  
und volles Haus in Nürnberg
Rund 1 500 Teilnehmer beim Fränkischen Zahnärztetag

Der 16. Fränkische Zahnärztetag, der Mitte April in Nürnberg stattfand, setzt die Erfolgsgeschichte der gemeinsamen 
Fortbildungsveranstaltung der drei fränkischen zahnärztlichen Bezirksverbände in beeindruckender Weise fort.

Die Organisatoren des Fränkischen Zahnärztetages 2026 Bernhard Grimm, Dr. Jessica Wießner 

und Dr. Thomas Reinhold (v. l.) freuen sich über den großen Erfolg des Kongresses.

politik KZVB
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Prof. Dr. Roland Frankenberger (Marburg) brachte den 
Zuhörern den derzeitigen wissenschaftlichen Erkennt-
nisstand der modernen, aktuellen Kariestherapie – in sei-
ner unnachahmlichen Art, komplexe Zusammenhänge 
verständlich und unterhaltsam zu kommunizieren – nahe.

Die Kieferorthopäden Priv.-Doz. Dr. Hisham Sabbagh 
(LMU München) und Prof. Dr. Dr. Peter Proff (Regens-
burg) beschäftigten sich mit den Themen „Digitalisie-
rung und KI in der KFO“ sowie den „Grenzen und Chan-
cen von Alignern“.

Prof. Dr. Dorothee Heckhausen (Hohen Neuendorf) 
brachte dem Auditorium Methoden und Kommunika-
tionsstrategien zum Thema „Mitarbeiterführung und Mit-
arbeiterbindung“ in herausragender Art und Weise nahe.

Nahe an Science-Fiction erlebten die Anwesenden den 
Einblick von Prof. Dr. Falk Schwendicke (LMU München) 
zum Thema „KI – Zahnheilkunde 2035“.

Das Programm für das Praxispersonal bot Fortbildungen 
zu den Themen PZR, Karies- und Füllungstherapie, Ab-
rechnung, Endodontie, Ernährungsberatung, Kommuni-
kation, KI, Hygiene, Implantologie, Notfallmanagement 
und Patientenführung.

Organisiert und veranstaltet wurde der Kongress in die-
sem Jahr vom Zahnärztlichen Bezirksverband Mittel-
franken in enger Zusammenarbeit mit der eazf GmbH.

Der nächste Fränkische Zahnärztetag fi ndet im April 2027 
unter Regie des ZBV Oberfranken in Bamberg statt. 

Dr. Thomas Reinhold 

Fortbildungsreferent des ZBV Mittelfranken

Auch in diesem Jahr waren KZVB und BLZK wieder mit einem 

gemeinsamen Infostand vor Ort.

© KZVB

politik KZVB

27BZB Mai 2026

Sommerfortbildung 
des VFwZ 

„Smarte Prothetik: Trends und 
Entwicklungen in der digitalen Prothetik“ 

Kloster Seeon 
3. – 4. Juli 2026

Für Forschung und Prävention

Wir freuen uns auf folgende Referent*innen: 

Prof. Dr. Peter Knüpper, Prof. Dr. Jan-Frederik Güth, 

PD Dr. Oliver Schubert M.Sc., Dr. Dr. Markus Tröltzsch, 

Prof. Dr. Dr. Christian Walter, PD Dr. Tobias Graf M.Sc., 

Prof. Dr. Bogna Stawarczyk, Dr. Steffani Görl M.Sc., 

ZT Oliver Hüsken, Prof. Dr. Dr. Karl Andreas Schlegel

Info und Anmeldung 

www.eazf.de/sites/vfwz-sommerfortbildung-seeon
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Dass Zahnärzte ihre Praxis an einen In-
vestor verkaufen, ist seit der Zulassung 
von fachgruppengleichen MVZ durch das 
Versorgungstärkungsgesetz im Jahre 2015 
möglich und wurde in der Vergangen-
heit nicht selten praktiziert. Dass ein Zahn-
arzt aber eine Praxis vom Investor zurück-
kauft, ist höchst selten. 

In Hamburg ist das kürzlich der Fall ge-
wesen. Kammervizepräsidentin und Orga-
nisatorin des Stammtisches, Dr. Kathleen 
Menzel, hatte daher den Kollegen, der den 
Rückkauf erfolgreich durchführte, zum 
Stammtisch eingeladen: Dr. Stefan Triebs-
wetter. Dr. Triebswetter ist Oralchirurg in 
Niendorf. Er hat die Praxis von den Inves-
toren zurückgekauft und ist dort seitdem 
alleiniger Praxisinhaber. Beim Stamm-
tisch junger Zahnärzte schilderte er seine 
Erfahrungen von der Übernahme der 
Praxis durch Investoren über die Praxis-
ausübung mit den Investoren bis hin zum 
Praxisrückkauf. 

Er erinnerte eingangs an die Einführung 
von Medizinischen Versorgungszentren 
im Jahre 2004, die insbesondere die Ver-
sorgung in der Fläche zum Ziel hatte. An-
hand von Daten, zum Beispiel aus dem 
Statistischen Jahrbuch der KZBV, zeigte er 
auf, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde. 
Im Gegenteil: Die Investoren haben Praxen 
weit überwiegend in Ballungsgebieten mit 
hoher Kaufkraft gekauft. In der Fläche 
� nden sich dagegen kaum MVZ.

Sodann stellte er die Versprechen der In-
vestoren seinen persönlichen Erfahrungen 
gegenüber. Geworben werde insbeson-
dere mit Work-Life-Balance, insbesondere 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Hierzu zitierte er eine Statistik, nach der 
die Teilzeitquote in Investoren-MVZ ge-
rade geringer ist als in anderen Praxen. 

Die beworbene Konzentration nur auf die 
Zahnmedizin habe er nicht erlebt, man 
habe sich zum Beispiel selbst mit der Ge-
winnung und Betreuung der Mitarbeite-
rinnen befassen müssen. 

Und auch die Aussicht auf modernste 
Praxisausstattung werde jedenfalls dann, 
wenn die von den Investoren erhofften 
Umsätze und Gewinne nicht erreicht wür-
den und Investitionen zurückgestellt wür-
den, nicht erfüllt. Zudem dürften vor Ort 
nur Entscheidungen über geringe Sum-
men getroffen werden und die Zahnärzte 
hätten dabei nur ein eingeschränktes Mit-
spracherecht.

Er sei daher froh, dass er die Praxis zurück-
kaufen konnte und nun alle Entscheidun-
gen selbst und eigenverantwortlich tref-
fen könne.

Dr. Triebswetter befasste sich abschlie-
ßend mit der Frage, welche Vorgaben an 
Investoren-MVZ gestellt werden sollten, 
damit sie den gewünschten positiven Bei-
trag zur (zahn-)medizinischen Versorgung 
der Bevölkerung leisten können:

• Räumliche Nähe zu einem 
Krankenhaus

• Standorte in strukturschwachen 
Regionen

• Versorgung vulnerabler Gruppen
• „50 + 1“-Regelung, d. h. die 

Mehrheit der Gesellschaftsanteile 
in (zahn-)medizinischer Hand

Dr. Menzel bestätigte, dass dies die zahn-
ärztlichen Forderungen sind, die sie immer 
wieder in Gesprächen mit der Politik in 
Hamburg wie auf Bundesebene vortrage. 

Die Diskussion um die Regulierung der 
iMVZ dauert weiter an.

Dieser Beitrag erschien im Hamburger Zahn-

ärzteblatt 3/2026. 

Wir bedanken uns bei der Zahnärztekammer 

Hamburg für die freundliche Nachdruckgeneh-

migung. 

„Ich wollte wieder selbst entscheiden“
Hamburger Oralchirurg kauft seine Praxis zurück

Medizinische Versorgungszentren soll-
ten ursprünglich die Flächenversor-
gung mit stabilisieren, sehr schnell je-
doch geriet das lukrative Praxismodell 
in den Blick von versorgungsfremden 
Investorengruppen. Seitdem reißt die 
Diskussion um Renditeorientierung 
und Regulierung der iMVZ-Landschaft 
nicht mehr ab. Dass ein früherer Pra-
xisinhaber seine Praxis wieder zurück-
kauft, ist eher ungewöhnlich. So ge-
schehen jedoch in Hamburg. 

Dass Zahnärzte ihre Praxis an einen In-
vestor verkaufen, ist seit der Zulassung 
von fachgruppengleichen MVZ durch das 
Versorgungstärkungsgesetz im Jahre 2015 
möglich und wurde in der Vergangen-
heit nicht selten praktiziert. Dass ein Zahn-
arzt aber eine Praxis vom Investor zurück- Sodann stellte er die Versprechen der In-

vestoren seinen persönlichen Erfahrungen 
gegenüber. Geworben werde insbeson-
dere mit Work-Life-Balance, insbesondere 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Hierzu zitierte er eine Statistik, nach der 

Dr. Triebswetter befasste sich abschlie-
ßend mit der Frage, welche Vorgaben an 

doch geriet das lukrative Praxismodell 
in den Blick von versorgungsfremden 
Investorengruppen. Seitdem reißt die 
Diskussion um Renditeorientierung 
und Regulierung der iMVZ-Landschaft 
nicht mehr ab. Dass ein früherer Pra-
xisinhaber seine Praxis wieder zurück-
kauft, ist eher ungewöhnlich. So ge-
schehen jedoch in Hamburg. 

©  janvier – stock.adobe.com
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Bereits im Alter von 29 Jahren ließ sich Schmiz in eigener Praxis 
nieder und spezialisierte sich auf zahnärztliche Implantologie, 
Chirurgie sowie ästhetische Zahnmedizin. 

Seine politische Heimat war der Freie Verband Deutscher Zahn-
ärzte e.V. (FVDZ).

Sein Engagement prägte über viele Jahre die Arbeit des FVDZ-
Landesverbandes Bayern. Von 1996 bis 2003 und 2004 bis 2006 
war er stellvertretender Landesvorsitzender. Die Bezirksgruppe 
Oberbayern führte er als Vorsitzender von 2010 bis 2024. 

In der KZVB übernahm er von 1997 bis 2004 als stellvertreten-
der Vorsitzender der Bezirksstelle Oberbayern Verantwortung. 
Zwischen 2001 und 2004 war er Beisitzer in der Widerspruchs-
stelle und Mitglied der Vertreterversammlung. 

In der BLZK war er von 2004 bis 2025 Gutachter für Implanto-
logie, implantatgetragene Prothetik und ZE. Auch der BLZK-
Vollversammlung gehörte er viele Jahre an.

Große Verdienste erwarb er sich als Obmann des Bezirks Neuburg-
Schrobenhausen. Dieses Amt hatte er von 2017 bis zu seinem 
Tod inne.

KZVB, BLZK und der FVDZ verneigen sich vor seinem Lebens-
werk und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Redaktion

Dr. Rüdiger Schott, 
Vorsitzender des Vorstands 
der KZVB

„Wir verlieren mit Dr. Michael Schmiz 
einen echten Netzwerker. Der Erhalt der 
Freiberu� ichkeit und der � ächendecken-
den Versorgung waren ihm ein Herzens-
anliegen. Seine Ziele verfolgte er ent-
schlossen, aber nie aufdringlich. In Ge-
sprächen mit politischen Entscheidungs-
trägern fand er stets den richtigen Ton. 
Genau das machte ihn erfolgreich.“ 

Dr. Dr. Frank Wohl, 
Präsident der BLZK

„Michael war ein Mensch, der auf andere 
zuging – offen, herzlich und immer mit 
ehrlichem Interesse am Gegenüber. Er 
konnte zuhören, verbinden und Ver-
trauen schaffen, auch und gerade über 
Verbandsgrenzen hinweg. Gleichzeitig 
setzte er sich mit großem Engagement 
für die Anliegen der Zahnärzteschaft ein 
und gab ihnen eine starke Stimme in der 
Politik. Diese Mischung aus Nähe zu den 
Menschen und klarer Haltung machte 
ihn so besonders – und unvergessen.“

Dr. Christian Deffner, 
Landesvorsitzender 
des FVDZ Bayern

„Michael war einer, der Brücken baute, wo 
Gräben drohten. Einer, der mit Humor, 
Herz und einer beeindruckenden Portion 
Bodenständigkeit jede Runde bereicherte. 
Jenseits aller Ämter und Aufgaben bleibt 
vor allem die Erinnerung an den Men-
schen Michael Schmiz: herzlich, zuge-
wandt, humorvoll und immer bereit, an-
deren zu helfen und den Rücken zu stär-
ken. Ein Pfundskerl eben – einer, der fehlte, 
sobald er den Raum verließ, und der nun 
eine Lücke hinterlässt, die schwer zu 
schließen sein wird.“

Überzeugter Kämpfer 
für die Freiberu� ichkeit
Die bayerischen Zahnärzte trauern um Dr. Michael Schmiz

Die bayerischen Zahnärzte trauern um Dr. Michael Schmiz, 
der Ende März im Alter von 63 Jahren verstorben ist. Ne-
ben der Tätigkeit in seiner Praxis in Neuburg an der Donau 
engagierte sich Schmiz als überzeugter Kämpfer für die 
Freiberu� ichkeit auch in der zahnärztlichen Standespolitik. 

Die bayerischen Zahnärzte trauern um Dr. Michael Schmiz

© privat
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Zum Auftakt informierte Patrick Unver-
richt, Leiter des Referates D 3 im saarlän-
dischen Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Frauen und Gesundheit, über die Auswir-
kungen der Paragrafen 78 und 220 SGB V, 
die ein Verbot der Kreditaufnahme durch 
die Körperschaften beinhalten. Auch in 
finanziell schwierigen Zeiten sind die Kör-
perschaften zu sparsamer Haushaltsfüh-
rung verpflichtet. Insbesondere planbare 
Finanzierungsengpässe wie Renovierung 
und Instandhaltung der Gebäude kön-
nen nicht durch Aufnahme von Krediten 
finanziert werden.

Im zweiten Teil der Tagung konnten alle 
Teilnehmer aus ihrem KZV-Bereich berich-
ten. Besonders bedrohlich ist der Rück-
gang der Praxen im östlichen Teil und in 

den ländlichen Gebieten. Nachwuchs- und 
Niederlassungsförderung sollen hier ge-
gensteuern. Die Möglichkeiten der Struk-
turfonds nach § 105 SGB V werden über-
wiegend genutzt. Die Teilnehmer wün- 
schen sich jedoch ein stärkeres Engage-
ment der Bundesregierung.

Leider weisen die Signale, die der Refe-
rentenentwurf der Bundesgesundheits-
ministerin aussendet, in die entgegen- 
gesetzte Richtung. Einschränkung der 
Selbstverwaltung in der Honorargestal-
tung, Beschränkung der Berufsausübung 
durch das Abrechnungsverbot kieferor-
thopädischer Leistungen für Nichtfach-
zahnärzte für Kieferorthopädie und natür-
lich eine Absenkung der Honorarzuwächse 
unter die Grundlohnsumme für die Jahre 

2027 bis 2029, um nur einige der vorge-
sehenen Maßnahmen zu nennen.

Die Vorsitzenden der Vertreterversamm-
lungen der Kassenzahnärztlichen Vereini-
gungen appellieren an alle Gesundheits-
politiker in Deutschland, diesen Restrik- 
tionen, insbesondere der Einschränkung 
der Abrechenbarkeit kieferorthopädischer 
Maßnahmen, ihre Zustimmung zu ver-
weigern. Ansonsten ist zu befürchten, 
dass eine flächendeckende kieferortho-
pädische Versorgung in ganz Deutsch-
land nicht mehr weiterhin gewährleistet 
werden kann.

Redaktion

Vom Herbst der Reformen  
zum Frühjahr der Restriktionen
VV-Vorsitzende tagen im Saarland

In diesem Jahr fand das Frühjahrstreffen der Vorsitzenden der KZV-Vertreterversammlungen im Saarland statt. Diese 
regelmäßigen Treffen dienen dem Informations- und Erfahrungsaustausch unter den höchsten Gremien der zahnärzt-
lichen Selbstverwaltung. Die KZVB war durch ihren VV-Vorsitzenden Dr. Jürgen Welsch vertreten.

Die VV-Vorsitzenden aller deutschen KZVen warnten bei einer Tagung im Saarland vor weiteren Restriktionen bei der vertragszahnärztlichen Versorgung.

© xx

politik KZVB

31BZB Mai 2026



EU-Parlament berät über Reform
der EU-Medizinprodukteverordnung

Das Europäische Parlament hat seine Beratungen über die vor-
geschlagene Revision der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) 
aufgenommen. Federführend ist der Gesundheitsausschuss. Als 
Berichterstatter fungiert der deutsche Europaabgeordnete Oli-
ver Schenk (CDU). Der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 
wird für Mitte 2027 erwartet.

Inhaltlich zielt die Reform insbesondere auf eine Entlastung bei 
Konformitäts- und Zulassungsverfahren für Medizinprodukte 
niedriger und mittlerer Risikoklassen ab. Ein neuer Schwerpunkt 
liegt auf sogenannten bewährten Technologien, für die künftig 
vereinfachte Anforderungen gelten sollen. Zudem sind eine 
stärkere EU-weite Koordinierung, klarere Verfahren sowie ein 
� exiblerer Rahmen für innovative, insbesondere digitale und KI-
basierte Medizinprodukte vorgesehen. Trotz geplanter Verein-
fachungen bleibt die Patientensicherheit zentral: Vorgesehen 
sind unter anderem eine stärkere Marktüberwachung sowie 
präzisierte Anforderungen an Risikomanagement und Nach-
beobachtung.

Aus zahnärztlicher Sicht ist die geplante Revision grundsätzlich 
positiv zu bewerten. Sie greift zentrale, seit Langem bestehende 
Probleme auf – insbesondere komplizierte und langwierige 
Zerti� zierungsverfahren, die den Zugang zu wichtigen Medizin-
produkten in der Zahnmedizin erschweren und Versorgungs-
risiken verursachen. Gleichzeitig ist kritisch anzumerken, dass 
die MDR bereits mehrfach verschoben und nun erneut überar-
beitet werden musste. Dies wirft Fragen hinsichtlich der Praxis-
tauglichkeit und Qualität der ursprünglichen Gesetzgebung 
auf.

Zahnärzteschaft warnt vor Gefahren von Zucker

Unter dem Titel „Zucker: Europas Hindernis für die Verbesserung 
der Mundgesundheit und des allgemeinen Wohlbe� ndens“ ver-
anstaltete der Council of European Dentists (CED) eine Konferenz 
im Europäischen Parlament in Brüssel. Rund 40 Expertinnen und 
Experten diskutierten Strategien zur Verbesserung der Mund-
gesundheit mit Fokus auf den Zuckerkonsum sowie die Rolle 
von Zucker als direktem Risikofaktor für orale und systemische 
Erkrankungen. 

Prof. Dr. Johan Wölber, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, 
Dresden, betonte, dass Zucker maßgeblich zur Entstehung von 
Karies und Zahn� eischentzündungen beitrage und darüber hi-
naus allgemeine Gesundheitsprobleme begünstige. Vor diesem 
Hintergrund plädierte Wölber für eine grundlegende Ernährungs-
umstellung mit deutlich reduziertem Zuckerkonsum anstelle rei-
ner Ersatzstrategien. Konsens bestand unter den Teilnehmenden 
darin, dass insbesondere das hohe Suchtpotenzial von Zucker – 
vor allem bei Kindern – eine zentrale Herausforderung darstelle. 
Entsprechend wurde die europäische Politik aufgerufen, stärker 
regulierend einzugreifen, vergleichbar mit bestehenden Maß-
nahmen im Bereich der Tabakkontrolle auf EU-Ebene.

Die Konferenz reiht sich in aktuelle gesundheitspolitische Ent-
wicklungen ein: Mit dem „Safe Hearts Plan“ hat die Europäi-
sche Kommission Ende 2025 einen verstärkten Fokus auf Prä-
vention und gesündere Ernährung gelegt. Die Veranstaltung 
des CED unterstrich die wachsende politische Bedeutung der 
Zuckerreduktion als Schlüsselmaßnahme zur Förderung der öf-
fentlichen Gesundheit in Europa.

Einheitliches Kompetenzniveau bei Physiotherapie

Aufgrund einer alternden Bevölkerung, zunehmender chroni-
scher Erkrankungen und eines steigenden Rehabilitationsbedarfes 
wächst europaweit die Nachfrage nach physiotherapeutischen 
Leistungen. Die Europäische Kommission plant daher die Einfüh-
rung eines gemeinsamen europäischen Ausbildungsrahmens. 
Ein entsprechender Rechtsakt ist für das dritte Quartal 2026 
angekündigt.

Ziel ist es, die automatische Anerkennung von Berufsquali� ka-
tionen in der EU auszuweiten, Verfahren zu vereinfachen und 
bürokratische Hürden abzubauen. Dies soll die Mobilität er-
leichtern und ein einheitliches Kompetenzniveau sicherstellen. 
Während Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten bislang 
häu� g aufwendige Anerkennungsverfahren durchlaufen müssen, 
könnte der neue Rahmen hier deutliche Entlastung schaffen. In 
der Zahnmedizin besteht eine solche automatische Anerken-
nung innerhalb der EU hingegen bereits seit vielen Jahren.

Dr. Alfred Büttner

Leiter des Brüsseler Büros der BZÄK

Nachrichten aus Brüssel
@ greens87 – stock.adobe.com

politik BLZK

32 BZB Mai 2026



Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Ästhetik in der Zahnmedizin ist weit 
mehr als das Streben nach einem makel- 
losen Lächeln. Sie berührt Fragen der 
Identität, des Selbstwertgefühls und 
der sozialen Wahrnehmung und damit 
zentrale Dimensionen menschlichen 
Wohlbefindens.

Ein harmonisches Zahnbild beeinflusst 
maßgeblich, wie Menschen sich selbst 
sehen und wie sie von anderen wahr-
genommen werden. Studien zeigen, 
dass gepflegtes Aussehen und gesund 
wirkendes Lächeln oft mit Sympathie, 
Kompetenz, Vertrauen und sogar Jugend 
assoziiert werden. Verständlich, dass 
Patientinnen und Patienten nicht nur 
funktionale Lösungen erwarten.

Die Kunst der ästhetischen Zahnmedizin 
besteht darin, Form, Farbe und Stellung 
so zu gestalten, dass sie im Einklang mit 
Gesichtszügen, Mimik und Persönlichkeit 
stehen. Digitale Planung, innovative 
Materialien und minimalinvasive 
Techniken erlauben heute Ergebnisse, 
die noch vor Jahren undenkbar waren. 
Gleichzeitig wächst damit die Verant-
wortung, diese Möglichkeiten sinnvoll 
einzusetzen.

Ästhetik ist integraler Bestandteil mo- 
derner medizinischer Versorgung. Sie 
trägt dazu bei, Lebensqualität zu ver-
bessern, Selbstvertrauen zu stärken und 
soziale Teilhabe zu fördern.

Unsere Dozentinnen und Dozenten 
werden alle diese Aspekte beleuchten! 
Profitieren Sie von ihren Erfahrungen, die 
das Leben im Praxisalltag erleichtern!

Die Live-Vorträge mit Diskussion laufen 
von Oktober bis Dezember 2026 jeweils 
am Mittwoch. Eine Buchung der Serie 
ist auch während und nach Abschluss 
der Serie bis zum 31.12.2027 möglich.

Alle Vorträge sind für registrierte Teil- 
nehmende unbefristet „on demand“ 
im Portal der eazf Online Akademie 
abrufbar.

Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind! 
Ihre eazf

Vorträge/Termine

Grundlagen der Ästhetik 
Was Schönheit in der Zahnheilkunde 
wirklich ausmacht

Termin: 28. Oktober 2026, 18.00 Uhr 
Dozent: Prof. Dr. Bernd Klaiber, 
Würzburg

Frontzahnästhetik mit Komposit
Kleine Korrekturen, große Wirkung

Termin: 4. November 2026, 18.00 Uhr
Dozentin: Dr. Britta Hahn, 
Würzburg

Frontzahnästhetik mit Keramik
Schönheit aus Meisterhand

Termin: 11. November 2026, 18.00 Uhr 
Dozent: Prof. Dr. Jan-Frederik Güth, 
München

Ästhetik im Seitenzahnbereich
Was ist möglich – was ist nötig?

Termin: 18. November 2026, 18.00 Uhr 
Dozent: Wolfgang-M. Boer, 
Euskirchen

Ästhetik trifft Funktion
Schönheit im Belastungstest

Termin: 25. November 2026, 18.00 Uhr
Dozent: Prof. Dr. Marc Schmitter, 
Würzburg

Rote Ästhetik
Pink matters!

Termin: 2. Dezember 2026, 18.00 Uhr
Dozent: Prof. Dr. Stefan Fickl, 
Würzburg/Fürth

KFO für Erwachsene
Wenn kleine Bewegungen Großes 
verändern

Termin: 9. Dezember 2026, 18.00 Uhr
Dozentin: Prof. Dr. Angelika 
Stellzig-Eisenhauer, Würzburg

Ästhetik in besonderen Fällen
Wenn Verfärbungen und Flecken 
zum Problem werden

Termin: 16. Dezember 2026, 18.00 Uhr
Dozent: Prof. Dr. Gabriel Krastl, 
Würzburg

Moderation: Prof. Dr. Johannes Einwag 

Beginn: jeweils 18.00 Uhr

Kosten: EUR 535,00

Fortbildungspunkte: 16

INFORMATION UND BUCHUNG 
Details und Registrierung unter:

online.eazf.de

Ästhetik in der  

Zahnheilkunde

Mehr als nur ein schönes Lächeln!

Neue Online-Serie

Buchung „on demand“ 

jederzeit möglich!

Moncherie Stock-Fotografie-ID:18533151
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Studienfach Zahnmedizin: 
Frauen mit „Zweidrittelmehrheit“

Die Zahnmedizin gehört inzwischen zu den Studienfächern mit 
einem deutlich überwiegenden Frauenanteil. Im Prüfungsjahr 
2024 wurden in Deutschland insgesamt 1 801 Staatsexamina 
im Fach Zahnmedizin erfolgreich abgelegt. 1 210 davon ent� elen 
auf Frauen, 591 auf Männer. Damit liegt der Frauenanteil bei 
rund 67 Prozent. Diese Entwicklung setzt sich auch bei den Pro-
motionen fort. Hier verzeichnete die Statistik 568 abgeschlos-
sene Promotionen von Frauen gegenüber 280 von Männern. 
Auch in der wissenschaftlichen Quali� kation sind Frauen damit 
klar in der Mehrheit. 

Die Zahlen basieren auf der Hochschulstatistik des Statistischen 
Bundesamtes und sind Teil der Fachserie 11 „Prüfungen an Hoch-
schulen“. Sie bestätigen eine Entwicklung, die sich seit Jahren 
abzeichnet. 

tas/Quelle: Destatis

apoBank erreicht starkes Jahresergebnis

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) hat das Ge-
schäftsjahr 2025 mit einem Jahresüberschuss von 99,8 Millio-
nen Euro (2024: 96,0 Millionen Euro) abgeschlossen. Das ope-
rative Ergebnis vor Risikovorsorge betrug 413,3 Millionen Euro 
(2024: 408,2 Millionen Euro) und blieb damit zum dritten Mal 
in Folge auf einem hohen Niveau. Aufsichtsrat und Vorstand 
werden der Vertreterversammlung daher erneut eine Dividende 
von sechs Prozent vorschlagen.

Der Vorsitzende des Vorstands, Matthias Schellenberg, sagte bei 
der Vorstellung der Jahresergebnisse: „2025 war für die apoBank 
ein starkes Jahr. Mit dem erfolgreichen Abschluss unseres Strate-
gieprogrammes ,Agenda 2025‘ haben wir ein wichtiges Kapitel 
abgeschlossen – und die Ergebnisse zeigen: Unsere Transfor-
mation trägt. Ein dynamisches Kreditneugeschäft, ein kräftig 
ausgebautes Vermögensgeschäft und ein Rekord-Zins- und 
Provisionsüberschuss. Das gibt uns Rückenwind für unser neues 
Programm ,Primus 2028‘ und unseren Anspruch, die Nummer 
eins für alle Heilberu� er zu werden.“

Lebhaft war vor allem das Darlehensneugeschäft bei Bau� nan-
zierungen. Neue Finanzierungen stiegen um 40 Prozent. Mit 

einem Plus von rund 20 Prozent bei neuen Krediten zur Finan-
zierung von Praxen und Apotheken erreichte der Kreditbestand 
8,8 Milliarden Euro (2024: 8,5 MiIliarden Euro).

Erfolgreich agierte die Bank auch im Vermögensberatungsge-
schäft mit Privatkunden. Die neu eingeworbenen Mittel stiegen 
um mehr als das Doppelte auf 1,3 Milliarden Euro. Damit betreut 
die Bank 9,4 Milliarden Euro (2024: 7,7 Milliarden Euro) im man-
datierten Geschäft. Insgesamt erreichte das Depotvolumen 
16,0 Milliarden Euro (2024: 13,5 Milliarden Euro) – ein Plus von 
18,5 Prozent. Die gestiegene Anziehungskraft der Bank machte 
sich auch bei der Kunden- und Mitgliederbasis bemerkbar. Die 
Zahl der Kunden wuchs um knapp 8 000 auf 513 665, darunter 
111 591 Mitglieder.

2026 will die apoBank das hohe operative Niveau halten und 
weiter konsequent in das Kundengeschäft investieren. „Für 2026 
planen wir mit einem stabilen Ergebnis – und einer verlässlichen 
Dividende für unsere Mitglieder. Sollte der positive Jahresstart sich 
fortsetzen, werden wir das Ergebnis sogar leicht übertreffen kön-
nen“, prognostizierte der Finanzvorstand Dr. Christian Wiermann.

tas/Quelle: apoBank

Bundesärztekammer will Lachgasverbot 
kontrollieren lassen

Für verstärkte Kontrollen des Lachgasverbotes hat sich die Bundes-
ärztekammer ausgesprochen. „Der Erfolg von Maßnahmen zum 
Jugend- und Gesundheitsschutz hängt maßgeblich von der 
Umsetzung ab“, sagte das Vorstandsmitglied der Bundesärzte-
kammer, Christine Neumann-Grutzeck, der Deutschen Presse-
Agentur (dpa). Hierbei seien vor allem die staatlichen Aufsichts-
behörden gefordert. „Diese müssen ausreichende Kontrollen 
durchführen und Verstöße entsprechend ahnden.“

Der Verkauf von Lachgas an Minderjährige ist seit 12. April bun-
desweit verboten. Das entsprechende Gesetz von Bundesgesund-
heitsministerin Nina Warken (CDU) war Ende letzten Jahres von 
Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Die Rechtsnorm 
untersagt den Erwerb und Besitz von Lachgas für Minderjäh-
rige. Generell verboten sind der Onlinehandel und der Kauf an 
Automaten. 

tas/Quelle: Deutsches Ärzteblatt

@ Tierney – stock.adobe.com

Journal

politik BLZK



35BZB Mai 2026

@ kamiphotos – stock.adobe.com

Endodontie

In der Serie „GOZ aktuell“ veröffentlicht das Referat Hono-
rierungssysteme der Bayerischen Landeszahnärztekammer 
Berechnungsempfehlungen und Hinweise zur GOZ 2012. 
Zur Weitergabe innerhalb der Praxis und zum Abheften 
können die Beiträge aus dem Heft herausgetrennt werden. 
Sie sind auch auf www.bzb-online.de abrufbar.

Nach Informationen der Deutschen Gesellschaft für Endodon-
tologie und zahnärztliche Traumatologie (DGZMK) werden jedes 
Jahr in Deutschland mehr als sieben Millionen Wurzelkanal-
behandlungen durchgeführt. Ohne Zweifel zählen endodontische 
Behandlungen zu den größten Herausforderungen für Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte. Insbesondere schwer zugängliche Wur-
zelkanalsysteme oder ungewöhnliche anatomische Gegeben-
heiten erfordern ein hohes Maß an Fachexpertise und Präzision. 

Trotz des Einsatzes modernster Behandlungstechniken und hoch-
wertiger Materialien gilt die Wurzelkanalbehandlung als eine 
der komplexesten Disziplinen innerhalb der Zahnmedizin. Wissen-
schaftliche Studien bestätigen, dass bei fachgerechter Durch-
führung die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Wurzelbehandlung 
bei über 90 Prozent liegt. Das Behandlungsspektrum der Endo-
dontie umfasst eine Vielzahl von Leistungen, die leider nur un-
zureichend in der Gebührenordnung für Zahnärzte abgebildet 
werden. Dies bedeutet, dass eine angemessene Honorierung 
lediglich unter Anwendung von Analogleistungen erfolgen kann. 
Das Referat Honorierungssysteme der Bayerischen Landeszahn-
ärztekammer informiert in diesem Artikel über originäre und 
analoge Leistungen, die während einer endodontischen Behand-
lung anfallen können.

GOZ aktuell

GOZ 2350

Amputation und Versorgung der vitalen Pulpa 
einschließlich Exkavieren

• Die Leistung beinhaltet die Entfernung der gesamten vitalen 
Kronenpulpa und die dauerhafte medikamentöse Abdeckung 
der freigelegten Wurzelpulpa am Wurzelkanaleingang 
von Milchzähnen oder bleibenden Zähnen.

• Die Leistung wird pro Zahn berechnet.
• Der provisorische Verschluss ist nicht Leistungsinhalt 

und wird mit GOZ 2020 berechnet.
• Wird der Zahn in derselben Sitzung mit einer Füllung versorgt, kann 

eine Leistung nach GOZ 2050 ff. zusätzlich berechnet werden.
• Die Mortalamputation an einem bleibenden Zahn ist analog 

gemäß § 6 Abs. 1 GOZ berechenbar.
• Bei einer bereits avitalen Pulpa ist die Leistung 

nicht berechnungsfähig.
• Wenn in gleicher Sitzung eine Wurzelkanalaufbereitung 

(GOZ 2410) erfolgt, kann die Leistung nicht berechnet werden. 

Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ

Devitalisierung

In der bis zum 31. Dezember 2011 gültigen GOZ war die gezielte 
Abtötung des Pulpengewebes unter der Gebührenposition 237 GOZ 
beschrieben. In das aktuelle Leistungsverzeichnis der GOZ wurde 
die Leistung nicht aufgenommen, da sie allgemein als obsolet gilt.

Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ

Präendodontischer Aufbau

Ist die Zahnkrone großfl ächig zerstört, gestaltet es sich schwierig, 
weitergehende Kontaminationen zu reduzieren oder den Restzahn 
über mehrere Behandlungssitzungen hinweg stabil zu halten. 
In diesem Fall ist die Anfertigung eines präendodontischen Aufbaus 
mittels Komposite erforderlich. Präendodontische Aufbauten sind 
je medizinisch notwendigem Aufbau berechenbar. Sie ersetzen nicht 
den möglicherweise nach der Wurzelkanalbehandlung folgenden 
präprothetischen Kronenaufbau.

GOZ 2040

Anlegen von Spanngummi, je Kieferhälfte 
oder Frontzahnbereich

• Für die Berechnung dieser Leistung ist die Ausdehnung 
des gelegten Spanngummis entscheidend, nicht die Anzahl 
oder Lage der zu behandelnden Zähne. 

• Wenn die Behandlungsumstände ein mehrfaches Anlegen 
erfordern, kann die Gebühr auch mehrfach berechnet werden 
(zum Beispiel vor und nach einer Röntgenaufnahme).

• Materialkosten können nicht separat berechnet werden.

GOZ 2360

Exstirpation der vitalen Pulpa einschließlich Exkavieren, 
je Kanal

• Die Leistung kann auch bei Milchzähnen erbracht werden. 
• Die Gebühr wird je Wurzelkanal berechnet.
• Der provisorische Verschluss ist nicht Leistungsinhalt 

und wird mit GOZ 2020 berechnet.
• Der GOZ-Zuschlag 0110 für das Operationsmikroskop 

ist zusätzlich ansetzbar.
• Die Präparation der Zugangskavität (Trepanation) 

ist nicht Inhalt der Leistungsbeschreibung.
• Bei einer bereits avitalen Pulpa ist die Leistung 

nicht berechnungsfähig.

praxis BLZK
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GOZ 2380

Amputation und endgültige Versorgung  
der avitalen Milchzahnpulpa

•	 Die Leistung beinhaltet die Entfernung der gesamten avitalen 
Milchzahnkronenpulpa und die dauerhafte medikamentöse Ab- 
deckung der freigelegten Wurzelpulpa am Wurzelkanaleingang.

•	 Die Leistung wird je Zahn berechnet.
•	 Die provisorische oder definitive Versorgung der Kavität  

ist gesondert berechenbar.
•	 Die Mortalamputation an einem bleibenden Zahn  

wird analog gemäß § 6 Abs. 1 GOZ berechnet.
•	 Wenn eine Wurzelkanalaufbereitung und Wurzelfüllung folgen, 

kann die Leistung nicht berechnet werden. 

GOZ 2390

Trepanation eines Zahnes, als selbstständige Leistung

•	 Die Leistung kann an vitalen oder avitalen Zähnen erbracht  
und berechnet werden. 

•	 Weitere endodontische Maßnahmen sind daneben  
berechnungsfähig.

•	 Ist der Zahn definitiv verschlossen und wird zur weitergehenden 
Wurzelkanalbehandlung oder zur Revisionsbehandlung 
wiedereröffnet, kann dies mit dieser Gebühr berechnet werden. 

•	 Bei bereits freiliegendem Pulpenkavum oder bei pulpeneröffnen-
den kariösen Defekten kann die Leistung nicht berechnet werden.

•	 Die erneute Eröffnung einer temporär verschlossenen  
Trepanationsöffnung kann nicht berechnet werden.

GOZ 0110

Zuschlag für die Anwendung eines Operationsmikroskops 
bei den Leistungen nach den Nummern 2195, 2330, 2340, 
2360, 2410, 2440, 3020, 3030, 3040, 3045, 3060, 3110, 3120, 
3190, 3200, 4090, 4100, 4130, 4133, 9100, 9110, 9120, 9130 
und 9170

•	 Der Zuschlag ist je Behandlungstag nur einmal und nur mit dem 
einfachen Gebührensatz berechnungsfähig.

•	 Der Zuschlag kann nur zu den in der Leistungsbeschreibung 
aufgeführten Gebührennummern berechnet werden.

•	 Die Anwendung einer Lupenbrille kann mit diesem Zuschlag 
nicht berechnet werden.

Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ

IKD (Mikroskopgestützte, binokulare intrakoronale/
intrakanaläre Diagnostik)

Die intrakoronale/intrakanaläre Diagnostik ist entscheidend für die 
Beurteilung und ergänzt die röntgenologische Untersuchung. Unter 
Verwendung eines OP-Mikroskops können beispielsweise zusätzliche 
Kanalstrukturen, Fremdmaterial, Frakturen der Zahnhartsubstanz, 
Risse und Sprünge erkannt und die Therapie exakt geplant werden.

GOZ 2400

Elektrometrische Längenbestimmung eines Wurzelkanals

•	 Die Leistung ist je Wurzelkanal höchstens zweimal je Sitzung 
berechenbar.

•	 Die Gebühr kann in jeder weiteren Sitzung erneut  
höchstens zweimal je Wurzelkanal angesetzt werden.

•	 Für röntgenologische Längenmessungen kann die Gebühr  
nicht berechnet werden (GOÄ 5000 ff.).

GOZ 2410

Aufbereitung eines Wurzelkanals auch retrograd, je Kanal, 
gegebenenfalls in mehreren Sitzungen

•	 Die Leistung ist je Kanal berechenbar.
•	 Ist eine weitere Sitzung erforderlich, kann die Leistung nur bei 

Vorliegen anatomischer Besonderheiten erneut berechnet 
werden und ist bei der Rechnungslegung zu begründen. 

•	 Insgesamt kann die Leistung nur zweimal je behandeltem 
Wurzelkanal berechnet werden.

Beschluss Nr. 50 des Beratungsforums

Anwendung OP-Mikroskop zur intrakoronalen  
und intrakanalären Diagnostik 
Analog berechnungsfähig als alleinige endodontische Leistung 
oder neben Trepanation nach GOZ 2390 

„Die operationsmikroskopische Untersuchung zur Feststellung 
intrakoronaler oder intrakanalärer pathologischer Veränderun-
gen eines Zahnes ist nur berechnungsfähig als alleinige endo-
dontologische Leistung oder neben der Trepanation nach GOZ-
Nr. 2390. Weitere endodontologische Leistungen sind sitzungs- 
gleich nicht berechnungsfähig. Aus grundsätzlichen Erwägun-
gen empfiehlt die Bundeszahnärztekammer keine konkrete 
Analoggebühr. Da eine analoge Berechnung von Zuschlägen 
nicht in Betracht kommt, halten der PKV-Verband und die Bei-
hilfeträger unter Berücksichtigung der Bewertung der einschlä-
gigen Zuschlagsposition nach der GOZ-Nr. 0110 die analoge Be-
rechnung der GOZ-Nr. 2290 (höchstens zum 2,3-fachen Faktor) 
für angemessen.

Beschluss Nr. 1 des Beratungsforums

GOZ Nr. 0110 nur neben den in der GOZ abschließend auf-
geführten Leistungen, keine analoge Berechenbarkeit der 
GOZ Nr. 0110

„Der Zuschlag für die Anwendung des Operationsmikroskops 
ist nur für die in der GOZ-Nr. 0110 abschließend aufgezählten 
Gebührenpositionen berechnungsfähig. Eine analoge Anwen-
dung dieser Zuschlagsposition oder anderer GOZ-Positionen für 
die Verwendung des Operationsmikroskops bei anderen als den 
in GOZ-Nr. 0110 bezeichneten Leistungen kommt nicht in Be-
tracht. Wird eine nicht zuschlagsfähige Leistung erbracht, die 
aufgrund von darzulegender Schwierigkeit oder Zeitaufwand 
den Einsatz des Operationsmikroskops erfordert, kann dies 
mittels der §§ 5 bzw. 2 GOZ abgebildet werden.“

In den Fällen, in denen trotz der o. g. Veränderungen des Wur-
zelkanalsystems in gleicher Sitzung eine Wurzelkanalbehand-
lung durchgeführt wird, ist die Anwendung des OP-Mikroskops 
in dieser Sitzung mit der Berechnung der GOZ-Nr. 0110 (als Zu-
schlagsleistung zu den GOZ-Nrn. 2360, 2410 und 2440) abge-
golten und darf nicht zusätzlich analog berechnet werden.“
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GOZ 2420

Zusätzliche Anwendung elektrophysikalisch-chemischer 
Methoden, je Kanal

•	 Die Gebührennummer wird je Kanal und Sitzung,  
unabhängig von der Anzahl der Anwendungen, berechnet.

•	 Eine einfache Spülung des Wurzelkanals erfüllt  
den Leistungsinhalt nicht.

Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ

Spülprotokoll

Aufwendige Spülungen, die auf der Grundlage eines wissenschaft-
lichen, leitlinienbasierten Spülprotokolls erfolgen, sind nicht 
Leistungsinhalt der GOZ-Position 2420 (Zusätzliche Anwendung 
elektrophysikalisch-chemischer Methoden). 

Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ

PDT (Photodynamische Therapie)

Die Photodynamische Therapie stellt ein Verfahren dar, in dem 
aufeinander abgestimmtes, spezielles Laserlicht in Kombination  
mit Farbstoff die Bakterienbesiedelung im Wurzelkanal erheblich 
reduziert. 

Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ

Ozonbehandlung zur Desinfektion

Eine hochwirksame Alternative zur konventionellen Reinigung der 
Wurzelkanäle ist der Einsatz von Ozon, da das reaktive Gas auch 
schwer zugängliche Stellen erreicht.

Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ

Endodontische Laserdekontamination

Die eigenständige Dekontamination und Sterilisation mittels Laser 
innerhalb einer endodontischen Behandlung ist abzugrenzen von 
der GOZ-Position 0120 (Zuschlag für die Anwendung eines Lasers 
bei den Leistungen nach den Nummern 2410, 3070, 3080, 3210, 
3240, 4080, 4090, 4100, 4130, 4133 und 9160). 

GOZ 0120

Zuschlag für die Anwendung eines Lasers bei den Leistungen 
nach den Nummern 2410, 3070, 3080, 3210, 3240, 4080, 
4090, 4100, 4130, 4133 und 9160

•	 Der Zuschlag ist nur einmal je Behandlungstag und nur  
neben einer der oben abschließend aufgeführten Leistungen 
ansatzfähig.

•	 Der Zuschlag beträgt 100 von Hundert des einfachen Gebühren-
satzes der betreffenden Leistung, jedoch nicht mehr als 68 Euro.

•	 Stellt der Einsatz eines Lasers eine selbständige, in der GOZ  
nicht beschriebene Leistung dar, so ist eine analoge Bewertung 
angezeigt.

GOZ 2430

Medikamentöse Einlage in Verbindung mit Maßnahmen nach 
den Nummern 2360, 2380 und 2410, je Zahn und Sitzung

•	 Voraussetzung für die Berechnung dieser Gebühr ist eine 
Leistungserbringung nach GOZ 2360 (Vitalexstirpation),  
GOZ 2380 (Mortalamputation der Milchzahnpulpa)  
oder GOZ 2410 (Wurzelkanalaufbereitung) in gleicher  
oder vorangegangener Sitzung.

•	 Die Leistung kann nur je Zahn, nicht je Kanal berechnet werden. 
•	 Die Leistung wird je Sitzung berechnet und ist nicht auf eine 

bestimmte Anzahl beschränkt.
•	 Der provisorische Verschluss ist nicht Leistungsinhalt  

und wird mit GOZ 2020 berechnet.
•	 Erfolgt die medikamentöse Einlage nicht in Verbindung mit den 

Geb.-Nrn. 2360, 2380 oder 2410 GOZ, muss die Leistung analog 
gemäß § 6 Abs. 1 GOZ berechnet werden. 

Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ

Entfernung nekrotischen Pulpengewebes

•	 Die Gebühr wird auch bei einer retrograden Aufbereitung  
des Wurzelkanals angesetzt.

•	 Einmal verwendbare Nickel-Titan-Instrumente sind im Zusam-
menhang mit dieser Leistung gesondert berechnungsfähig.

•	 Der GOZ-Zuschlag 0110 für das Operationsmikroskop ist 
zusätzlich ansetzbar.

•	 Für die Verwendung des Lasers kann der GOZ-Zuschlag 0120 
berechnet werden.

•	 Die Leistung ist bei einer Revisionsbehandlung erneut  
je Kanal berechenbar.

•	 Die Entfernung von vorhandenem definitivem Wurzelfüllmaterial 
ist nicht Bestandteil dieser Gebührennummer.

Beschluss Nr. 9 des Beratungsforums

Die Entfernung nekrotischen Pulpengewebes vor der Wur-
zelkanalaufbereitung ist analog berechnungsfähig 

„Die Entfernung nekrotischen Pulpengewebes vor der Aufberei-
tung des Wurzelkanals stellt eine selbstständige Leistung dar und 
wird gemäß § 6 Abs. 1 GOZ analog berechnet. Aus grundsätz-
lichen Erwägungen empfiehlt die BZÄK keine konkrete Analog-
gebühr. Der PKV-Verband hält als Analoggebühr die GOZ-Nr. 2360 
(Vitalexstirpation) für angemessen.“

Beschluss Nr. 10 des Beratungsforums

Erhöhter Aufwand bei Dentikeln, Obliterationen, Ver- 
engungen, Krümmungen, Stufen etc. im Kanal sowie das 
erschwerte Aufsuchen verengter Wurzelkanaleingänge 
nur nach § 5 Abs. 2 berechnungsfähig

„Das erschwerte Aufsuchen verengter Wurzelkanaleingänge 
und das Überwinden natürlicher Hindernisse bei der Aufberei-
tung des Wurzelkanals (Dentikel, Obliterationen, Verengungen, 
Krümmungen etc.) sowie natürlicher oder iatrogener Stufen stel-
len keine selbstständigen, analog zu berechnenden Leistungen 
dar, sondern sind mit der Grundleistung unter Berücksichtigung 
von § 5 Abs. 2 der GOZ zu berechnen.“
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GOZ 2440

Füllung eines Wurzelkanals

•	 Die Leistung wird je Wurzelkanal berechnet. 
•	 Auch die retrograde Wurzelkanalfüllung ist mit  

dieser Gebühr berechenbar.
•	 Der GOZ-Zuschlag 0110 für das Operationsmikroskop  

ist zusätzlich ansetzbar.
•	 Der provisorische Verschluss ist nicht Leistungsinhalt  

und wird mit GOZ 2020 berechnet.
•	 Die Leistung ist bei einer Revisionsbehandlung erneut  

je Wurzelkanal berechenbar.
•	 Wird die Wurzelfüllung adhäsiv im Kanal befestigt,  

ist GOZ 2197 je Kanal zu berechnen.

GOZ 2020

Temporärer speicheldichter Verschluss einer Kavität

•	 Die Leistung setzt für den vorübergehenden Verschluss einer 
vorhandenen Kavität ein speicheldichtes Material voraus. 

•	 Die Gebühr kann auch im Zusammenhang mit der Vitalerhaltung 
der Pulpa anfallen.

•	 Die Leistung ist je Sitzung und Kavität berechnungsfähig.
•	 Die provisorische Kavitätenversorgung ohne weitere Maß- 

nahmen kann mit dieser Gebühr berechnet werden.
•	 Die adhäsive Befestigung des speicheldichten Verschlusses  

kann zusätzlich mit GOZ 2197 berechnet werden.

Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ

Verschluss von Wurzelkanalperforationen

Beschluss Nr. 11 des Beratungsforums 

Außergewöhnlich hohe Materialkosten 

„Mit den Gebühren der GOZ sind grundsätzlich gemäß § 4 Abs. 3 
GOZ alle Auslagen abgegolten, soweit im Gebührenverzeichnis 
nichts anderes bestimmt ist. Darüber hinaus sind – bezugneh-
mend auf das BGH-Urteil vom 27. Mai 2004 (Az.: III ZR 264/03) – 
folgende Materialien zusätzlich berechnungsfähig:

•	 Oraqix® im Zusammenhang mit der GOZ-Nr. 0080
•	 ProRoot MTA® im Zusammenhang mit der Berechnung  

der GOZ-Nr. 2440
•	 Harvard MTA OptiCaps® im Zusammenhang  

mit der Berechnung der GOZ-Nr. 2440“

Beschluss Nr. 6 des Beratungsforums 

Der von der Wurzelfüllung getrennt durchgeführte Ver-
schluss atypisch weiter apikaler Foramina ist analog be-
rechnungsfähig

„Der Verschluss atypisch weiter apikaler Foramina unter Verwen-
dung von MTA (Mineral Trioxid Aggregate) wird in den Fällen, 
in denen ohne apikalen Verschluss (Apexifikation) eine ordnungs-
gemäße Wurzelfüllung nicht möglich ist und insofern der api-
kale Verschluss eine nach Art, Material- und apparativem Einsatz 
selbstständige Leistung darstellt, gemäß § 6 Abs. 1 GOZ analog 
berechnet. Um eine vollständige Aushärtung des MTA zu ge-
währleisten, sollte die Wurzelfüllung in einer folgenden getrenn-
ten Sitzung erfolgen. Aus grundsätzlichen Erwägungen emp-
fiehlt die BZÄK keine konkrete Analoggebühr. Der PKV-Verband 
hält als Analoggebühr die GOZ-Nr. 2060 für angemessen.“

Beschluss Nr. 7 des Beratungsforums 

Verschluss von Perforationen innerhalb des Parodontiums 
ist analog berechnungsfähig

„Der Verschluss innerhalb des Parodontiums gelegener Perfora-
tionen des Wurzelkanalsystems stellt eine selbstständige Leis-
tung dar und wird gemäß § 6 Abs. 1 GOZ analog berechnet. 
Aus grundsätzlichen Erwägungen empfiehlt die BZÄK keine kon-
krete Analoggebühr. Der PKV-Verband hält als Analoggebühr 
die GOZ-Nr. 2060 für angemessen.“

Beschluss Nr. 4 des Beratungsforums 

Adhäsiv befestigte Wurzelfüllung

„Die GOZ-Nr. 2197 ist bei adhäsiver Befestigung der Wurzelfül-
lung neben der GOZ-Nr. 2440 zusätzlich berechnungsfähig.“

GOZ 2197

Adhäsive Befestigung (plastischer Aufbau, Stift, Inlay, Krone, 
Teilkrone, Veneer etc.)

Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ

Verschluss eines atypisch weiten apikalen Foramens

Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ

Entfernung von vorhandenem Wurzelfüllmaterial  
aus dem Wurzelkanal

Bei der Revision einer vorangegangenen Wurzelkanalbehandlung 
stellt die Entfernung des vorhandenen Wurzelfüllmaterials eine zu- 
meist äußerst schwierige Maßnahme dar. Die Leistung ist nicht Be- 
standteil der GOZ-Position 2410 (Aufbereitung eines Wurzelkanals).

Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ

Entfernung eines Instrumentenfragmentes aus dem Wurzelkanal

Eine Instrumentenfraktur ist selten, kann jedoch besonders bei 
gekrümmten Wurzelkanälen auftreten. Die Entfernung des 
abgebrochenen Instrumentes erfordert ein hohes Maß an Präzision, 
da die Stabilität der Wurzel erhalten werden muss.
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Fazit

Umfangreiche endodontische Behandlungen sind kosteninten-
siv. Bei privat versicherten Patienten besteht an und für sich 
keine Verpfl ichtung, einen privaten Heil- und Kostenplan zu er-
stellen, außer die voraussichtlichen Laborkosten überschreiten 
einen Betrag von 1.000 Euro (GOZ § 9 Abs. 2). Die Patienten soll-
ten dennoch darauf hingewiesen werden, dass das Einreichen 
eines Kostenplanes beim Kostenerstatter empfehlenswert ist. 

MANUELA KUNZE
Referat Honorierungs-
systeme der BLZK

DR. DR. FRANK WOHL
Präsident und Referent Ho-
norierungssysteme der BLZK

GOZ 2195

Vorbereitung eines zerstörten Zahnes durch einen Schrauben-
aufbau oder Glasfaserstift o. Ä. zur Aufnahme einer Krone

• Die Leistung setzt die Vorbereitung eines zerstörten Zahnes mit 
einem Schraubenaufbau oder einem Glasfaserstift oder einem 
ähnlichen Stiftsystem mit Verankerung im Wurzelkanal voraus. 

• Dieser Leistung folgt in der Regel die Überkronung des Zahnes.
• Die Leistung ist je Zahn nur einmal berechnungsfähig.
• Die Kosten für die Verankerungselemente können 

gesondert berechnet werden.
• Der GOZ-Zuschlag 0110 für das Operationsmikroskop 

ist zusätzlich ansetzbar.
• Die adhäsive Befestigung des Stiftes wird mit 

GOZ 2197 berechnet.
• Eine Aufbaufüllung nach GOZ 2180 oder die dentinadhäsive Auf-

baufüllung in Mehrschichtrekonstruktion (Analogberechnung) 
sind zusätzlich berechenbar.

Analogberechnung gemäß § 6 Abs. 1 GOZ

Provisorische Stiftverankerung bereits vorhandener Kronen 

Beschluss Nr. 43 des Beratungsforums 

Analog berechnungsfähig

„Die provisorische Verankerung von bereits vorhandenen defi -
nitiven oder provisorischen Kronen auf frakturierten, aber erhal-
tungswürdigen Zähnen mit reversiblen Stiftaufbauten im Rahmen 
einer endodontischen Versorgung ist analog berechnungsfähig. 

Aus grundsätzlichen Erwägungen empfi ehlt die BZÄK keine 
konkrete Analoggebühr. Der PKV-Verband und die Beihilfeträ-
ger halten als Analoggebühr die GOZ-Nr. 2270 (Provisorium im 
direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn oder Implantat, 
einschließlich Entfernung) für angemessen.“
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Im Praxisalltag werden fortlaufend hoch-
sensible Patientendaten erhoben und ver-
arbeitet. Diese ergeben sich etwa aus 
Anamnesebögen, Behandlungsdokumen-
tationen oder Abrechnungsunterlagen. 

Diese Daten werden nicht nur durch die 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
geschützt, sondern unterliegen auch der 
ärztlichen Schweigepflicht. Ein fahrlässi-
ger Umgang mit Patientendaten kann 
daher nicht nur empfindliche Bußgelder, 
sondern gemäß § 203 StGB sogar straf-
rechtliche Konsequenzen nach sich zie-
hen. Da nahezu sämtliche Patientendaten 
heutzutage digital verarbeitet werden, 
ist vor allem die IT in der Zahnarztpraxis 
meist gut abgesichert. Eine oft unter-
schätzte Sicherheitslücke besteht jedoch 
am Ende des Lebenszyklus eines Gerätes: 

Denn was tun, wenn der Computer am 
Empfang ausgetauscht werden soll?

„Löschen“ ist nicht  
gleich Löschen

Das Verschieben einer Datei in den Papier-
korb und dessen anschließendes Leeren 
führen nicht automatisch dazu, dass die 
entsprechenden Daten endgültig gelöscht 
werden. Tatsächlich wird hierdurch ledig-
lich die Verknüpfung zur Datei im Datei-
system gelöscht und der Speicherplatz 
für neue Daten freigegeben. 

Die ursprünglichen Inhalte bleiben jedoch 
so lange erhalten, bis sie überschrieben wer-
den. Mit einer entsprechenden Software 
können Unbefugte daher sehr schnell ver-
meintlich gelöschte Daten wiederherstellen. 

Ebenso bietet eine herkömmliche Forma-
tierung keinen ausreichenden Schutz. 
Durch das Formatieren wird lediglich die 
Dateisystemstruktur neu angelegt, nicht 
aber der tatsächliche Dateninhalt ent-
fernt. Die entsprechenden Daten verblei-
ben also weiterhin auf dem Datenträger.

Selbst die Funktion „auf Werkseinstel-
lungen zurücksetzen“ hat ihre Tücken. Je 
nach Gerätetyp und Betriebssystem wird 
häufig nur das Inhaltsverzeichnis der Da-
ten gelöscht, während die eigentlichen 
personenbezogenen Daten unter Umstän-
den weiterhin erhalten bleiben können. 
Insbesondere bei vielen Desktop-PCs und 
Laptops ist dies der Fall. Bei aktuellen 
Android- und iOS-Geräten führt ein voll-
ständiges Zurücksetzen auf Werkseinstel-
lungen hingegen in der Regel dazu, dass 

Verantwortungsvoller Umgang  
mit Patientendaten
Wie man digitale Speicher richtig löscht

Das Vertrauensverhältnis zwischen Zahnarzt und Patient bildet die Grundlage jeder Behandlung. Neben der fachlichen 
Kompetenz müssen sich Patienten dabei insbesondere auch auf den verantwortungsvollen Umgang mit ihren personen-
bezogenen Daten verlassen können. 

praxis KZVB
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gespeicherte Daten nicht ohne Weiteres 
wiederherstellbar sind. 

Daten richtig löschen

Gerade wenn Praxisgeräte weitergege-
ben, verkauft oder entsorgt werden 
sollen, ist eine vollständige und sichere 
Datenlöschung unerlässlich. Die folgenden 
Grundsätze helfen bei der praktischen 
Umsetzung. Je nach eingesetzter Spei-
chertechnologie sind unterschiedliche 
Vorgehensweisen erforderlich:

Bei HDDs (Hard Disk Drives), also klassi-
schen, magnetisch arbeitenden Festplat-
ten, empfi ehlt sich das Überschreiben der 
Daten mittels spezieller Software. Dabei 
werden die vorhandenen Daten mit Zu-
fallswerten oder defi nierten Mustern über-
schrieben, sodass eine Wiederherstellung 
praktisch ausgeschlossen ist.

Bei SSDs (Solid State Drives) sollte das
sogenannte ATA Secure Erase-Verfahren 
genutzt werden. Hierbei handelt es sich 
um einen speziellen, vom Hersteller vor-
gesehenen Löschbefehl, der den Speicher 
bereinigt. Viele moderne Laptops bieten 
diese Funktion bereits im Startmenü an.

Zu beachten ist jedoch, dass insbeson-
dere bei modernen Festplatten Speicher-
bereiche existieren können, die für her-
kömmliche Überschreibungsprogramme 

nicht zugänglich sind. In diesen Bereichen 
können trotz vermeintlich vollständiger 
Löschung weiterhin sensible Daten ver-
bleiben. Mithilfe spezialisierter und kosten-
intensiver Analysewerkzeuge ist es unter 
Umständen möglich, auf diese Speicher-
bereiche zuzugreifen und die dort abge-
legten Daten auszulesen.

Bei aktuellen Smartphones und Tablets 
reicht es in der Regel aus, das Gerät voll-
ständig auf Werkseinstellungen zurückzu-
setzen. Wichtig ist dabei, eine Option zu 
wählen, die ausdrücklich alle Inhalte ent-
fernt und nicht lediglich die Systemein-
stellungen zurücksetzt. Achtung: Externe 
Speicherkarten (MicroSD) sowie SIM-
Karten sollten vor Weitergabe oder Ent-
sorgung des Gerätes entnommen werden. 

Die sicherste Löschung 
ist Zerstören

Sofern eine softwarebasierte Löschung 
nicht möglich oder zu unsicher ist, bleibt 
als letzte Maßnahme die physische Zer-
störung des Datenträgers. Dies betrifft 
nicht nur klassische Festplatten, sondern 
ebenso USB-Sticks, Speicherkarten oder 
optische Datenträger wie CDs. Entschei-
dend ist, dass die Speicherstruktur irre-
versibel beschädigt wird und ein Auslesen 
der Daten technisch ausgeschlossen ist. 
Die hierfür erforderlichen Maßnahmen 
unterscheiden sich je nach Speicherme-
dium: Während bei SD-Karten bereits das 
Zerbrechen und bei klassischen Festplat-
ten häufi g eine mechanische Beschädi-
gung der Magnetscheibe ausreichend ist, 
muss bei SSDs und USB-Sticks sicher-
gestellt werden, dass die eigentlichen
Speicherchips selbst zerstört werden.

Fazit für den Praxisalltag

Der Datenschutz endet längst nicht mit 
dem Lebenszyklus eines Endgerätes. Praxis-
teams sollten daher sensibilisiert werden, 
ausrangierte Praxisgeräte (ob Smartphone, 
Laptop oder USB-Stick) niemals ohne vor-
herige professionelle Datenlöschung wei-
terzugeben oder zu entsorgen.

Dr. Lina Reichmuth

Assessorin (Ass. iur.) 

Geschäftsbereich Rechtsangelegenheiten 

und Gerichtsverfahren 

© Kreatif Studio – stock.adobe.com
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Mit der fortschreitenden Digitalisierung 
wachsen die Chancen für eine bessere 
Versorgung ebenso wie die Risiken durch 
Cyberangriffe. Entsprechend müssen Si-
cherheitsmaßnahmen kontinuierlich ange-
passt, Schwachstellen frühzeitig erkannt 
und Angriffe effektiv abgewehrt werden. 
Die neue IT-Sicherheitsrichtlinie für Zahn-
arztpraxen verfolgt das Ziel, sensible Ge-
sundheitsdaten zu schützen und gleich-
zeitig die Funktionsfähigkeit der Praxis 
sicherzustellen. IT-Sicherheit ist damit
keine optionale Ergänzung, sondern eine 
zentrale Voraussetzung für verlässliche 
digitale Prozesse und einen stabilen Pra-
xisbetrieb.

Die IT-Sicherheitsrichtlinie passt beste-
hende Vorgaben an aktuelle Bedrohun-
gen und gesetzliche Anforderungen an. 
Dabei konkretisiert sie insbesondere die 
Praxisorganisation, den sicheren Umgang 
mit IT-Systemen sowie die Einbindung 
externer Dienstleister. Viele Maßnahmen 
sind nicht neu, werden jedoch verbind-
licher geregelt, etwa in den Bereichen 
Dokumentation, Aktualisierung von Soft-
ware und Datensicherung. Ziel ist es, den 
Schutz sensibler Gesundheitsdaten zu 
stärken und das Bewusstsein für IT-Sicher-
heit zu schärfen. Die Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung schreibt dazu: „Für 
die Zahnärzteschaft bedeutet das mehr-

heitlich: business as usual. Die Richtlinie 
regelt nämlich weitestgehend das, was 
den Praxen auf Grundlage bisheriger Be-
stimmungen in der DSGVO und dem 
BDSG ohnehin bereits vorgeschrieben 
wird.“ 

Die IT-Richtlinie differenziert die Anforde-
rungen nach Größe, Ausstattung und Di-
gitalisierungsgrad der Praxis. Maßgeblich 
ist die Anzahl der Personen, die ständig 
mit der Datenverarbeitung betraut sind, 
sowie die Komplexität der eingesetzten 
IT-Systeme. Dabei gilt: je höher das Risiko-
potenzial, desto umfangreicher die ver-
pfl ichtenden Sicherheitsmaßnahmen. Ent-
scheidend ist daher eine realistische Ein-
ordnung der eigenen Praxis, um die je-
weils geltenden Anforderungen korrekt 
umzusetzen. Verantwortlich für die Daten-
sicherheit der Praxis-IT ist der Inhaber, 
das gilt auch für den Internetanschluss. 

Was ist neu?

Der Faktor Mensch 

Ein Großteil erfolgreicher Cyberangriffe 
beginnt nicht mit Technik, sondern durch 
einen vom Menschen verursachten Fehler. 

Schwachstellen erkennen – 
Angriffe abwehren
IT-Sicherheitsrichtlinie gibt Orientierungshilfe

IT-Sicherheit umfasst alle technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz digitaler Informationen vor Aus-
spähung, Manipulation und Verlust. Ein einziger falscher Klick kann ausreichen, um den Praxisbetrieb lahmzulegen: 
Termine sind nicht abrufbar, Patientendaten unzugänglich, Abläufe gestört. Was lange als theoretisches Risiko galt, 
gehört inzwischen zum Alltag vieler medizinischer Einrichtungen. Die im Januar 2026 eingeführte verbindliche IT-Sicher-
heitsrichtlinie gibt hier Orientierungshilfe. 
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Gesetzliche Grundlage

Die IT-Sicherheitsrichtlinie für Arzt- und Zahnarztpraxen basiert auf dem gesetz-
lichen Auftrag gemäß § 390 SGB V und wurde im Rahmen des Digital-Gesetzes 
konkretisiert. KBV und KZBV sind verpfl ichtet, verbindliche Anforderungen zur 
IT-Sicherheit festzulegen, abgestimmt mit dem Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI). Die Richtlinie konkretisiert bestehende Pfl ichten aus Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und 
wird regelmäßig an den Stand der Technik sowie an die aktuelle Gefährdungslage 
angepasst. Die aktuelle Fassung gilt seit Juli 2025, neue Anforderungen sind seit 
Januar 2026 umzusetzen. 
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Eine unbedachte E-Mail, ein schwaches 
Passwort oder ein offener Bildschirm kön-
nen schon ausreichen. Die Richtlinie setzt 
deshalb stark auf Schulung und Sensibili-
sierung. Neue Mitarbeitende müssen 
strukturiert eingearbeitet werden, inklu-
sive klarer Vorgaben zum Umgang mit 
IT-Systemen und Patientendaten. Beste-
hendes Personal ist regelmäßig zu schu-
len – mindestens einmal jährlich.

Auch beim Ausscheiden von Mitarbeitern 
gelten klare Regeln: Zugänge müssen de-
aktiviert, Passwörter geändert und aus-
gegebene Geräte zurückgegeben werden. 
So werden unnötige Sicherheitslücken 
vermieden. Externe Dienstleister, Reini-
gungspersonal oder IT-Techniker sind Teil 
des Praxisalltages – und zugleich ein po-
tenzielles Risiko. Die Richtlinie sieht des-
halb verbindliche Vertraulichkeitsverein-
barungen sowie eine strikte Begrenzung 
von Zugriffsrechten vor. Fremdpersonal 
darf nur auf die Systeme zugreifen, die 
für die jeweilige Aufgabe zwingend not-
wendig sind.  

Aktualität ist das A und O

Ein weiterer zentraler Baustein ist das kon-
sequente Patch- und Änderungsmanage-
ment. Systeme müssen regelmäßig aktu-
alisiert werden. Veraltete Software oder 
Hardware, die keine Updates mehr erhält, 
darf nicht weiter betrieben werden – es 
sei denn, sie wird isoliert in einem sepa-
raten Netzwerk eingesetzt. Gerade in 
Zahnarztpraxen betrifft das häufig ältere 
medizinische Geräte, die weiterhin ge-
nutzt werden, aber besondere Schutz-
maßnahmen erfordern. Ergänzend gilt 
seit Oktober 2025 die Pflicht, verfügbare 
Updates generell zeitnah zu installieren, 
um Sicherheitslücken schnell zu schließen.

Bereits seit 2021 und weitestgehend eta-
bliert gelten für alle Zahnarztpraxen ver-
bindliche IT-Sicherheitsanforderungen, die 
Schutzmaßnahmen für den Praxisalltag 
festlegen. Dazu gehört insbesondere der 
sichere Umgang mit Anwendungen: Apps 
sollen ausschließlich aus offiziellen Quel-
len bezogen, nicht mehr benötigte An-
wendungen vollständig entfernt und Zu-
griffsrechte auf sensible Daten möglichst 
eingeschränkt werden. Vertrauliche Daten 
müssen durch verschlüsselte Verbindun-

gen geschützt sein, etwa bei der Nutzung 
von Webanwendungen.

Auch organisatorische Maßnahmen sind 
verpflichtend: Geräte sind nach der Nut-
zung zu sperren oder abzumelden, mobile 
Endgeräte durch sichere Zugangscodes 
zu schützen und Kamera sowie Mikrofon 
nur bei Bedarf zu aktivieren. Zudem sind 
ein aktueller Virenschutz einzusetzen 
und Wechseldatenträger regelmäßig auf 
Schadsoftware zu prüfen. Für die Praxis-
IT ist eine strukturierte Dokumentation 
des Netzwerkes erforderlich.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Da-
tensicherung: Daten müssen regelmäßig 
nach einem festgelegten Plan gesichert 
werden. Bei Verlust mobiler Geräte sind 
umgehend Sperrmaßnahmen einzuleiten. 
Für Komponenten der Telematik-Infrastruk-
tur (TI) gilt zudem, dass Updates zeitnah 
installiert und Administrationsdaten si-
cher, aber für den Praxisinhaber zugäng-
lich aufbewahrt werden müssen.

Bietet die Praxis eigene Webdienste an, 
sind zusätzliche Schutzmaßnahmen wie 
der Einsatz einer Web Application Firewall 
sowie Mechanismen gegen unbefugte 
automatisierte Zugriffe erforderlich. 

Und was, wenn es doch passiert? 

Notfallplan für den Ernstfall 

Ein Cyberangriff kann jederzeit erfolgen. 
Entscheidend ist dann, schnell und struk-
turiert zu reagieren. Die Richtlinie verlangt 
deshalb einen klar definierten Notfallplan. 

Dieser sollte festlegen, wer im Ernstfall 
welche Aufgaben übernimmt, wie Sys-
teme gesichert werden und wie der Be-
trieb wiederhergestellt werden kann. Vor-
bereitung reduziert Ausfallzeiten – und 
kann im Ernstfall existenzsichernd sein. 
Beispielsweise stellt das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
eine IT-Notfallkarte „Verhalten bei IT-
Notfällen“ bereit. 

Die Richtlinie macht deutlich, dass IT- 
Sicherheit kein einmaliges Projekt ist. Sie 
erfordert kontinuierliche Aufmerksamkeit, 
regelmäßige Anpassungen und die aktive 
Mitwirkung des gesamten Teams. Für 
Zahnarztpraxen bedeutet das: Strukturen 
prüfen, Maßnahmen umsetzen und das 
Thema dauerhaft im Blick behalten. Denn 
am Ende geht es nicht nur um Technik, 
sondern um Vertrauen, Verlässlichkeit und 
die Zukunft der eigenen Praxis.

Eileen Andrä

Leitung Telematik-Infrastruktur (TI)

„Ständig mit der Datenverarbeitung betraut“ bezeichnet im datenschutz-
rechtlichen Sinne alle Personen, die regelmäßig – unabhängig von Umfang oder 
Dauer – mit der Verarbeitung von Daten beschäftigt sind. Dazu zählen in der Regel 
sämtliche Mitglieder des Praxisteams sowie die Praxisinhaber, sofern sie mit dem 
Praxisverwaltungssystem, der Abrechnung oder anderen datenbezogenen Auf-
gaben arbeiten. Nicht einbezogen sind hingegen Personen ohne Zugang zu ent-
sprechenden Systemen, etwa Reinigungskräfte. Unter Datenverarbeitung fällt das 
Erheben, Speichern, Bearbeiten, Weiterleiten oder Löschen von Daten – beginnend 
bereits bei der Terminvergabe oder dem Einlesen der elektronischen Gesundheits-
karte.

Ausführliche Informationen zur IT-Sicherheitsrichtlinie: 
https://www.kzvb.de/digitalisierung-ti/sicherheit-datenschutz.

Die Richtlinie nach § 390 SGB V über die Anforderungen zur Gewährleis-
tung der IT-Sicherheit finden Sie hier: https://www.kzbv.de/zahnaerzte/
digitales/it-sicherheit/.
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Im Rahmen der Qualitätssicherung gab 
Dr. Thomas Leibig zunächst Hinweise aus 
der jährlichen Überprüfung durch die Qua-
litätskommission, zu der jeder Gutachter 
ein zufällig ausgewähltes Gutachten ein-
schicken musste.

Dr. Katharina Reckhenrich stellte fest, dass 
die Abrechnung der Funktionsanalyse
– abgesehen von den Ergänzungen um die 
Positionen 8035 und 8065 GOZ (2012) – 
in den vergangenen Jahren unverändert 
blieb und moderne Verfahren wie manu-
elle Strukturanalyse oder digitale Gelenk-
vermessung nicht abbildet. Für Gutach-
ter entscheidend sind Indikationsprüfung, 
leitliniengerechter Umfang und vollstän-
dige Dokumentation. Leistungen, die in 
der Gebührenordnung für Zahnärzte nicht 

aufgeführt sind, können und sollten nach 
§ 6 Abs. 1 GOZ analog berechnet werden. 
Reckhenrich betonte, dass für Zahnärzte 
die GOÄ-Position 2181 ebenfalls abrech-
nungsfähig ist, allerdings nur bei tatsäch-
licher Manipulation des Kiefergelenkes, 
nicht für diagnostische Tests. Dargestellt 
wurden die gutachterlichen Kriterien bei 
der Bewertung der Diskrepanz zwischen 
Wissenschaft und Gebührenordnung. 

Prof. Fischer-Brandies: Leitlinien 
dienen der Orientierung

Leitlinien sind bekanntermaßen für Zahn-
ärzte rechtlich nicht bindend und haben 
weder haftungsbegründende noch haf-
tungsbefreiende Wirkung. Sie können
aber als Korridor zur Orientierung dienen 

und sind, wie der Referent Gutachter-
wesen der BLZK, Prof. Dr. Dr. Eberhard 
Fischer-Brandies, ausführte, auch bei der 
Gutachtenerstellung hilfreich. Sie schüt-
zen vor überzogenen Forderungen. So 
geht aus den Leitlinien zur Entfernung 
von Weisheitszähnen und zur digitalen 
Volumentomogra� e hervor, dass bislang 
nicht gezeigt werden konnte, dass der 
Gewinn an Informationen über die Wur-
zelmorphologie und Topogra� e durch 
die 3D-Diagnostik auch in einer vermin-
derten Nervschädigungsrate resultiert.
Damit kann eine Schnittbilddiagnostik in 
diesen Indikationen einerseits zwar durch-
geführt, andererseits aber nicht gefordert 
werden.

Für die Implantologie gilt: Unter einer 
evidenzbasierten Bewertung bleibt der 
klinische Nutzen der durch die dreidimen-
sionale Bildgebung erhaltenen Mehrinfor-
mation auf das implantologische Behand-
lungsergebnis bislang ungeklärt. Es exis-
tieren derzeit keine randomisierten oder 
kontrollierten Studien am Patienten, die 
den Nutzen einer dreidimensionalen Dia-
gnostik hinsichtlich der Qualität des Ope-
rationsergebnisses und/oder der Häu� g-
keit von Komplikationen in der Implan-
tologie belegen. Ein DVT ist damit nicht 
erforderlich. Auch in der Endodontie gilt 
die Erkenntnis des Reviews der Cochrane 
Collaboration (Del Fabbro, M. 2009), dass 
die Behandlungsergebnisse einer Wurzel-
kanalbehandlung mit konventionellem 
Vorgehen ohne Vergrößerung und einer 
Wurzelkanalbehandlung unter Vergröße-
rung sich nicht unterscheiden. Damit ist 
es im Gutachten möglich, alle wissen-
schaftlich anerkannten Verfahren auch 
entgegen der Ansicht von Versicherun-
gen anzuerkennen, andererseits aber 
die Grenzen der Behandlungsfreiheit 
nicht durch einseitige Forderungen nach 

Fortbildung auf Topniveau
Gutachtertagung der BLZK beleuchtete spezielle Aspekte der Gutachtenerstellung

Zu ihrer Jahrestagung trafen sich Ende März die Gutachterinnen und Gutachter der Bayerischen Landeszahnärztekam-
mer im „Haus der Bayerischen Zahnärzte“ in München. Bei der Fortbildungsveranstaltung wurden spezielle Aspekte der 
Gutachtenerstellung in verschiedenen Bereichen von erfahrenen Referenten besprochen und ausführlich diskutiert.

Die Gutachtertagung der BLZK fand in diesem Jahr im „Haus der Bayerischen Zahnärzte“ statt.

© BLZK
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publizierten Therapieformen durch Patien-
ten einzuschränken.

Vielfältige Möglichkeiten 
durch KI

Prof. Dr. Falk Schwendicke zeigte die viel-
fältigen Entwicklungen auf dem Gebiet 
der künstlichen Intelligenz (KI) im Bereich 
der Zahnheilkunde auf. Insbesondere in 
der Kariesdiagnostik ist die Bildanalyse re-
lativ weit entwickelt. Insgesamt zeichnen 
sich spannende Entwicklungen ab, es lie-
gen aber noch keine evidenten Erkennt-
nisse vor, die gegenwärtig gutachterlich 
zu berücksichtigen sind. Die Nutzung 
derartiger Methoden kann bis auf Wei-
teres nicht gefordert werden. Allerdings 
sind Versuche, Gutachten allein mit 
Sprachmodellen zu erstellen, zum Schei-
tern verurteilt.

Die Endodontie bietet mittlerweile sehr 
differenzierte Therapiemöglichkeiten, die 
gutachterlich zu berücksichtigen sind. 
Prof. Dr. Christian Gernhardt stellte die 
verschiedenen Behandlungswege dar, die 
in der Aufklärung zu berücksichtigen sind, 
insbesondere hinsichtlich der Prognose, 
die bei Revision der Wurzelfüllung durch-
aus günstig sind. Liegen jedoch gleichzei-
tig parodontale Probleme vor, ist die Pro-
gnose ungünstiger. Er wies ausdrücklich 
darauf hin, dass bei einer Komplikation wie 
einer frakturierten Feile, die unter Um-
ständen auch belassen werden kann, der 
Patient darüber informiert werden muss. 
Damit umgeht man, dass der Patient erst 
zu einem späteren Zeitpunkt wegen die-
ser Komplikation zum Rechtsanwalt geht.

Bewährte Therapiemethoden behalten 
weiterhin ihre Gültigkeit. Auch ist zu be-
rücksichtigen, dass die klinische Erfahrung 
zeigt, dass auch grenzwertig erschei-
nende Versorgungen sehr lange problem-
los bleiben. Wenig aussichtsreich sind 
daher Klagen wegen eines Behandlungs-
fehlers, wenn ein Zahn noch viele Jahre 
genutzt werden konnte. Auch ist immer 
der zum Zeitpunkt der Behandlung gül-
tige Standard heranzuziehen. 

Rechtsanwältin Susanne Ottmann-Kolbe 
stellte die korrekte Vorgehensweise bei 
Patientenanfragen nach Gutachten dar. 
Gemäß der Gutachterordnung der BLZK 

besteht für den Gutachter, aber auch für 
die Praxis, in der er tätig ist, ein zweijähri-
ges Behandlungsverbot. Gutachter sollten 
bestrebt sein, bei unbegründeten Vorwür-
fen gegenüber Behandlern dies im Ge-
spräch zu vermitteln, um für beide Seiten 
aussichtslose Verfahren zu vermeiden. In 
vielen Fällen kann ein vermittelndes Ge-
spräch oder auch ein Schlichtungsverfah-
ren helfen, um Prozesse zu umgehen.

Bei Nervschädigungen im Zuge zahnärzt-
licher Behandlungen sind diese im Rah-
men der gutachterlichen Untersuchung 
zu erfassen und in Komplikationen be-
ziehungsweise Behandlungsfehler zu dif-
ferenzieren. Über die klinischen Untersu-
chungsmethoden hinaus können fach-
neurologische Verfahren weitere Klärung 
bringen, wie vom Neurologen Dr. Konrad 
Scheglmann im Detail dargelegt wurde. 

Hier sind spezielle Messverfahren der 
Nervleitung und MRTs zu nennen. In vie-
len Fällen handelt es sich um Komplika-
tionen, die auch bei sorgfältigem Vorge-
hen nicht vermeidbar sind. Wenn der 
Patient allerdings zum Beispiel bei einer 
Leitungsanästhesie einen elektrisieren-
den Schmerz verspürt, darf nicht injiziert 
werden, da dies zu einer dauerhaften
Nervschädigung führen kann. Die Nadel 
ist dann neu zu platzieren. Nach Aussage 
von Scheglmann erfordert ein fachlich 
korrektes Verhalten, bei Nervschäden un-
verzüglich die erforderliche Diagnostik 
und gegebenenfalls Therapie durchzu-
führen, da etwaige Versäumnisse als Be-
handlungsfehler einzustufen sind.

Dr. Marcus Heufelder berichtete über
die Gutachtertagung des BDO und der 
DGMKG am 12. Dezember 2025. Ein 
Thema war die Relevanz medizinischer 
Standards anderer Fachgebiete. Als Kon-
sequenz auf die zunehmende Anzahl 
und steigende Differenzierung fachüber-
greifender Empfehlungen zeigt sich eine 
zunehmende Notwendigkeit für die Zahn-
heilkunde, nicht nur die eigene Fachlitera-
tur zu kennen, sondern auch auf human-
medizinischem Gebiet interdisziplinär auf 
relevante Empfehlungen anderer Fach-
bereiche zu achten und die dort gültigen 
Standards zu berücksichtigen, wenn sie 
Auswirkungen auf das eigene medizini-
sche Handeln haben. 

Interdisziplinäre Zusammen-
arbeit schriftlich regeln

Beim Thema „Formen von vertikaler und 
horizontaler Aufgabenverteilung“ wurde 
klar hervorgehoben, dass neben der ge-
meinsamen Aufgabenverteilung zwischen 
Anästhesist und Operateur während der 
Operation speziell im Bereich der prä-
operativen Medikation sowie der post-
operativen Aufwachphase die Hauptver-
antwortung beim Narkosearzt, hingegen 
in der Nachbetreuung des Patienten die 
Verantwortung beim Operateur liegt. 
Wenngleich kein Weisungsrecht und keine 
regelhafte Überwachungsp� icht der Ärzte 
untereinander besteht, so besteht doch 
immer die Verp� ichtung, das jeweils an-
dere Handeln auf Plausibilität zu kontrol-
lieren. Auch gilt von juristischer Seite die 
dringende Empfehlung, sämtliche Formen 
der interdisziplinären Zusammenarbeit 
schriftlich zu regeln.

Weiter wurde die De� nition der medizi-
nischen Notwendigkeit sowie die stets gül-
tige Notwendigkeit zur fachgleichen Be-
gutachtung vor Gericht hervorgehoben. 
Auch wurde nochmals die Verp� ichtung 
des Gutachters zur praktischen Erfahrung 
in Bezug auf den streitgegenständlichen 
schulmedizinischen Behandlungskomplex 
betont. Abschließend wurde vom ersten 
Gerichtsurteil zur KI-generierten Erstel-
lung von Gutachten berichtet, welches 
klar darlegt, dass KI-unterstützte Gutach-
ten gültig und legitim sind, jedoch die 
zentrale gutachterliche Tätigkeit immer 
vom berufenen Sachverständigen selbst 
und in Eigenleistung erbracht werden 
muss.

Bei der Fortbildungsveranstaltung wurde 
deutlich, dass der Gutachter nur das bei 
seiner Beurteilung heranziehen kann, was 
ihm der Behandler zur Verfügung stellt. 
Eine quali� zierte Dokumentation ist somit 
Voraussetzung dafür, dass bei einwand-
freier Behandlung dies auch im Gutach-
ten bestätigt werden kann. Eine Kartei-
karte, die nur Abrechnungspositionen 
enthält, genügt den Anforderungen nicht. 
Darüber hinaus gilt, dass eine Leistung, 
die nicht dokumentiert ist, auch nicht 
abgerechnet werden kann.

Redaktion
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Neue Trends zu setzen und innovative wis-
senschaftliche Entwicklungen anzustoßen, 
gehört zum Credo des 43-jährigen Zahn-
mediziners, der 2024 von der Berliner 
Charité als Nachfolger von Prof. Dr. Rein-
hard Hickel an das Klinikum der LMU be-
rufen wurde. Gerade diesen Forschergeist 
würdigt die IADR mit ihrer Auszeichnung, 
die einmal jährlich vergeben wird. Der 
LMU-Forscher ist außerdem Autor von 
mehr als 500 begutachteten Fachartikeln 
sowie 30 Buchkapiteln und zählt laut dem 
globalen Ranking der Stanford University 
zu den weltweit meistzitierten Zahnfor-
schern. Er sitzt in zahlreichen Gremien in 
leitender Position, so zum Beispiel bei 
der Weltgesundheitsorganisation und der 

Internationalen Normungsorganisation 
ISO – immer mit der Frage: Wie lässt sich 
eine Technik in der Zahnmedizin sicherer, 
planbarer, anwendbarer machen?

KI in der Zahnmedizin

„Eher zufällig“ sei er vor neun Jahren in 
diesen heißen Forschungssektor geraten, 
zu Zeiten, als sich sonst niemand in der 
Zahnmedizin dafür interessiert hat. Mit 
seinem Team hat er sogar eine entspre-
chende Software entwickelt, die mittler-
weile an einen großen Tech-Konzern ver-
kauft wurde. Ein weiterer Meilenstein: 
eine randomisierte kontrollierte Studie zur 
Bewertung der KI-gestützten Karieserken-

nung, die neue Maßstäbe für die klini-
sche Forschung auf diesem Gebiet setzte 
und die Falk Schwendicke geleitet hat. 
Das Ergebnis: Zwar entlarvt die KI auch 
kleinste Kariesherde auf dem Röntgen-
bild, die dem menschlichen Auge teils ver-
borgen bleiben. Doch zeigte sich, so der 
LMU-Zahnmediziner, „dass diese Tech-
nologien am Ende wahrscheinlich in der 
Implementierung in den Praxen begleitet 
werden müssen.“ Denn es ist noch nicht 
klar, wie im einzelnen Fall dann therapeu-
tisch vorzugehen ist. Sprich: Wann man 
sofort therapieren sollte und wann lieber 
noch etwas warten.

Zusammenarbeit mit der Praxis

Neue Akzente setzt Schwendicke auch 
beim Austausch zwischen Wissenschaft 
und Praxis. So hat er in Zusammenarbeit 
mit der KZVB und dem ZBV München 
eine neue Fortbildungsreihe initiiert, die 
sich speziell an die niedergelassenen Kol-
legen richtet. 

Glückwünsche zum Erhalt des „Distingu-
ished Scientist Award“ kamen deshalb 
auch vom KZVB-Vorsitzenden Dr. Rüdiger 
Schott: „Diese Auszeichnung ehrt nicht 
nur Ihr unermüdliches Engagement zur 
weiteren Professionalisierung des Karies-
managements und zur stärkeren Integra-
tion der künstlichen Intelligenz in der 
Zahnmedizin. Sie � ießt auch unmittelbar 
in den Versorgungsalltag ein.“

Matthias Wallenfels

„Innovator der Zahnmedizin“
Prof. Dr. Schwendicke erhält renommierten Wissenschaftspreis

Prof. Dr. Falk Schwendicke, Direktor der Zahnklinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und digitale Zahnmedizin der 
LMU München, hat für seine herausragenden Leistungen den „Distinguished Scientist Award“ erhalten – eine der 
höchsten Auszeichnungen der „International Association of Dental Research“ (IADR). Seine Arbeiten haben zu einem 
Paradigmenwechsel im Kariesmanagement geführt. 

© Alex – stock.adobe.com

Seit seinem Wechsel von Berlin nach München p� egt Prof. Dr. Falk Schwendicke (2. v. r.) den Aus-

tausch mit der KZVB. Dr. Sascha Herbst (2. v. l.) organisiert zusammen mit ihm die erfolgreiche 

Reihe „Kollegen im Dialog: LMU trifft Münchner Zahnärzteschaft“.

© KZVB
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Online-News der BLZK
Was ist neu auf den Websites der Bayerischen Landeszahnärztekammer? 
Unsere aktuelle Übersicht für den Monat Mai beantwortet diese Frage.

BLZK.de

Zahlen und Fakten

Wie haben sich die Zahlen und Fakten in den baye-
rischen Zahnarztpraxen im Jahr 2025 verändert? Das 
zeigt die Zahnärztestatistik der BLZK – anschaulich 
in Gra� ken dargestellt:

>  www.blzk.de/blzk/site.nsf/id/pa_
zahlen_fakten.html 

Mundgesund durch die Wechseljahre

Auf zahn.de erfahren Patientinnen, was sich durch 
die Hormonumstellung in den Wechseljahren im 
Mund verändert und wie sie Zahnprobleme vermei-
den können:

>  www.zahn.de/zahn/web.nsf/id/pa_
mundgesundheit_wechseljahre.html

Versand von Patientendaten

Was ist beim Versand von Patientendaten – ins-
besondere von Röntgenbildern – zu beachten? Das 
Kapitel Q.6.3.8 im QM Online wurde an gesetzliche 
Vorgaben angepasst:

>  https://qm.blzk.de/blzk/web.nsf/id/pa_
qualitaetsmanagement.html

QM Online

Instagram und Facebook

Der Instagram-Kanal der BLZK bringt Themen und 
Stories für ZFA – und alle, die es werden wollen:

> www.instagram.com/missionzfa

Unter „Die bayerischen Zahnärzte“ gibt es auf Face-
book Infos zu zahnmedizinischen und gesundheits-
politischen Themen:

> www.facebook.com/BLZK.KZVB

Social Media
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Ohne Rückgriff auf entsprechend trainiertes Personal können 
in Notfallsituationen oft nur Maßnahmen im Rahmen der Laien-
Ersthilfe durchgeführt werden. Die notfallmedizinische Team-
quali� kation und deren regelmäßige Schulung sind somit ein 
wesentlicher Bestandteil des Schulungsplanes einer verantwor-
tungsbewussten Praxis.

Regelmäßige Online-Halbtagesseminare

Zur Vermittlung des erforderlichen theoretischen Wissens bietet 
die eazf regelmäßig interaktive Online-Halbtagesseminare zum 
Thema Notfallmanagement an. Die Seminare decken inhaltlich 
alle Themenbereiche ab, die für ein Praxisteam im Rahmen von 
Notfallsituationen relevant werden können:

• Beurteilung der Vitalfunktionen und Erkennen 
der Notfallsituation

• Atemstörungen (Fremdkörperaspiration, Bronchoobstruktion)
• Herz-Kreislauf-Störungen (Kollaps, Herzinfarkt, Schock)
• Bewusstseinsstörungen (Hypoglykämie, Apoplex, Krampfanfall)
• Praxismanagement, Notfallausrüstung

Erfahrene Dozenten präsentieren die Lerninhalte anschaulich und 
praxisnah und bringen die wesentlichen Dinge auf den Punkt. 
Die Livepräsentation wird mit zahlreichen Bildern unterstützt. 
Die Teilnehmenden können während des Onlineseminars mit 
den Dozenten verbal oder über einen Chat kommunizieren und 
so individuelle Fragen und Erfahrungen besprechen.

Praktisches Training in den Praxisräumen

Neben dem theoretischen Wissen über den Umgang mit Notfall-
situationen ist jedoch auch die praktische Einübung der Maß-
nahmen wichtig. Hierzu bietet die eazf ein Training in den eige-
nen Praxisräumen an, das intensives Üben unter realitätsnahen 
Bedingungen in der vertrauten Praxisumgebung ermöglicht.

An Phantompuppen werden von den Instruktoren die wichtigsten 
notfallmedizinischen Einzelmaßnahmen demonstriert und in der 

Durchführung korrigiert. Hierzu gehören insbesondere Übungen 
zu Lagerung, Maskenbeatmung, Herzmassage, Larynxtubus und 
medikamentöser Ersttherapie.

In konkreten Fallsimulationen werden ferner die wichtigsten 
Notfälle realitätsnah dargestellt und dann durch das Praxisteam 
behandelt. Auf diese Weise können die vorgestellten Handlungs-
abläufe optimal geübt werden.

Bewährtes Konzept

Bei der Durchführung arbeitet die eazf, das Fortbildungsinstitut 
der Bayerischen Landeszahnärztekammer, schon seit vielen Jah-
ren erfolgreich mit den Lehrrettungsassistenten des Teams von 
TrainMed zusammen. Viele Praxen vertrauen bereits der Kom-
petenz und Erfahrung dieses Trainingsteams und nutzen das 
Training als jährliches Update. Das aus theoretischen und prak-
tischen Modulen bestehende Konzept ist vielfach erprobt und 
wird aktuellen Entwicklungen kontinuierlich angepasst. Die Ter-
minierung des Praxistrainings erfolgt nach den Wünschen der 
Praxis direkt in Abstimmung mit den Lehrrettungsassistenten 
von TrainMed. Vorher ist eine verbindliche Anmeldung über die 
eazf erforderlich.

Stephan Grüner

Geschäftsführer der eazf

KONTAKT
Weitere Informationen erhalten Sie auf 
der Website der eazf: 
www.eazf.de/sites/notfalltraining.

Die Termine für die theoretischen Grundlagenseminare � nden 
Sie im Kursprogramm der eazf oder im Online-Veranstaltungs-
kalender auf www.eazf.de. Bei Interesse an einem Training wen-
den Sie sich gerne an Anita Vrtaric, E-Mail: avrtaric@eazf.de. 
Nähere Auskünfte erhalten Sie auch unter der Telefonnummer 
089 230211–424.
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Notfallmedizinische Schulungen und Trainings für die Zahnarztpraxis

Wenn es zu Notfallsituationen in der Praxis kommt, sind eine klar de� nierte Aufgabenverteilung, eine allen vertraute 
Notfallausrüstung und ausreichendes notfallmedizinisches Basiswissen wichtig, damit das Praxisteam die notwendige 
Ersthilfe effektiv leisten kann. Denn schnell können solche Situationen eine medizinische und psychologische Über-
forderung für das Praxisteam darstellen.

Richtig handeln 
in Notfallsituationen

praxis BLZK



Das Beratungskonzept des ZEP

Das ZEP bietet eine umfassende individuelle und
kostenfreie Erstberatung zu Ihren Fragen rund um
die geplante Niederlassung oder Praxisabgabe.

Planen Sie die Beratung idealerweise neun bis zwölf
Monate vor der Existenzgründung oder Praxisabgabe
ein – in jedem Fall vor verbindlichen Entscheidungen

oder dem Abschluss von Verträgen.

Kontakt

ZEP Zentrum für Existenzgründer und
Praxisberatung der BLZK

Dipl.-Volkswirt Stephan Grüner
ZÄ Katrin Heitzmann
Michael Weber

Telefon 089 230211-412/-414
Fax 089 230211-488
zep@blzk.de

Expertenwissen und Rüstzeug

für Ihre Praxis

Das Beratungsgespräch bezieht alle relevanten

Bereiche einer erfolgreichen Praxisgründung,
-entwicklung oder -übergabe mit ein:

Betriebswirtschaftliche Fragen

     Steuerliche und rechtliche Fragen

     Wahl der Rechtsform

     Einschätzung zur Praxisbewertung

     Überlegungen zum Personalkonzept

     Umfang des erforderlichen Versicherungsschutzes
     und Analyse bestehender Versicherungen

     Praxismarketing und Praxismarke

     Umsetzung von QM, Arbeitssicherheit und
     Hygienemanagement (BuS-Dienst der BLZK)

     Externe Abrechnungblzk.de/zep

Unsere Servicepartner

Kostenfrei Überprüfung bestehender Verträge

Beratung zum Versicherungsschutz

Attraktive Gruppenversicherungsverträge für Praxen

Kompetente Betreuung Ihrer Versicherungen

Rechtssichere Abrechnung vertraglicher
und außervertraglicher Leistungen

Erstellung und Abrechnung von HKP
und Kostenvoranschlägen

Individuelle Betreuung durch geschulte
Abrechnungsfachkräfte

Kostensparende Online-Abrechnung
ohne langfristige Vertragsbindung

eazf

Consult

Erfolgreiche Prophylaxe  Individuelle PZR-Schulung 
für Ihr Team in Ihrer Praxis

Notfallsituationen in der zahnärztlichen Praxis –
Individuelles Teamtraining in Ihrer Praxis

Business-Coaching: Chef-/Führungskräfte-Coaching,
Umgang mit Stress, Einzelcoaching oder
Team-Entwicklung

Praxis-Check nach den Anforderungen der Gewerbe-  
aufsicht (Hygienemanagement und Arbeitssicherheit)

Datenschutz-Check – Externer Datenschutzbeauftragter
auf Ihre Praxis

Praxisdesign – Entwicklung einer Praxismarke,
Praxismarketing

TV-Wartezimmer – Multimediale Patientenkommunikation
in Ihrem Wartezimmer

www.vvg.de

mweber@eazf.de

www.premiumabrechnung.de

info@preab.info

www.eazf-consult.de

info@eazf.de



Lost and Found: Zahnfragmente 
im Weichgewebe der Lippen 
nach dentalem Trauma
Ein Beitrag von Dr. Ella Ohlsson, Dr. Adrian Perez, Priv.-Doz. Dr. Mayte Buchbender, Prof. Dr. Kerstin Galler 
und Priv.-Doz. Dr. Eva Maier

Traumatische Verletzungen der Zähne und 
der umgebenden Weichgewebe gehören 
zu den häu� gsten Notfallsituationen in der 
zahnärztlichen Praxis. Epidemiologische 
Studien zeigen, dass dentoalveoläre Trau-
mata insbesondere bei Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen auftre-
ten, wobei Stürze, Sportverletzungen und 
Verkehrsunfälle zu den häu� gsten Ursa-
chen zählen.1, 2 Neben den Zahnhartsub-
stanzen und der Pulpa sind dabei regel-
mäßig auch die perioralen Weichgewebe 
involviert.5

In der Akutsituation liegt der klinische 
Fokus korrekterweise häu� g auf der Ver-
sorgung offensichtlicher Zahnfrakturen 
und der Beurteilung einer möglichen 
Pulpabeteiligung. Endodontische Kompli-
kationen infolge von Kronen- und Kronen-
Wurzel-Frakturen, sowohl mit als auch 
ohne Eröffnung der Pulpa, sind für er-

fahrene Behandelnde in der Regel gut 
diagnostizierbar und therapierbar. Dem-
gegenüber werden rein weichgewebige 
Begleitverletzungen, insbesondere das 
Versprengen von Zahnfragmenten in die 
Lippen, am Unfalltag nicht selten über-
sehen oder in ihrer klinischen Relevanz 
unterschätzt.6

Persistierende diffuse Beschwerden, rezi-
divierende Entzündungen oder unklare 
Schwellungen im Lippenbereich können 
sich auch erst im Verlauf der Weiter-
behandlung manifestieren und machen 
dann eine erneute Diagnostik erforder-
lich. Fragmente können bei unzureichen-
der Notfallversorgung für längere Zeit 
unentdeckt bleiben, in dokumentierten 
Fällen über drei bis 18 Monate.8, 9 Fremd-
körperreaktionen, Narbenbildung, chro-
nische Infektionen und funktionelle Be-
einträchtigungen können die Folge sein.

Die drei im Folgenden dargestellten Fall-
beispiele zeigen dentale Traumata, bei de-
nen Zahnfragmente in die Weichgewebe 
der Lippen versprengt und nicht im Rah-
men der Erstversorgung entfernt wurden. 
Anhand der Fälle sollen diagnostische 
Möglichkeiten demonstriert, Therapie-
optionen beschrieben und mögliche Risi-
ken bei der Fragmententfernung disku-
tiert werden.

Fallpräsentationen

Fallbericht 1

Unfallhergang und Akutversorgung
Die 45-jährige Patientin war während ei-
nes Abendspazierganges mit ihrem Sohn 
auf dem Arm über einen Bordstein ge-
stolpert und konnte den Sturz nicht ab-
fangen. Es kam zu einem ungebremsten 
Aufprall auf das Gesicht. Zahn 11 wurde 

15 14 13 12 11 21 22 23 24 25

Dislokationsverletzung (mm) A D/o/4 K

Sensibilität + + + + – – – + + +

Perkussion – – – – + + + – – –

Pulpaexposition 0

Lockerung 0 0 0 0 0 II 0 0 0 0

Sondierungstiefe o.p.B.

1

Abb. 1: Auszug aus dem „Befund-

bogen Zahntrauma”7 mit doku-

mentiertem klinischen Befund 

vor Erstversorgung. A = Avulsion, 

D = Dislokation, o = oral, K = Kon-

kussion. Modi� ziert nach DGET.
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dabei vollständig avulsiert. Darüber hi-
naus kam es an Zahn 21 zu einer lateralen 
Dislokation nach palatinal von ca. 3–4 mm 
und einer unkomplizierten Schmelz-Den-
tin-Fraktur der mesialen Schneidekante. 
Außerdem zeigte sich eine Riss-Quetsch-
wunde der Oberlippe enoral, sowie extra-
orale Verletzungen im Bereich des linken 
Nasen� ügels.

Am Unfalltag wurde alio loco ein Mittel-
gesichts-CT erstellt, auf dem eine Alveolar-
fortsatzfraktur im Bereich der Zähne 11/21 
diagnostiziert wurde. Es erfolgte die Re-
plantation des Zahnes 11, die Reposition 
des Zahnes 21 sowie eine Draht-Kunst-
stoff-Schienung mittels Titan Trauma Splint 
(TTS) von 13 bis 23. Zusätzlich wurde ein 
chirurgisches Wunddebridement mit plas-
tischem enoralem Wundverschluss der 
medianen Oberlippe in Lokalanästhesie 
durchgeführt. Hinweise auf im Weich-
gewebe verbliebene Zahnfragmente fan-
den zu diesem Zeitpunkt keine Erwäh-
nung.

Erstvorstellung in der Zahnerhaltung
Drei Tage nach Zahnunfall erfolgte die 
Erstvorstellung in der Hochschulambu-
lanz der Zahnerhaltung und Parodonto-
logie des Uniklinikums Erlangen. Es wurde 
eine systematische Nachuntersuchung des 
Traumas anhand des Befundbogens Zahn-
trauma der DGET durchgeführt (Abb. 1). 

Bei der klinischen Untersuchung zeigten 
die Zähne 11 und 21 eine deutliche Per-
kussionsemp� ndlichkeit und reagierten 
nicht auf die Sensibilitätstestung mit CO2-
Schnee. Diese Befunde entsprachen dem 
beschriebenen Verletzungstyp: Sowohl 
eine Avulsion als auch eine Dislokation 
von mehr als 2 mm führen typischerweise 
zu einem Abriss des Gefäß-Nerven-Bün-
dels am Apex, sodass eine frühzeitige Ent-
fernung des nekrotischen Pulpagewebes 
indiziert ist, um infektionsbedingten Re-
sorptionsprozessen vorzubeugen.

Es erfolgten eine Zahn� lmröntgenauf-
nahme der Oberkieferfront sowie eine 

Fotodokumentation (Abb. 2a–c). Im An-
schluss wurden an beiden Zähnen Trepa-
nation, elektrische Längenmessung, ini-
tiale Aufbereitung sowie die Einlage einer 
Kortikoid-Antibiotika-Paste als antiresorp-
tive Therapie durchgeführt. Zahn 22 re-
agierte ebenfalls nicht auf die Sensibili-
tätstestung. Abgesehen von Infraktionen 
wies er keine eindeutige Verletzung auf 
und so wurde hier die Verdachtsdiagnose 
„Konkussion“ gestellt und ein kurzer Nach-
untersuchungszeitraum festgelegt.

Nach einer Woche wurde die medikamen-
töse Einlage zu Calciumhydroxid gewech-
selt. Die Schienung wurde nach sechs Wo-
chen entfernt – eine Schienungsdauer, die 
sich nicht an der Verletzung der Zähne, 
sondern an der Alveolarfortsatzfraktur 
orientierte. Zahn 22 zeigte weiterhin keine 
Sensibilitätsreaktion, sodass auch hier eine 
Trepanation erforderlich wurde; die Pulpa 
erwies sich ebenfalls als nekrotisch. Die 
fehlende mesiale Ecke von Zahn 21 wurde 
mit Komposit rekonstruiert.

2a

2c

2b

Abb. 2a–c: Röntgenologische Diagnostik und Fotodokumentation bei Erstvorstellung in der 

Hochschulambulanz der Zahnerhaltung und Parodontologie des Uniklinikums Erlangen. Zahn-

� lmröntgenaufnahme mit erkennbarer Draht-Kunststoff-Schienung; Repositionierung in Alveo-

lenfächer erscheint suf� zient; Schmelz-Dentin-Fraktur an 21 mesial deutlich (a). Frontalaufnahme 

mit Draht-Kunststoff-Schienung in situ sowie erkennbarer unkomplizierter Schmelz-Dentin-

Fraktur an 21; Weichgewebswunden an Ober- und Unterlippe en- und extraoral erkennbar (b). 

Nahaufnahme der am Unfalltag versorgten enoralen Weichgewebswunde der Oberlippe (c).
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53BZB Mai 2026



Diagnose eines im Lippenweich-
gewebe verbliebenen Fremdkörpers
Im Rahmen einer Nachkontrolle sechs Wo-
chen nach Zahnunfall berichtete die Pa-
tientin über zunehmende Schmerzen in 
der linken Oberlippe. Klinisch zeigte sich 
eine lokale Schwellung und Rötung, bei 
der Palpation ließ sich eine umschriebene 
Verhärtung feststellen (Abb. 3b). Ein klar 
tastbarer Fremdkörper konnte jedoch 
nicht sicher identi� ziert werden, da das 
Gewebe auch Narbenanteile aufwies.

Ein ergänzendes Weichgewebsröntgen-
bild zeigte eine röntgendichte Struktur 
im Oberlippenbereich, konsistent mit ei-
nem im Weichgewebe verbliebenen Zahn-
fragment (Abb. 3d). Zur Anfertigung die-
ser Aufnahme wurde eine Speicherfolie 
vestibulär unter die Oberlippe platziert, 
während die Lippen weitgehend ge-
schlossen wurden, um die Folie zu stabi-
lisieren. Bei leicht reduzierter Belichtungs-
zeit ließ sich die Region weichgewebs-
bezogen mit ausreichendem Kontrast dar-

stellen, sodass kleine röntgendichte Struk-
turen erkennbar wurden.

Die in der Zwischenzeit mit Komposit 
aufgebaute fehlende mesiale Ecke des 
Zahnes 21 konnte hiermit in Verbindung 
gebracht werden. Rückblickend � el bei 
erneuter Betrachtung der initialen Zahn-
� lmaufnahme eine am Bildrand partiell 
abgebildete Struktur auf, die dem Frag-
ment entsprochen haben dürfte, jedoch 
aufgrund der ungünstigen Projektion nicht 
als solche interpretiert wurde (Abb. 3e).

Da die Lippe bereits vollständig verheilt 
war und kein direkter Zugang zur Entfer-
nung bestand, erfolgte eine Überweisung 
an die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. 
Dort wurde ein CT zur präzisen räumlichen 
Lokalisierung des Fragmentes angefertigt, 
um Lage, Tiefe und Zugangsmöglichkei-
ten zu beurteilen. Aufgrund der unglück-
lichen Lage des Fragmentes, der mit einer 
Entfernung verbundenen Komplikatio-
nen und der Tatsache, dass die Patientin 
zehn Wochen nach dem Trauma be-
schwerdefrei war, entschied die MKG-
Klinik, das Fragment vorerst zu belassen 
und den Verlauf zu beobachten.

Fallbericht 2

Unfallhergang und Akutversorgung
Eine weitere Patientin, 67 Jahre alt, stellte 
sich mit Zustand nach bereits erstver-
sorgtem Frontzahntrauma in der Hoch-
schulambulanz der Zahnerhaltung und 
Parodontologie des Uniklinikums Erlangen 
vor. Auch diese Patientin stolperte ohne 
Fremdeinwirkung auf der Straße und er-
litt dabei ein Frontzahntrauma. Von erst-
versorgender Stelle wurde eine Alveolar-
fortsatzfraktur im Oberkieferfrontzahn-
bereich und eine Riss-Quetschwunde der 
Oberlippe enoral (ca. 1 cm klaffend) doku-
mentiert. Zahn 11 war laut Dokumentation 
deutlich nach palatinal disloziert, perkus-
sionsschmerzhaft, jedoch sensibel (Abb. 4) 
und wurde repositioniert sowie � exibel 
geschient. Ein plastischer Wundverschluss 
der Oberlippe enoral wurde durchgeführt 
und die Patientin zur Commotio-Über-
wachung stationär aufgenommen.

Zwei Tage nach dem Zahnunfall stellte sich 
die Patientin erstmals in der Hochschul-
ambulanz der Zahnerhaltung und Paro-

Abb. 3a–e: Klinische Aufnahmen der verheilten Lippenverletzung sechs Wochen nach Frontzahn-

trauma (a–c). Weichgewebsröntgenbild der Oberlippe mit erkennbarer röntgenopaker Struktur 

(weißer Pfeil) im Bereich der weichgewebigen Struktur (gelbe Pfeile markieren Rand der Lippe) 

(d). In der initialen Zahn� lmaufnahme ist bei Vergrößerung am Rand eine teilweise abgebildete 

Struktur sichtbar (weißer Pfeil), die rückblickend als das im Lippenweichgewebe verbliebene 

Fragment interpretiert werden kann (e).

3a

3c

3e

3b

3d
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dontologie des Uniklinikums Erlangen vor. 
Obwohl die Dislokation des Zahnes 11 
bereits am Unfalltag repositioniert und 
geschient wurde, bestand weiterhin eine 
Okklusionsstörung. Da angefertigte Ein-
zelzahnröntgenbilder lediglich einen 
verbreiterten Parodontalspalt im Apikal-
bereich des mittleren rechten Schneide-
zahnes zeigten (Abb. 5a+b), wurde auf ei-
nen erneuten Repositionierungsversuch 
verzichtet und die Okklusionsstörung 
durch Einschleifen beseitigt. Der Zahn re-
agierte nicht auf die Sensibilitätstestung 
mit CO2-Schnee und wurde aufgrund 
der schweren Dislokationsverletzung tre-
paniert, initial aufbereitet und nach einer 
Einlage mit Kortikoid-Antibiotika-Paste 
provisorisch verschlossen.

Weiterhin zeigte sich an Zahn 12 eine un-
komplizierte Schmelz-Dentin-Fraktur, die 
adhäsiv mit Komposit abgedeckt wurde 
(Abb. 6a). Die Bereiche der am Unfalltag 
versorgten intraoralen und extraoralen 
Weichgewebswunden der Lippen waren 
noch sehr schmerzhaft (Abb. 6b).

Diagnose eines im Lippenweichge-
webe verbliebenen Fremdkörpers
Im Rahmen der regelmäßigen Nachkon-
trollen zeigte sich, dass auch Zahn 21 nicht 
auf die Sensibilitätstestung reagierte. Kli-
nisch und röntgenologisch waren hier zu-
nächst keine auffälligen Befunde erkenn-
bar. Bei genauerer Analyse der am Un-
falltag alio loco erstellten CT-Aufnahme 

Abb. 5a+b: Einzelzahnröntgenaufnahmen des Oberkieferfrontzahnbereiches zwei Tage nach 

Zahnunfall. Darstellung der rechten Seite mit verbreitertem Parodontalspalt an Zahn 11 im Apikal-

bereich, Draht-Kunststoff-Schienung in situ und unkomplizierter Schmelz-Dentin-Fraktur an Zahn 12 

(a). Im zweiten Quadranten sind keine pathologischen Veränderungen erkennbar. Die Pulpa-

kammern und Wurzelkanäle der Zähne 21 und 22 erscheinen schwer abgrenzbar und teilweise 

obliteriert. (b). – Abb. 6a+b: Fotodokumentation bei Erstvorstellung in der Hochschulambulanz 

der Zahnerhaltung und Parodontologie des Uniklinikums Erlangen. Frontalaufnahme nach Re-

positionierung und Schienung mittels Titan-Trauma-Splints alio loco (a). Darstellung des Heilungs-

zustandes der Schürfwunden und versorgten Riss-Quetsch-Wunden der Oberlippe (b).

15 14 13 12 11 21 22 23 24 25

Dislokationsverletzung (mm) D/o/4 D/o/2

Sensibilität nicht reproduzierbar beurteilbar

Perkussion – – – – – + (+) (+) + (+)

Pulpaexposition 0

Lockerung 0 0 0 0 II II 0 0 0 0

Sondierungstiefe o.p.B.

Abb. 4: Auszug aus dem „Befund-

bogen Zahntrauma”7 mit doku-

mentiertem klinischen Befund vor 

Erstversorgung. Modi� ziert nach 

DGET.

5a

6a

5b

6b
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konnte jedoch eine leichte Dislokation der 
Wurzelspitze in sagittaler Richtung fest-
gestellt werden. Auch dieser Zahn wurde 
daraufhin trepaniert und mit einer medi-
kamentösen Einlage versorgt. 

Auffällig war zudem eine verzögerte 
Wundheilung der Oberlippe. Die Palpa-
tion des Weichgewebes war für eine si-
chere Befundung nicht ausreichend, je-
doch war bei erneuter Betrachtung auf 
der initial angefertigten Einzelzahnauf-
nahme am Bildrand eine auffällige Struk-

tur erkennbar (Abb. 7b). Eine gezielte 
Weichgewebsröntgenaufnahme zeigte 
deutlich das dislozierte Fragment von 
Zahn 12 in der Oberlippe (Abb. 7a).

Die Patientin wurde aufgrund der kom-
plexen Situation an die Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgische Klinik überwiesen. 
Dort erfolgte die chirurgische Entfernung 
des Fragmentes mit plastischer Rekon-
struktion enoral, einschließlich Einlage 
einer Drainage und postoperativer Anti-
biotikagabe.

Zwei Monate nach dem Zahnunfall wur-
den die Wurzelkanalbehandlungen der 
Zähne 11 und 21 abgeschlossen (Abb. 8a+b). 
Zu diesem Zeitpunkt, etwa einen Monat 
nach Fragmententfernung, berichtete die 
Patientin weiterhin über Beschwerden im 
Oberlippenbereich mit intraoraler Narben-
bildung und Hypästhesie. Weitere fünf 
Monate später zeigte eine Kontrollauf-
nahme der Wurzelkanalfüllungen keine 
pathologischen Auffälligkeiten (Abb. 8c). 
Die Patientin berichtete weiterhin über 
persistierende Beschwerden in Form von 
Sensibilitätsstörungen. Aufgrund der kli-
nisch entzündungsfreien Situation wurde 
jedoch von einer weiterführenden The-
rapie abgesehen und die Patientin zur 
Verlaufskontrolle in regelmäßigen Ab-
ständen einbestellt (Abb. 8d+e). 

Abb. 7a+b: Weichgewebsröntgenbild der Ober-

lippe (gelbe Pfeile markieren Oberlippenrand) 

mit abfrakturiertem Zahnfragment 12 (weißer 

Pfeil). Weiterhin ist röntgenologisch am Rand 

der Finger der Patientin zur Positionierung des 

Filmes erkennbar (blauer Pfeil) (a). Auch hier 

� el bei erneuter Betrachtung des initialen Zahn-

� lmes das Fragment am Bildrand auf (b). – 

Abb. 8a–e: Wurzelkanalbehandlung der 

Zähne 11 und 21 nach palatinalen Dislokations-

verletzungen. Masterpointaufnahme (a) und 

Kontrollaufnahme nach WF mit Sealerpuff an 

Zahn 21 (b). Die Kontrollaufnahme fünf Mo-

nate nach Wurzelkanalfüllung zeigt keine pa-

thologischen Veränderungen (c). Auch klinisch 

sind die Zähne und die Oberlippe von extra-

oral unauffällig, subjektiv besteht jedoch eine 

persistierende Hypästhesie (d+e).

7a

8a

8d 8e

8b 8c
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Fallbericht 3

Unfallhergang und Akutversorgung
Der letzte Fallbericht handelt von einer 
67-jährigen Patientin mit unauffälliger All-
gemeinanamnese. Auch die dritte Patien-
tin stolperte und zog sich durch einen Sturz 
auf die linke Gesichtshälfte ein dentales 
Trauma zu. Zunächst stellte sich die Patien-

tin bei ihrem Hauszahnarzt vor. Es wurde 
eine Panoramaschichtaufnahme angefer-
tigt und die Patientin dann überwiesen. 

Erstvorstellung in Zahnerhaltung
Die Patientin stellte sich am Folgetag erst-
mals in der Hochschulambulanz der Zahn-
erhaltung und Parodontologie des Uni-
klinikums Erlangen vor. Der Zahnunfall

wurde anhand des DGET Befundbogens 
Zahntrauma (Abb. 9) sowie mit Fotos do-
kumentiert und eine Einzelzahnröntgen-
aufnahme angefertigt (Abb. 10a–c). Kli-
nisch zeigte sich eine laterale Dislokation 
des Zahnes 21 nach palatinal mit Okklu-
sionshindernis und Lockerung Grad I 
sowie eine dank der stark obliterierten 
Pulpa unkomplizierte Schmelz-Dentin-

15 14 13 12 11 21 22 23 24 25

Dislokationsverletzung (mm) D/o/3

Sensibilität + + + + + + + + + +

Perkussion – – – – – + – – – –

Pulpaexposition 0

Lockerung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sondierungstiefe 6 5 5

Abb. 9: Auszug aus dem „Befund-

bogen Zahntrauma”7 mit doku-

mentiertem klinischen Befund vor 

Erstversorgung. Modi� ziert nach 

DGET.

Abb. 10a–c: Röntgenologische Diagnostik und Fotodokumentation bei Erstvorstellung in der 

Hochschulambulanz der Zahnerhaltung und Parodontologie des Uniklinikums Erlangen. Ein Einzel-

zahnröntgen� lm der Oberkieferfront zeigt einen deutlich nach palatinal dislozierten Zahn 21 

aus der ursprünglichen Alveole gehoben (Pfeil) (a). Frontale (b) und inzisale Aufnahme (c) mit 

lateraler Dislokation des Zahnes 21 nach palatinal und unkomplizierter Schmelz-Dentin-Fraktur 

an Zahn 11; obliterierte Pulpakammer erkennbar (Pfeil).

9

10a

10b

10c
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Diagnose eines im Lippenweich-
gewebe verbliebenen Fremdkörpers
Obwohl die Patientin bislang im Bereich 
der Weichgewebe keine Beschwerden ge-
äußert hatte, stellte sie sich zwei Wochen 
nach Abschluss der Wurzelkanalbehand-
lung, insgesamt knapp zwei Monate nach 
ihrem Zahnunfall, mit Schmerzen in der Un-
terlippe vor. Klinisch zeigte sich eine helle 
Struktur im Lippenrot, die eindeutig als 
Fremdkörper zu palpieren war (Abb. 12a+b). 
Eine Weichgewebsröntgenaufnahme be-
stätigte den Verdacht eines versprengten 
Zahnfragmentes – vermutlich ein Teil des 
beim Zahnunfall abfrakturierten Zahnes 11 
(Abb. 12c). Da das Fragment recht ober-
� ächlich lag und nach In� ltrationsanäs-
thesie gut mit der Sonde zu ertasten war, 
wurde der Gelegenheitszugang leicht mit 
dem Skalpell erweitert, das ca. 3 x 3 mm 
große Fragment (Abb. 12d) entnommen 
und die Wunde mit steriler Kochsalz-
lösung gespült. Da die Blutung schnell 
zum Stillstand kam und die Wundränder 
gut adaptiert blieben, war kein Verschluss 
mittels Naht indiziert.

Diskussion

Die sorgfältige Abklärung durch Trauma 
verletzter Zähne erfordert stets eine 
ganzheitliche Betrachtung des dento-
alveolären Systems einschließlich der um-
gebenden Weichgewebe. Das Vorkom-
men von Frontzahnfrakturen im Rahmen 
eines dentalen Traumas wird in zehn bis 
20 Prozent aller dentalen Traumata be-
richtet.10 Bei fehlenden Zahnfragmenten 
oder gestörter Wundheilung nach Front-
zahntrauma sollte eine Dislokation von 
Zahnhartsubstanzen in das Lippenweich-
gewebe stets differenzialdiagnostisch in 
Betracht gezogen werden.11

Die alleinige Palpation ist hierbei häu� g 
nicht ausreichend, um retinierte Frag-
mente sicher auszuschließen. Vielmehr 
stellen gezielte Weichgewebsröntgen-
aufnahmen ein entscheidendes diagnos-
tisches Instrument zur Lokalisierung und 
Beurteilung entsprechender Fremdkörper 
dar.12 Hierfür kann ein gemeiner Einzel-
zahn� lm zwischen Frontzähne und Lip-
pen eingebracht werden, falls notwendig 
durch die Betroffenen selbst mit zwei Fin-
gern � xiert werden und ein Röntgenbild 
mit einer verringerten Belichtungszeit 

Fraktur mit isogingivaler Frakturlinie im 
Palatinalbereich an Zahn 11. Neben den 
dentalen Verletzungen war eine ausge-
prägte Schwellung der Ober- und Unter-
lippe mit Schürfwunden zu erkennen. 
Zur Erstversorgung wurde Zahn 21 mit 
leichtem Druck repositioniert, sodass 
kein Okklusionshindernis mehr vorlag, die 
Schmelz-Dentin-Wunde an Zahn 11 abge-
deckt und die Zähne 12–22 mit � exibler 
TTS-Schienung versorgt. Da die laterale 
Dislokation an Zahn 21 größer als zwei 
Millimeter betrug, wurde die Wurzelka-
nalbehandlung eingeleitet, nach initialer 
Wurzelkanalaufbereitung eine Kortikoid-
Antibiotika-Paste als antiresorptive The-

rapie eingebracht und der Zahn proviso-
risch verschlossen.

Zwei Wochen nach dem Zahnunfall wies 
Zahn 21 bei einer mesialen Sondierungs-
tiefe von sechs Millimetern noch einen 
erhöhten Lockerungsgrad auf, weshalb die 
� exible Schienung für weitere zwei Wochen 
belassen und ein Medikamentenwechsel 
zu Calciumhydroxid durchgeführt wurde. 
Weitere zwei Wochen später wurde die 
Schienung entfernt und der Zahn 11 adhä-
siv mit Komposit aufgebaut. Eine weitere 
Woche später erfolgte bei nun physiolo-
gischer Lockerung die de� nitive Wurzel-
kanalbehandlung an Zahn 21 (Abb. 11a+b). 

Abb. 11a+b: Zahn� lmaufnahmen im Rahmen der de� nitiven Wurzelkanalbehandlung von Zahn 

21. Dargestellt sind die Masterpointaufnahme (a) sowie die Kontrollaufnahme nach Wurzelka-

nalfüllung mit Sealerpuff (b). – Abb. 12a–d: Fragmententfernung aus der Unterlippe knapp 

zwei Monate nach Zahnunfall. Auf dem klinischen Foto ist ein durchschimmerndes Fragment im 

Lippenrot der Unterlippe erkennbar (weiße Pfeile) (a+b). Die Weichgewebsaufnahme zur Be-

stätigung und Lokalisierung zeigt ein einzelnes Fragment (weißer Pfeil) im Weichgewebe der 

Unterlippe (gelbe Pfeile) (c). Exzidiertes Zahnfragment nach chirurgischer Entfernung (d).

11a

12a

12c

12b

12d

11b
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(z. B. 0,06 ms) zur besseren Darstellung 
der Weichgewebe angefertigt werden.13

Bei komplizierter Lage können dreidimen-
sionale Röntgenaufnahmen, z. B. ein in 
der Endodontie übliches kleinvolumiges 
DVT, angefertigt werden. Obwohl Ultra-
schallgeräte im zahnärztlichen Alltag kaum 
zur Standardausrüstung gehören, kann 
auch ihre Anwendung in solchen Fällen 
hilfreich sein: Hochfrequente Sonden er-
lauben die Darstellung selbst kleiner oder 
verkapselter Zahnfragmente im Lippen- 
oder Wangenweichgewebe, auch wenn 
diese radiologisch schwer zu erkennen 
sind.14 Zudem liefert die Sonogra� e In-
formationen über die räumliche Lagebe-
ziehung des Fremdkörpers zu umgeben-
den Weichteilstrukturen und kann damit 
die chirurgische Planung erleichtern.15

Nach Diagnose eines Fremdkörpers im 
Weichgewebe stellt sich weiterhin die 
Frage, ob diese immer entfernt werden 
müssen. Sowohl belassene Fragmente als 
auch die chirurgische Entfernung können 
beschwerdefrei ablaufen oder Komplika-
tionen mit sich bringen, über die unbe-
dingt im Vorfeld schriftlich dokumentiert 
aufgeklärt und eine gemeinsame Thera-
pieentscheidung getroffen werden muss. 

Belassene Fragmente können, wie in Fall-
beispiel 3 beschrieben, auch erst nach 
Wochen oder Monaten Beschwerden ver-
ursachen. Es können Schmerzen, Fistel-
gänge oder Abszedierungen entstehen, 
wenn sich die Fremdkörper chronisch- 
oder akut-entzündlich durch eine Anrei-
cherung von Makrophagen und Riesen-
zellen abkapseln und sich einen Weg an 
die Ober� äche suchen.6, 16 Minimale Split-
ter können sich aber auch im Gewebe 
abkapseln und von Betroffenen und Be-
handelnden unbemerkt verbleiben.17

Durch die chirurgische Entfernung kön-
nen Nachbarstrukturen aller Art verletzt 
werden sowie im Rahmen der Wundhei-
lung funktionell und ästhetisch einschrän-
kende Narbenzüge entstehen. Grund-
sätzlich reduziert eine zeitnahe Entfer-
nung, am besten direkt am Unfalltag vor 
primärer Wundheilung, das Infektions- 
und Narbenbildungsrisiko.18 Bei chirurgi-
scher Intervention nach primärer Wund-
heilung war in den präsentierten Fällen 
der Zeitpunkt der Fragmententfernung 

kein eindeutiger Prädiktor für das Ausmaß 
der entstehenden Komplikationen. 

Entschließt man sich, die Fragmente zu 
entfernen, sollte ein umfangreiches ana-
tomisches Wissen und eine chirurgische 
Kompetenz beim Behandelnden vorlie-
gen, oder alternativ lieber direkt zur 
Oralchirurgie oder Mund-Kiefer-Gesichts-
chirurgie überwiesen werden. Diese 
Entscheidung sollte zusätzlich Lage, Zu-
gänglichkeit, Größe, Nähe zu sensiblen 
Strukturen sowie Krankengeschichte des 
Patienten miteinbeziehen. Die Lippen 
stellen aus anatomischer und funktionel-
ler Sicht hochkomplexe Strukturen dar, was 
bei der Versorgung traumatischer Verlet-
zungen, insbesondere bei Verdacht auf 
eingedrungene Zahnfragmente, zwingend 
berücksichtigt werden muss. Sie setzen 
sich aus mehreren eng miteinander ver-
bundenen Schichten zusammen. Hierzu 
zählen die intraorale Mundschleimhaut 
mit submukösem Drüsengewebe, die mi-
mische Muskulatur, insbesondere der Mus-
culus orbicularis oris, das Lippenrot als 
spezialisierte Übergangszone zwischen 
Schleimhaut und Haut sowie die extra-
orale Haut mit Subkutis. Hinzu kommt eine 
differenzierte Innervation. Die sensible 
Versorgung erfolgt über Äste des Nervus 
trigeminus, während die motorische In-
nervation der Lippenmuskulatur durch den 
Nervus facialis gewährleistet wird. Auf-
grund dieser anatomischen Vielschichtig-
keit und der funktionellen Relevanz der 
beteiligten Strukturen besteht bei der Ex-
ploration und chirurgischen Versorgung 
ein erhöhtes Risiko für Komplikationen. 
Dazu zählen Sensibilitätsstörungen, wie im 
zweiten Fallbeispiel, funktionelle De� zite 
sowie ästhetische Beeinträchtigungen.19

Fazit für die Praxis

Bereits Johann Wolfgang von Goethe
prägte den Satz „Man erblickt nur, was 
man schon weiß und versteht“, welcher 
sicher in der täglichen Routine oft der 
erste Schritt zum Therapieerfolg ist. An-
hand der präsentierten Fälle besteht die 
Möglichkeit, das Auge auch für zunächst 
unentdeckt gebliebene Zahnfragmente 
im Weichgewebe zu schulen und so viel-
leicht in Zukunft einen eigenen Lost and
Found Moment bei Patientinnen und Pa-
tienten nach Zahnunfall zu erleben.
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Ankylosierte Frontzähne nach Zahnunfall 
bei jungen Erwachsenen
Ein Beitrag von Priv.-Doz. Dr. Ralf Krug, Priv.-Doz. Dr. Marcel Reymus, Prof. Dr. Dr. Dirk Nolte und Prof. Dr. Gabriel Krastl

Die Auswirkungen eines Zahnunfalles 
können die Zahnhartsubstanzen, die Pulpa, 
das Parodont sowie die angrenzenden 
Hart- und Weichgewebe betreffen.1 Die 
verschiedenen Gewebe weisen unter-
schiedliche Mechanismen und Zeiträume 
für ihre Heilung auf. Schwere Schädigun-
gen des parodontalen Ligamentes (PDL) 
verursachen oftmals Entzündungen und 
daraus resultierende Abbauprozesse, die 
sich je nach Pathologie als externe Wur-
zelresorption mit oder ohne Infektionen 
präsentieren.2 Während die Zellen auf der 

Wurzeloberfläche bei Dislokationsverlet-
zungen teils zerquetscht, teils durch das 
Zerreißen des PDLs direkt geschädigt 
werden, sind nach Avulsion oft ungeeig-
nete Medien für die Zahnlagerung sowie 
die Austrocknung der Wurzeloberfläche 
ursächlich für eine unmittelbare Zell- 
nekrose und mittelfristig für Wurzel- 
resorptionen.3–5 Bei Kindern und Jugend-
lichen gefährden nach schwerer trauma-
tischer Verletzung von Frontzähnen vor 
allem externe infektionsbedingte Resorp-
tionen aufgrund nicht erfolgter endo-

dontischer Behandlung den Zahnerhalt. 
Zusätzlich können externe Ersatzresorp-
tionen mit sich klinisch darstellender An-
kylose (meist nach drei bis spätestens 
sechs Monaten nach Zahnunfall durch ei-
nen hohen metallischen Klopfschall nach-
weisbar) auftreten, die den mittel- und 
langfristigen Zahnerhalt limitieren.

Primär gilt, frühzeitig endodontisch zu be-
handeln, um infektionsbedingte Wurzel-
resorptionen zu vermeiden. Therapie-
konzepte bei Ankylose oder Zahnverlust 

Schwere traumatische Verletzungen der bleibenden Zähne wie z. B. die Avulsion mit ungünstiger Lagerung und ver-
zögerter Zahnreplantation verursachen bei Kindern und Jugendlichen, die sich noch im Wachstum befinden, oftmals 
erhebliche Defizite im Kieferwachstum. Der Zellschaden auf der Wurzeloberfläche führt zu einer festen „Verwachsung“ 
des Knochens mit dem Zahn, der sog. Ankylose, und oftmals zum vorzeitigen Zahnverlust. Durch die dringlich nötige 
endodontische Behandlung wird zwar eine infektionsbedingte Wurzelresorption verhindert, aber nicht die Ankylose. 

Befindet sich der Patient bereits am Ende seines geschlechtsspezifischen pubertären Wachstumsschubes kann nach 
sorgfältiger Prüfung aller Befunde ein endodontisch behandelter und ankylosierter Zahn durchaus erhalten werden. 
Der folgende Beitrag gibt einen Überblick, wie der altersabhängige Verlauf und die Progression der Ankylose den 
Zahnerhalt beeinflussen. Anhand eines klinischen Fallbeispieles werden die Folgen nach verzögerter Replantation avul-
sierter Zähne bei einem zum Unfallzeitpunkt 18,5-Jährigen mit zeitnah erfolgter endodontischer Behandlung über 
einen Beobachtungszeitraum von 24 Jahren dargelegt. 
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sollten auf einen Erhalt des Alveolarkno-
chens abzielen und dies stets berücksich-
tigen. Die Insertion von Implantaten zum 
Ersatz fehlender Frontzähne bei Kindern 
und Jugendlichen im Wachstum führt un-
weigerlich zu einer Infraposition des Zahn-
ersatzes, gilt als höchst komplikations-
trächtig und prinzipiell nicht indiziert.6

Ätiologie und Pathogenese  
der Ersatzresorption

Die externe Ersatzresorption (Ersatz- 
gewebsresorption) wird ausgelöst durch 
eine massive mechanische Schädigung 
von PDL, Zementoblasten und Präzement 
auf der Wurzeloberfläche infolge einer 
dentoalveolären Verletzung.2 Das expo-
nierte mineralisierte Gewebe wird Odon-
toklasten zugänglich, die sich an das Den-
tin anlagern, den Resorptionsprozess in- 
duzieren und schließlich das Dentin durch 
Knochen ersetzen. Der betroffene Zahn 
ankylosiert.2, 7 In der Literatur wird ein 
kritisches Schädigungsareal von mindes-
tens 4 mm2 genannt, bei dem das Bone 
Remodelling auf die Wurzel übergeht und 
der Ersatzresorptionsprozess beginnt.2, 8–11

Die Begriffe Ersatzgewebsresorption und 
Ankylose sollten nicht synonym verwen-
det werden. Die Ersatzresorption ist ein 
pathologischer Prozess, der zur Ankylose 
führt. Die Ankylose beschreibt die klini-
sche Diagnose. 

Befindet sich der Patient noch im Wachs-
tum, wird die Ankylose eine Wachstums-
hemmung des Kieferknochens mit Infra-
position des Zahnes verursachen. Dieser 
Zahn kann nicht mehr kieferorthopä-
disch bewegt werden.11 Die Resorptions-
geschwindigkeit ist abhängig vom Patien-
tenalter und dem individuellen Wachs- 
tumsmuster. Bei Kindern kann die Wurzel 
bereits nach wenigen Jahren vollständig 
abgebaut sein. Es verbleibt schließlich 
eine instabile Zahnkrone (mit nur noch 
geringen Wurzelanteilen) aufgrund des 
nicht resorbierbaren Zahnschmelzanteiles.  
Bei erwachsenen Patienten können an-
kylosierte Zähne weitaus über eine De-
kade funktionsfähig bleiben.10–12 Die Prä-
valenz von Ersatzresorptionen wurde für 
avulsierte und replantierte Zähne auf 
42,9 Prozent beziffert, im Vergleich zu 
2,9 Prozent für lateral dislozierte Zähne.13 

In einer Metaanalyse wurde eine Inzi-
denz von 51 Prozent für das Auftreten 
von Ersatzresorptionen nach Avulsion er-
mittelt.14

Abzugrenzen sind transiente Resorptionen 
mit einer sehr kleinflächigen Schädigung 
des parodontalen Ligamentes. Dieses Areal 
hat das Potenzial, sich zu regenerieren 
und unterbindet die Resorptionsprogres-
sion.15 Infektionsbedingte Wurzelresorp-
tionen lassen sich durch frühzeitige endo-
dontische Therapie vermeiden (Abb. 1+2). 

Bei Kindern muss anhand des Patienten-
alters (mit Relation zum geschlechtsspe-
zifischen Wachstumsgipfel) sowie der 
Prognose des Zahnes und einem einge-
henden kieferorthopädischen Konsil fest- 
gelegt werden, ob der Zahn belassen 
werden kann oder zu entfernen ist. Es 
kann im Einzelfall durchaus therapeutisch 
sinnvoll sein, die Extraktion im Sinne ei-
ner Dekoronation mit Entfernung der 
Zahnkrone und sämtlichen Zahnschmelz-
anteilen durchzuführen. Somit wird best-
möglich knochenerhaltend die vollstän-
dige Ersatzresorption der Zahnwurzel und 
ihrer Dentinanteile innerhalb von mehre-
ren Monaten einkalkuliert, ohne ein aus-
geprägtes vertikales Knochendefizit zu 
verursachen. 

Im vorliegenden Beitrag werden die zahl- 
reichen therapeutischen Optionen bei 
einem ankylosierten Zahn im Kindesalter 
mit Berücksichtigung der einzelnen Pha-
sen des Wechselgebisses nicht näher er-
läutert. Hierzu verweisen die Autoren auf 
ausführliche aktuelle Beiträge.16, 17 

Klinische und radiologische 
Merkmale

Die ersten klinischen Anzeichen einer An- 
kylose können schon fünf bis sechs Wo-
chen nach Replantation eines avulsierten 
Zahnes nachweisbar sein. Häufig zeigt 
sich eine reduzierte Zahnbeweglichkeit 
im Vergleich zu intakten Nachbarzähnen. 
Charakteristisch ist der im Perkussions-
test metallische Klopfschall.7 Radiologi-
sche Anzeichen sind meist frühestens 
nach acht Wochen, oft nach drei Mona-
ten und sehr sicher nach sechs Monaten 
erkennbar. Es sind daher regelmäßige 
Kontrollen nach drei, sechs und zwölf Wo-
chen sowie sechs Monate nach Trauma 
nötig.18 Als radiologisch charakteristische 
Merkmale gelten der fehlende Parodon-

1 2

Abb. 1: Zustand nach Replantation und Schienung avulsierter Zähne 11 und 21, trocken gelagert 

über drei Stunden, Patientenalter zum Unfallzeitpunkt 18,5 Jahre. – Abb. 2: Zeitnahe endodon-

tische Behandlung beider Zähne.
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talspalt, eine unregelmäßige Wurzelkon-
tur sowie die fehlende Lamina dura in den 
betroffenen Wurzelbereichen.

Studienlage

In einer klinischen Studie von Andersson 
et al. 1989  wurde erstmalig ein Resorp-
tionsindex für ankylosierte Zähne, die 
nach Avulsion und unphysiologischer  
Lagerung replantiert worden waren, de-
finiert und somit das Resorptionsausmaß 
quantifizierbar erfasst.10 Hierbei zeigte 
sich eine ausgeprägtere Resorptionspro-
gression ankylosierter Zähne über einen 
Zeitraum von drei bis sieben Jahren bei 
Kindern und Jugendlichen (mit einem Al-
ter von acht bis 16 Jahren), die sich noch 
in der Wachstumsphase befanden, gegen-
über älteren Patienten (mit einem Alter 
von 17 bis 39 Jahren), die sich am Ende 
der Wachstumsphase befanden oder gar 
kein Längenwachstum mehr aufwiesen. 
Neben zahlreichen Fallberichten mit Nach-
untersuchungen von bis zu fünf Jahren 
gibt es nur einzelne Fallberichte mit kli-
nisch stabilen Langzeitkontrollen ankylo-
sierter Zähne nach Avulsion und Replan-
tation bei Patienten, die den Zahnunfall in 
einem Alter nach dem maximalen puber-
tären Wachstumsschub erlitten hatten.12, 19 

Patientenalter und pubertärer 
Wachstumsschub

Das Alter zum Zeitpunkt des Traumas 
spielt eine bedeutsame Rolle für den Ver-
lauf der Ersatzresorption. Jeder Mensch 
befindet sich ab dem Kleinkindalter bis 
zum Beginn der Pubertätsentwicklung auf 
einer sog. Perzentilenkurve mit einem für 
die jeweilige Perzentile typischen Verlauf 
der Wachstumsgeschwindigkeit. Diese 
Kurve, welche oft Wachstumskurve ge-
nannt wird, ist insbesondere in der Pädia-
trie eine wichtige Größenvergleichskurve 
von Kindern und Jugendlichen mit Gleich-
altrigen während des Wachstums. Dies 
geschieht anhand von gesammelten Nor-
malwerten bzw. -kurven in Form der sog. 
Perzentilenkurven. Befindet sich das Kind 
beispielsweise auf der 50. Perzentile, 
entspricht das Durchschnittswachstum 
dem eines gesunden Kindes, wobei die 
Hälfte der gleichaltrigen Kinder vom glei-
chen Geschlecht größer und die andere 
Hälfte kleiner sind. Interessant zur Ab-
schätzung des noch zu erwartenden pu-
bertären Wachstumsschubes kann für uns 
als Zahnärzte das altersspezifische Maxi-
mum der Wachstumsgeschwindigkeit 
sein, das für Mädchen zwischen 10,5 bis 
11,5 Jahren liegen kann und für Jungen bei 

etwa 13,5 Jahren liegt.20 Die Wachstums-
maxima treten dabei zumeist unabhängig 
von der individuellen Perzentilenkurve 
geschlechtsspezifisch zu den genannten 
Altersgipfeln auf. Wird nun eine Ankylose 
infolge eines schweren Zahnunfalles nach 
drei bis sechs Monaten diagnostiziert, 
kann mithilfe der Relation des Patienten-
alters zum Wachstumsgipfel der Gleich-
altrigen abgewogen werden, wie gravie-
rend sich die Infraokklusion eines anky- 
losierten Zahnes im Kiefer aller Voraus-
sicht nach auswirken wird. Die Entfernung 
des ankylosierten Zahnes gilt gerade in 
den Fällen als unvermeidlich, in denen sich 
der Patient noch vor dem geschlechts-
spezifischen Wachstumsgipfel befindet. 
In diesen Fällen würde der ankylosierte 
Zahn das Kieferwachstum in zu erwarten-
dem erheblichem Ausmaß hemmen. 

In der AcciDent 4.0 App (Abb. 3) ist ein 
Ankyloserechner hinterlegt, damit anhand 
der Formel nach Westphal21 auf das noch 
zu erwartende Körperwachstum und auf 
das Ausmaß der zu erwartenden Infra-
position geschlossen werden kann. Hier-
bei entsprechen ungefähr 10 cm Körper-
wachstum einer zu erwartenden Infrapo- 
sition bei Ankylose von ca. 1,0 – 1,5 mm.22 
Während des Wachstums führt eine pro-
grediente Ankylose-bedingte Infraposi-
tion zu biologischen, funktionellen und 
ästhetischen Einbußen. Hingegen kann 
bei Patienten nach Abschluss des Wachs-
tums die Ankylose als langfristiges The-
rapieergebnis akzeptabel sein, insofern 
sie nicht so weit fortgeschritten ist, dass 
ein hohes Risiko für eine Zahnfraktur oder 
eine Infektion über den gingivalen Sul-
kus bis zum Resorptionsprozess vorliegt 
(Abb. 4–7).

Zusammenfassung

Ankylosierte Frontzähne nach Zahnunfall 
bei Kindern und Jugendlichen, die sich 
noch im Wachstum befinden, führen un-
behandelt innerhalb von wenigen Jahren 
zu gravierenden Kieferwachstumsdefizi-
ten und müssen daher zumeist entfernt 
werden. Hingegen können derart be-
troffene Zähne bei denjenigen Patienten, 
die ihren Wachstumsgipfel überschritten 
haben, oftmals noch viele Jahre mit nur 
geringen Defiziten erhalten werden. Hilf-
reich kann hier vor allem die Anwendung 

Abb. 3: App 

AcciDent 4.0 

nutzen.
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des Ankyloserechners in der AcciDent 4.0 
App sein, um zumindest ungefähr das 
noch zu erwartende Restwachstum zu
kalkulieren. Bei erwachsenen Patienten 
können ankylosierte Zähne nach Zahn-
unfall für viele Jahre bei regelmäßiger 
Nachbeobachtung belassen werden, die 
Progression der Ersatzresorption erfolgt 
sehr langsam. Die Erhaltungswürdigkeit 
ist erst bei permanent entzündlichen Pro-
zessen oder dem hohen Risiko einer Zahn-
fraktur z. B. infolge einer erst Jahre später 
auftretenden invasiven zervikalen Resorp-
tion, nicht mehr gegeben.

Die Verfasser des Textes pfl egen keinerlei 
wirtschaftliche oder persönliche Verbindung 
zu den genannten Unternehmen.

Abb. 4–7: Kontrollen nach 16 und 24 Jahren der ankylosierten Zähne 11 und 21 eines damals 

18,5-Jährigen Jungen mit Avulsion und Replantation der Zähne 11 und 21, zur 24-Jahres-Kontrolle 

nicht erhaltungswürdiger 21 mit invasiver zervikaler Resorption.

PRIV.-DOZ. DR. RALF KRUG
Poliklinik für Zahnerhaltung & 
Parodontologie, Zahnunfallzentrum,
Universitätsklinikum Würzburg 
Pleicherwall 2, 97070 Würzburg
krug_r@ukw.de
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In der Endodontologie trennt sich die Spreu vom Weizen, wenn 
althergebrachte Routinen durch echten Fortschritt ersetzt wer-
den. Medcem hat es sich zur Aufgabe gemacht, den klinischen 
Alltag durch bahnbrechende Innovationen neu zu defi nieren. 
Errungenschaften wie MEDCEM MTA und MEDCEM Medizini-
scher Portlandzement zeigen, wie zahnmedizinische Abläufe 
durch effektive Produkte optimiert werden können.

Mit dem patentierten Dual Rinse® HEDP setzt Medcem diesen 
Weg konsequent fort. Dual Rinse® HEDP ist die einfache Antwort 
auf die Komplexität herkömmlicher Spülprotokolle. Während an-
dere noch mit den hemmenden Wechselwirkungen von EDTA 
kämpfen, ermöglicht dieser milde Chelator in Pulverform eine 
kontinuierliche Reinigung ohne Kompromisse. Er löst sich direkt 
in der NaOCl-Lösung auf, bleibt stabil und schafft so eine Syner-
gie, die den Workfl ow radikal vereinfacht.

Medcem – Magic Ground – wahre Meisterschaft zeigt sich in 
Produkten, die das schier Unmögliche zum neuen Standard 
machen.

Pioniergeist statt 
Protokollzwang: 
Befreien Sie Ihren Workfl ow mit Medcem!

MEDCEM GMBH
info@medcem.eu 

orangedental verlängert seine 25-Jahre-Aktion bis zum 30. Juni 2026. Der 
Bestseller Green Nxt ist damit weiterhin mit attraktivem Preisvorteil, Zehn- 
Jahres-Garantie und exklusiven Vorteilen erhältlich. 

orangedental feiert 25 Jahre Premium-Innovationen „made in Biberach“. 
Seit der Gründung hat sich das Unternehmen vom Softwareentwickler zum 
Hightechanbieter für Zahnärzte und Dentallabore entwickelt. Mit Produk-
ten wie dem führenden DVT Green Xevo, den Schleif- und Fräsmaschinen 
EASY Mill 4 und 5, dem FUSSEN-Scanner 6500 sowie dem vollgesinterten 
Zirkon Perfi t FS prägt orangedental den neuen Chairside-Workfl ow. Auch 
im Bereich Visualisierung setzt das Unternehmen neue Maßstäbe – etwa 
mit der leichtesten Lupenbrille ihrer Art ergo-on und dem kabellosen, di-
gitalen und kopfgetragenen Stereo-Mikroskop ZEUS. byzz Nxt entwickelt 
sich für alle Endgeräte (inkl. Smartphone) zur offenen Softwareplattform 
byzz 11.

25 Jahre orangedental
Green Nxt Jubiläumsaktion verlängert

ORANGEDENTAL 
GMBH & CO. KG
www.orangedental.de

Infos zum 
Unternehmen

 25 Jahre premium 

 Innovations made by 

 orangedental. 
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Das Update
kann auf der 

Firmenwebsite 
herunter geladen 

werden.

Calciumhydroxid ist in jeder Zahnarztpraxis ein wichtiger Be-
standteil in der Endodontie. Es ist das Mittel der Wahl bei dem 
Einsatz zur direkten Pulpenüberkappung, als dauerhafter Ver-
band bei Vital ampu ta tio nen und zur indirekten Überkappung 
bei Caries profunda. 

SPEIKOCAL kann als temporäre Wurzelkanalfüllung bei abge-
schlossenem wie auch bei nicht abgeschlossenem Wurzelwachs-
tum angewandt werden. Es schützt als Auskleidung von Kavi-
täten vor der Säure expo si tion bei Zementen und ist unter allen 
Unterfüllungs- und Füllungsmaterialien einsetzbar. Die Röntgen-
sichtbarkeit ermöglicht die Qualitätskontrolle und erhöht so die 
Sicherheit bei der Anwendung. Die starke bakterizide Wirkung 
erklärt sich auch durch den hohen pH-Wert von über 12,5.

SPEIKOCAL stimuliert über seinen stark basischen pH-Wert reak-
tiv  langsam die Neubildung von Zahnhartsubstanz im apikalen 
(Wurzel spitzen-)Bereich und wird deshalb auch zur direkten Über-
kappung der Pulpa nach Eröffnung empfohlen.

Neben der fertigen SPEIKOCAL-Paste, gebrauchsfertig in der Ein-
malspritze, ist auch das SPEIKOCAL- Pulver von SPEIKO erhältlich. 
Das SPEIKOCAL-Pulver wandelt sich erst beim An mischen in 
Carbonat. Es gestattet dem Zahnarzt, unmittelbar vor dem Ge-

brauch die Calcium hydroxid- Paste rasch und unkompliziert in 
der von ihm gewünschten Konsistenz, von wässriger Suspension 
bis zur geschmeidigen Paste, her zustellen. Ein Tipp vom Experten: 
Cal cium hydro xid-Pulver kann auch mit Kochsalzlösung, CHX- 
Lösung oder NaOCl-Lösung angemischt werden. 

Ob als cremige Paste oder als Pulver – SPEIKOCAL wird in eigener 
Produktion mit dem Label „made in Bielefeld“ von SPEIKO her-
gestellt und mit Dentalhändlern weltweit vertrieben.

SPEIKOCAL – das bewährte  
Calciumhydroxid als Paste oder Pulver: 

SPEIKO – DR. SPEIER GMBH
www.speiko.de

Mit dem nächsten kostenlosen Update erhält der  EndoPilot² ein 
neues Menüdesign. Minimalistisch und übersichtlich führt 
das neue User-Interface Schritt für Schritt durch den Work-
fl ow – von der Aufbereitung bis zur Abfüllung. Modernes 
Icon- Design, reduzierte  Gestaltung und intuitive Navi gation ermög-
lichen eine klare Fokus sierung auf das Wesentliche: die  Be handlung.

Die EndoPilot²-Reihe bietet eine modulare Komplett lösung für die endo-
dontische Behandlung. Intelligente Sicherheitsfunktionen und präzise 
Längenmessung sparen Zeit, reduzieren Komplikationen und erhöhen 
die Erfolgsrate. Die patentierte ReFlex-Bewegung mini miert Feilenbrüche. 
Durch den modularen Aufbau lässt sich der EndoPilot² schrittweise um Kom-
ponenten wie Ultraschall-Handstück, DownPack-Handstück mit Heizspitze 
oder BackFill-Pistole erweitern. Neue Funktionen werden regel  mäßig über kosten-
lose Updates bereit gestellt.

Neues Menüdesign bei
Endo-Komplettlösung

SCHLUMBOHM GMBH & CO. KG
www.schlumbohm.de
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Ob altersbedingt, durch Schäden, Karies oder 
aus ästhetischen Gründen – das Entfernen al-
ter Amalgamfüllungen gehört zum täglichen 
Praxisalltag. Gleichzeitig gewinnt dieses Thema 
durch steigende Umwelt- und Sicherheitsstan-
dards zunehmend an Bedeutung. Auch der 
Wunsch vieler Patienten nach zahnfarbenen, 
ästhetischen Restaurationen nimmt stetig zu. 
Für die Praxis bedeutet das: Die Amalgament-
fernung muss sicher, gesundheitsschonend und 
gleichzeitig effi  zient erfolgen – für Praxisteam, 
Behandler und Patienten. Denn bei der Entfer-
nung können gesund heitsschädliche Queck-
silberdämpfe entstehen. Der neue H4A Amal-
gam entferner wurde genau dafür entwickelt: 
ein echter Spezialist für maximale Sicherheit. 

Der bewährte Vorgänger H32 arbei tete bereits 
schnell und schonend. Der H4A geht nun ei-
nen entscheidenden Schritt weiter: Dank seiner 
optimierten Schneidengeometrie reduziert er 
die Emission potenziell schädlicher Quecksilber-
dämpfe um bis zu 40 Prozent gegen über dem 
H32.1 Schärfere, optimierte Schneidkanten 
sorgen für deutlich weniger Reibung. Der Be-
handler benötigt weniger Druck, was die Hitze-
entwicklung reduziert. Ein schnellerer Abtrag 
verkürzt die Kontaktzeit mit dem Material und 
damit die mögliche Dampffreisetzung!

1  Komet Dental TestLab, mechanischer Schneidetest 

2025. Test basiert auf dem Vergleich zum Vorgänger-

modell H32.

Weniger Queck -
silberdampf 
mit H4A

KOMET DENTAL
GEBR. BRASSELER GMBH & CO. KG
www.kometdental.de

Literatur
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Lupenbrillen + 
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Zumax-Dentalmikroskope liefern hochaufl ösende, kontrastreiche Detail-
 darstellun gen selbst feinster Strukturen und unterstützen so eine si-

chere Diagnose und substanzschonende Behandlung – insbeson-
dere in Endodontie, Restauration und mikrochirurgischen Verfahren. 
Leistungsstarke LED-Beleuchtung, stufenlose variable Vergröße-
rung und integrierte Filter – wie etwa Fluoreszenzlicht zur Karies -

diagnos tik – verbessern die Sicht und reduzieren das Risiko von Fehl-
behand lungen. Ergonomische Positionierungssysteme fördern eine 
aufrechte Arbeitsweise und lassen sich nahtlos in bestehende Behand-

lungsabläufe integrieren. Doku men tations lösun gen, wie z. B. eine inte-
grierte 4K-Kamera oder der Mobile Phone Adapter, ermöglichen zudem 

die einfache Bild- und Videoaufzeichnung für Diagnostik, Aufklärung und 
Fortbildung. American Dental Systems (ADS) vertreibt die Systeme von  Zumax 

Medical und begleitet Praxen mit Beratung und Service aus einer Hand.

Weitere Informationen: www.adsystems.de/beratung-mikroskope.

Bisher als hidden Champion – jetzt mit eigener Marke im Ram-
penlicht. MANI MEDICAL GERMANY steht für über 40 Jahre 
Erfahrung im Dentalbereich. Nun bringen wir unsere inter-
nationale Kompetenz auch gezielt zu Ihnen nach Deutsch-
land. Mit hochwertigen Komposit-, Bonding- und Whitening-
Produkten, entwickelt und „made in Germany“.

Entdecken Sie das MANI Smart Shade System –
intelligente Ästhetik in perfekter Harmonie
Die innovative Smart-Shade-Technologie ermöglicht eine außer-
gewöhn lich natürliche Anpassung an die individuelle Zahnfarbe. 
Durch die intelligente Farbadaption integriert sich das Material in die vorhan-
dene Zahnsubstanz. Aufwendige Farbbestimmungen gehören damit der Vergangenheit an.

Die optimierte Mikrohybrid-Füllerstruktur vereint exzellente Polierbarkeit mit hoher Stabilität 
und dauerhafter Belastbarkeit. Das Ergebnis sind natürliche Transluzenz, brillante Ober fl ächen 
und eine nachhaltige Ästhetik – sowohl im Front- als auch im Seitenzahn bereich.

Dank der ausgezeichneten Modellierbarkeit lässt sich MANIFill  Micro Hybrid Smart Shade 
präzise und effi zient verarbeiten. Das Material passt sich geschmeidig den anatomischen 
Gegeben heiten an und bietet eine hohe Formstabilität beim Schichten und Konturieren – für 
langlebige, sichere Restaurationen.

Smart in der Anwendung. Überzeugend im Ergebnis.

Dentalmikroskope von Zumax
für die moderne Zahnmedizin

Restaurativ. Routiniert. Ready.

AMERICAN DENTAL SYSTEMS GMBH
www.adsystems.de

MANI MEDICAL 
GERMANY GMBH
www.mani-germany.com

Infos zum Unternehmen

Bisher als hidden Champion – jetzt mit eigener Marke im Ram-
 steht für über 40 Jahre 

Erfahrung im Dentalbereich. Nun bringen wir unsere inter-
nationale Kompetenz auch gezielt zu Ihnen nach Deutsch-
land. Mit hochwertigen Komposit-, Bonding- und Whitening-
Produkten, entwickelt und „made in Germany“.

Entdecken Sie das MANI Smart Shade System –
intelligente Ästhetik in perfekter Harmonie
Die innovative Smart-Shade-Technologie ermöglicht eine außer-
gewöhn lich natürliche Anpassung an die individuelle Zahnfarbe. 
Durch die intelligente Farbadaption integriert sich das Material in die vorhan-
dene Zahnsubstanz. Aufwendige Farbbestimmungen gehören damit der Vergangenheit an.

Die optimierte Mikrohybrid-Füllerstruktur vereint exzellente Polierbarkeit mit hoher Stabilität 
und dauerhafter Belastbarkeit. Das Ergebnis sind natürliche Transluzenz, brillante Ober fl ächen 
und eine nachhaltige Ästhetik – sowohl im Front- als auch im Seitenzahn bereich.

Dank der ausgezeichneten Modellierbarkeit lässt sich MANIFill  Micro Hybrid Smart Shade 
präzise und effi zient verarbeiten. Das Material passt sich geschmeidig den anatomischen 

Restaurativ. Routiniert. Ready.

www.adsystems.de

Infos zum Unternehmen Zum kostenlosen Muster

markt und innovationen

68 BZB Mai 2026



DIRECTA AB
ALEXANDER HAID
Tel.: +49 171 8187933

Literatur

Hier persönliches 
Testmuster anfordern.

Infos zum Unternehmen

Die exakte Kontrolle der Okklusion ist entscheidend 
für den Erfolg restaurativer Behandlungen, ob bei 
Kompositfüllungen, Zahnersatz oder Kronen. Her-
kömmliches Artikulations papier liefert jedoch oft 
unzuverlässige oder verschmierte Markierungen. 
TrollFoil® setzt hier neue Standards: Die ultradünne, 
beidseitig beschichtete Artikulationsfolie markiert 
klar, präzise und zuverlässig, selbst auf hochglanz-
polierten, feuchten oder kontaminierten Oberfl ächen 
wie Porzellan, Gold oder in speichelreichen Situa-
tio nen. 

Für echte Kontaktpunkte 
statt Pseudokontakte

Studien zeigen: Je dünner das Artikulations material, 
desto genauer die Markierung.1, 2

Deshalb gibt es TrollFoil in zwei Varianten: 
•  8 μm – der klinische Standard für den täg lichen 

Einsatz (erhältlich in Blau und Rot)
•  4,5 μm – die ultradünne Premiumoption für 

maximale Präzision (erhältlich in Blau)

Die geringe Materialstärke trägt zu einer Reduktion 
von potenziellen Pseudokontakten bei und liefert klar 
defi nierte Markierungen ohne Verschmieren. 

Artikulations folie für präziseste Okklusion

Mit integriertem Kunststoffrahmen

Ein zentrales Merkmal von TrollFoil ist der integrierte, stabile Kunststoff-
rahmen, der die Folie stets fl ach und gespannt hält. Das verändert den 
Arbeitsablauf  spürbar: 

• Keine Pinzette notwendig
Die Folie wird direkt mit den Fingern gehalten – ganz ohne Miller-Zange 
oder andere Instrumente, die anschließend sterilisiert werden müssten.

•  Saubere Handhabung
Die ergonomische Griffzone verhindert Farbe an den Fingern.

• Einhandtechnik möglich
Durch den integrierten Halter lässt sich die Folie einfach und schnell 
mit nur einer Hand im Mund positionieren.

• Sofort einsatzbereit
Ein leicht ablösbarer Schutzstreifen bewahrt die Farbe bis zum Einsatz.

Markiert auf beiden Zahnbögen gleichzeitig

Dank der beidseitigen Beschichtung zeigt TrollFoil simultan die Kontakt-
punkte im Ober- und Unterkiefer, was die Okklusionskontrolle erheblich 
vereinfacht und präzisiert.
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Mit smart.Order stellt die Henry Schein Dental 
Deutschland GmbH eine cloudbasierte Lösung für 
die Materialwirtschaft vor, die Praxis- und Labor-
teams dabei unterstützt, ihre Materialprozesse effi-
zienter zu gestalten – von der Bestellung über die 
Lagerverwaltung bis hin zur Dokumentation.

In vielen Praxen ist die Materialwirtschaft noch mit 
hohem manuellem Aufwand verbunden. Gerade in 
Zeiten knapper personeller Ressourcen und wach-
sender Anforderungen stellt dies eine zusätzliche 
Herausforderung dar. Genau hier setzt smart.Order 
an – mit einer digitalen Lösung, die Abläufe auto-
matisiert, Zeit spart und die Materialverwaltung ein-
facher macht.

Die intuitive Benutzeroberfläche, eine mobile App 
und die direkte Anbindung an den Henry Schein-
Onlineshop ermöglichen eine einfache und trans- 
parente Verwaltung, jederzeit und von jedem Gerät 
aus. Besonders praktisch: Produkte, die mit hersteller-
eigenen Barcodes versehen sind, können direkt und 
ohne aufwendiges Bekleben mit selbst gedruckten 
Etiketten verarbeitet werden. Die Einbuchung der 
kompletten Lieferung erfolgt mit dem Smartphone, 
Tablet oder einem vorhandenen Scanner schnell und 
unkompliziert. Zudem lässt sich individuell festlegen, 
bei welchem Mindestbestand automatisch nach- 
bestellt werden soll. Ein weiterer Vorteil: smart.Order 
erkennt Materialien, die sich dem Ablaufdatum nä-
hern, und unterstützt so dabei, Verluste durch ver-
fallene Produkte zu vermeiden. Ein kurzes Erklärvideo 
und mehr Infos auf: smart.henryschein-dental.de.

Materialwirtschaft digital  
steuern mit smart.Order

HENRY SCHEIN DENTAL 
DEUTSCHLAND GMBH
www.henryschein-dental.de

Infos zum Unternehmen

VORTEILE VON SMART.ORDER
Automatisierte Materialbestellung nach Bedarf:  
Spart Zeit und entlastet das Team durch intelligente Nachbestellungen. 

Warenannahme in Sekunden:  
QR-Code auf dem Lieferschein scannen und die Bestellung  
ist im System. 

Barcode statt Etikettendruck:  
Nutzung der Hersteller-Barcodes, kein zusätzliches Bekleben  
mit eigenen Etiketten notwendig, weniger Plastik, schnellere  
Warenausbuchung. 

Intuitive Bedienung – einfaches Handling  
über Desktop oder über die App auf dem Tablet oder Smartphone. 

Transparente Bestandsübersicht in Echtzeit:  
Immer wissen, was vorrätig ist – inklusive Hinweis auf bald  
ablaufende Produkte. 

Kostenkontrolle & Wirtschaftlichkeit:  
Weniger Fehlbestellungen, weniger Materialverschwendung,  
mehr Effizienz. 

 Die smart.Order App 

 ist im Apple App Store 

 und Google Play Store 

 verfügbar. 
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Tag der Akademie
2026

Kursgebühr: 245,– Euro

Fortbildungspunkte: 7

München, eazf Seminarzentrum: 
Samstag, 13. Juni 2026

Nürnberg, bfwhotel: 
Samstag, 14. November 2026

Dauer der Fortbildung: 09.30–16.30 Uhr

Dozent: Prof. Dr. Michael Stimmelmayr

Bild: M. Stimmelmayr

Systematische prothetisch-implantologische 

Therapieverfahren
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Vorher

Nachher

Info und Anmeldung 

über www.eazf.de
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KURS-NR. THEMA DOZENT DATEN € PKT ZIELGRUPPE

C66684 Qualitätsmanagementbeauftragte/-r 
eazf (QMB)

Brigitte Kenzel, 
Ria Röpfl

Di., 09.06.2026, 9.00 Uhr bis
Fr., 12.06.2026
München Flößergasse

895 32 PP

C66115 Endo Intensivseminar 2026 Dr. Christoph Kaaden Fr., 12./13.06.2026, 14.00 Uhr
München Akademie

925 15 ZA, ZÄ

C66116 Einführung in die Zungen-  
und Gesichtsdiagnostik

Marina Hernández 
Zárate

Sa., 13.06.2026, 9.00 Uhr
München Akademie

415 8 ZA, ZÄ, PP

C66151 Wichtige Verträge für die Zahnarzt-
praxis, Berufshaftung und Praxisformen

Hanna Pachowsky Sa., 13.06.2026, 9.00 Uhr
München Flößergasse

150 8 ZA, ZÄ, ASS, PM

C66142 Tag der Akademie: Systematische 
prothetisch-implantologische 
Therapieverfahren

Prof. Dr. Michael 
Stimmelmayr

Sa., 13.06.2026, 9.30 Uhr
München Flößergasse

245 7 ZA, ZÄ

C66725 Willkommen am Telefon –  
der erste Eindruck

Brigitte Kühn Mi., 17.06.2026, 9.00 Uhr
München Flößergasse

395 8 PP

C76710 Schienenherstellung im Praxislabor Konrad Uhl Mi., 17.06.2026, 9.00 Uhr
Nürnberg Akademie

395 0 PP

C66154 Präventionskonzept Arbeitsschutz: 
Erstschulung BuS-Dienst

Matthias Hajek Mi., 17.06.2026, 14.00 Uhr
München Akademie

295 6 ZA, ZÄ

C56208 Update Notfallmanagement  
in der zahnärztlichen Praxis

Jürgen Krehle, 
Dennis Wölfle

Fr., 19.06.2026, 14.00 Uhr
ONLINE-Fortbildung

225 3 ZA, ZÄ, PP

C66118 Digitale Volumentomografie  
für Zahnärzte (DVT)

Prof. Dr. Herbert Deppe, 
Prof. Dr. Jörg Neugebauer

Sa., 20.06.2026, 9.00 Uhr bis
Sa., 10.10.2026
München Flößergasse

795 17 ZA, ZÄ

C66726 Intensivkurs Verwaltung Susanne Eßer Mo., 22./23.06.2026, 9.00 Uhr
München Flößergasse

495 0 PP

C66119 Ergonomie in Bewegung –  
so verhindern Sie chronische 
Rückenschmerzen

Dr. Pia Honold, 
Jutta Hillebrand

Mi., 24.06.2026, 9.00 Uhr
München Akademie

425 11 ZA, PP

C56209 Social Media – neue Wege  
der Patienten- und Mitarbeiter- 
gewinnung

Sabine Nemec Mi., 24.06.2026, 14.00 Uhr
ONLINE-Fortbildung

295 4 ZA, ZÄ, PP

C56266 Beauftragte/-r für Medizinprodukte- 
sicherheit gem. MPBetreibV

Marina Nörr-Müller Mi., 24.06.2026, 14.00 Uhr
ONLINE-Fortbildung

275 0 PP

C66120 Die Kompositfüllung von A bis Z Prof. Dr. Roland 
Frankenberger

Sa., 27.06.2026, 9.00 Uhr
München Akademie

525 11 ZA, ZÄ

C66753 ABR 3 – ZE-Abrechnung,  
befundorientierte Festzuschüsse

Irmgard Marischler Sa., 27.06.2026, 9.00 Uhr
München Flößergasse

150 8 ZA, ZÄ, ASS, PP

C36203 Prophylaxe Basiskurs Kerstin Kaufmann, 
Daniela Brunhofer, 
Tatjana Herold

Mo., 29.06.2026, 9.00 Uhr bis
Do., 16.07.2026
Nürnberg Akademie

950 0 PP

C66727 Die Angst vergeht – der Zauber 
bleibt! Umgang mit ängstlichen 
Kindern und Eltern

Annalisa Neumeyer Mi., 01.07.2026, 9.00 Uhr
München Flößergasse

395 7 ZA, ZÄ, PP

C66121 Sehtraining für visuell beanspruchte 
Augen in der Zahnarztpraxis

Doris Lederer Mi., 01.07.2026, 9.00 Uhr
München Flößergasse

395 11 ZA, PP

C56210 Aktualisierung der Fachkunde  
im Strahlenschutz

Dr. Christian Öttl Mi., 01.07.2026, 14.00 Uhr
ONLINE-Fortbildung

125 9 ZA, ZÄ

C66122 Einführung in die zahnärztliche 
Hypnose

Uwe Rudol Fr., 03./04.07.2026, 14.00 Uhr
München Akademie

795 15 ZA, ZÄ

 C66152 Erfolgreiche Personalarbeit Stephan Grüner F., 03.07.2026, 09.00 Uhr
München Flößergasse

150 8 ZA, ZÄ, ASS, PM

C66153 Arbeits- und Ausbildungsrecht Thomas Kroth Sa., 04.07.2026, 9.00 Uhr
München Flößergasse

150 8 ZA, ZÄ, ASS, PM

C66728 Röntgenkurs für ZFA zum Erwerb  
der Kenntnisse im Strahlenschutz

Dr. Christian Öttl Mo., 06.07.2026, 9.00 Uhr bis
Mi., 08.07.2026
München Akademie

495 0 PP

C76685 Qualitätsmanagementbeauftragte/-r 
eazf (QMB)

Brigitte Kenzel, 
Ria Röpfl

Di., 07.07.2026, 9.00 Uhr bis
Fr., 10.07.2026
Nürnberg Akademie

895 32 PP

C66729 Moderne Parodontologie und 
interdisziplinäre Zusammenarbeit

Dr. Kilian Hansen Mi, 08.07.2026, 9.00 Uhr
München Akademie

425 0 ZMF, ZMP, DH

C76109 Präventionskonzept Arbeitsschutz: 
Erstschulung BuS-Dienst

Matthias Hajek Mi., 08.07.2026, 14.00 Uhr
Nürnberg Akademie

295 6 ZA, ZÄ

eazf Fortbildungen
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KURS-NR. THEMA DOZENT DATEN € PKT ZIELGRUPPE

C66730 Kieferrelease – entkrampftes 
Behandeln bei der zahnärztlichen 
Therapie und PZR

Simonetta Ballabeni Sa., 11.07.2026, 9.00 Uhr
München Flößergasse

415 11 ZA, ZÄ, PP

C76712 Intensivkurs Verwaltung Susanne Eßer Mo., 13./14.07.2026, 9.00 Uhr
Nürnberg Akademie

495 0 PP

C56281 Aktualisierung der Kenntnisse  
im Strahlenschutz für ZFA

Dr. Stefan Gassenmeier Mi., 15.07.2026, 13.00 Uhr
ONLINE-Fortbildung

95 0 PP

C66123 Aktualisierung der Kenntnisse im 
Arbeitsschutz der BLZK – BuS-Dienst

Matthias Hajek Mi., 15.07.2026, 14.00 Uhr
München Akademie

225 6 ZA, ZÄ

C56282 Aktualisierung der Kenntnisse  
im Strahlenschutz für ZFA

Dr. Stefan Gassenmeier Mi., 15.07.2026, 15.00 Uhr
ONLINE-Fortbildung

95 0 PP

C76003-3 Kursserie Myodiagnostik:  
Ganzheitliche Strategie

Dr. Eva Meierhöfer, 
Rainer Wittmann

Fr., 17./18.07.2026, 9.00 Uhr
Nürnberg Akademie

500 22 ZA

C36304 Prophylaxe Basiskurs Nathalie Zircher, 
Alla Käufler, 
Tobias Feilmeier, 
Simonetta Ballabeni, 
Katharina Spiegelberger

Mo., 17.08.2026, 9.00 Uhr bis
Di., 01.09.2026
München Akademie

950 0 PP

C66733 Deep Scaling – Aufbaukurs für ZMP 
(Therapiestufe PSI 3–4)

Kerstin Kaufmann, 
Daniela Brunhofer

Mo., 07.09.2026, 9.00 Uhr bis
Do., 10.09.2026
München Akademie

995 0 ZMP

C76713 Aufbereitung von Medizinprodukten –  
Erwerb der Sachkenntnisse gem. 
MPBetreibV

Marina Nörr-Müller Mo., 07.09.2026, 9.00 Uhr bis
Mi., 09.09.2026
Nürnberg Akademie

850 0 PP

C56268 Aktualisierung der Kenntnisse  
im Strahlenschutz für ZFA

Dr. Christian Öttl Mi., 09.09.2026, 15.00 Uhr
ONLINE-Fortbildung

95 0 PP

C56269 Update Datenschutz Regina Kraus Mi., 16.09.2026, 14.00 Uhr
ONLINE-Fortbildung

275 4 ZA, ZÄ, PP

C76110 Grundregeln der Ästhetik und  
ihre Realisation mit Komposit

Prof. Dr. Bernd Klaiber Fr., 18./19.09.2026, 14.00 Uhr
Nürnberg Akademie

895 17 ZA, ZÄ

C66127 Therapie der Periimplantitis Prof. Dr. Dr. Matthias 
Folwaczny

Sa., 19.09.2026, 9.00 Uhr
München Akademie

525 11 ZA, ZÄ

C56001 Prophylaxe Basiskurs Schwaben Simonetta Ballabeni, 
Katharina Spiegelberger, 
Alla Käufler, 
Tobias Feilmeier

Mo., 21.09.2026, 9.00 Uhr bis
Di., 27.10.2026
Kempten Hotel St. Raphael

950 0 PP

C36701 Kieferorthopädische Assistenz Prof. Dr. Dr. Peter Proff, 
Dr. Helmut Hösl, 
Dr. Rebecca Klinke

Mo., 21.09.2026, 9.00 Uhr bis
Mi., 30.09.2026
Nürnberg Akademie

995 0 PP

C66686 Qualitätsmanagementbeauftragte/-r 
eazf (QMB)

Brigitte Kenzel, 
Ria Röpfl

Di., 22.09.2026, 9.00 Uhr bis
Fr. 25.09.2026
München Flößergasse

895 32 PP

C56950-12 Biologisierung in der Parodontologie –  
was können Blutkonzentrate,  
Hyaluron und Co. am Parodont 
leisten?

Prof. Dr. Nicole B. 
Arweiler

Di., 22.09.2026, 19.00 Uhr
ONLINE-Fortbildung

45 2 ZÄ

C56211 Aktualisierung der Fachkunde  
im Strahlenschutz

Dr. Christian Öttl Mi., 23.09.2026, 14.00 Uhr
ONLINE-Fortbildung

125 9 ZA, ZÄ

C96907 Intensivkurs Quereinstieg Brigitte Kenzel, 
Regina Kraus, 
Kerstin Kaufmann, 
Daniela Brunhofer

Fr., 25.09.2026, 9.00 Uhr bis
Sa., 07.11.2026
Nürnberg Akademie

895 0 QE

C56212 Update Notfallmanagement  
in der zahnärztlichen Praxis

Jürgen Krehle, 
Dennis Wölfle

Fr., 25.09.2026, 14.00 Uhr
ONLINE-Fortbildung

225 3 ZA, ZÄ, PP

C76121 Erfolgreiche Personalarbeit Stephan Grüner Fr., 25.09.2026, 9.00 Uhr
Nürnberg Akademie

150 8 ZA, ZÄ, ASS, PM

C76122 Arbeits- und Ausbildungsrecht Thomas Kroth Sa., 26.09.2026, 9.00 Uhr
Nürnberg Akademie

150 8 ZA, ZÄ, ASS, PM

C76733 Die professionelle Zahnreinigung – 
PZR-Intensivkurs

Sabine Deutsch, 
Karin Schwengsbier

Mo., 28./29.09.2026, 9.00 Uhr
Nürnberg Akademie

650 0 PP

C66734 Die professionelle Zahnreinigung –  
PZR-Intensivkurs

Tatjana Bejta, 
Natascha Stang

Di., 29./30.09.2026, 9.00 Uhr
München Akademie

650 0 PP

C56217 Zahnersatzabrechnung in BEMA  
und GOZ Kompaktseminar

Regina Kraus Mi., 30.09.2026, 9.00 Uhr
ONLINE-Fortbildung

395 8 PP

eazf Fortbildungen
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Unternehmensführung 
für Zahnärzt/-innen

Abrechnung 
für Zahnärzt/-innen

DATUM ORT UHRZEIT KURS KURSINHALTE

10. Oktober 2026
24. Oktober 2026

München
Nürnberg

9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr

ABR 1 Grundkenntnisse der GOZ und Auszüge aus der GOÄ
Allgemeine zahnärztliche Leistungen, Prophylaxe, KCH, CHIR, 
Leistungen bei Erkrankung der Mundschleimhaut, Aufbissbehelfe 
und Schienen, Funktionsanalytische Maßnahmen, Implantologie, 
Auszüge GOÄ, Materialkosten

7. November 2026
28. November 2026

Nürnberg
München

9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr

ABR 2 Abrechnung nach BEMA mit Fallbeispielen
Behandlungsrichtlinien, KONS/CHIR, Parodontologie, Schienentherapie, 
Aufklärung und Dokumentation, Behandlungsvereinbarungen, Fallbeispiele

27. Juni 2026
5. Dezember 2026
12. Dezember 2026

München
Nürnberg
München

9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr

ABR 3 Grundkenntnisse der ZE-Abrechnung und Festzuschüsse
Befundklassen, Festzuschüsse, Heil- und Kostenplan, 
Privat-Vereinbarungen, Analogberechnung, Regelversorgung, 
gleich-/andersartige Versorgung, Suprakonstruktionen, 
Funktionsanalytische Leistungen, Chairside-Leistungen, Labor

Kursgebühr für Zahnärzte: 150 Euro je Seminar

Kursgebühr für angestellte Zahnärzte und Assistenten: 125 Euro je Seminar

Veranstaltungsorte: eazf München, Flößergasse 1, 81369 München bzw. eazf Nürnberg, Laufertorgraben 10, 90489 Nürnberg

Anmeldung und Informationen: eazf GmbH, Fallstraße 34, 81369 München, Telefon: 089 230211-400,

Fax: 089 230211-406, E-Mail: info@eazf.de, www.eazf.de/sites/bwl-curriculum

DATUM ORT UHRZEIT KURS KURSINHALTE

21. Oktober 2026 Online 9.00–17.00 Uhr BWL 4 Grundlagen des Hygienemanagements
Rechtsgrundlagen, Schutzausrüstung, Arbeitsmedizinische Vorsorge, 
Hygienemaßnahmen in der Praxis, Aufbereitung von Medizinprodukten, 
Gefahrenstoffe

13. Juni 2026
20. Juni 2026

München
Nürnberg

9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr

BWL 5 Wichtige Verträge, Berufshaftung und Praxisformen
Rechte und Pflichten in der Berufsausübung, Behandlungsvertrag, 
Praxismietvertrag, Verträge mit angestellten Zahnärztinnen und Zahnärz-
ten, Ehevertrag, Praxiskaufvertrag, Anteilsäußerungsvertrag, Praxisformen 
und Kooperationen

3. Juli 2026
25. September 2026

München
Nürnberg

9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr

BWL 6 Erfolgreiche Personalarbeit
Umfeld und Entwicklungen im Arbeitsmarkt, Organisationsstruktur, 
Fachkräftemangel – was tun, erfolgreiche Personalakquise, Personal- 
entwicklung als notwendige Investition, Praxis als Ausbildungsbetrieb, 
Führung und Motivation

30. Januar 2027
25. September 2027

München
Nürnberg

9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr

BWL 1 Unternehmensführung für Zahnmediziner 
Ökonomische Grundbegriffe, Gesundheitsmarkt, Unternehmen Zahnarzt-
praxis, Ziele und Visionen, betriebswirtschaftliche Zahlen, QM, Material-
wirtschaft, Personal, Marketing, Tipps für umsichtige Unternehmer

27. Februar 2027
23. Oktober 2027

München
Nürnberg

9.00–17.00 Uhr
9.00–17.00 Uhr

BWL 2 Unternehmerische Steuerungsinstrumente und Steuern
Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) verstehen, 
Spannungsfeld Umsatz/Rentabilität/Liquidität, Praxisinvestitionen 
und deren Finanzierung, Kalkulation von Leistungen, Controlling, 
Risikomanagement, steuerliche Aspekte

24. April 2027 München 9.00–17.00 Uhr BWL 3 Segel setzen statt Rudern – Ihr Praxisalltag mit Rückenwind
Kommunikation im Team und mit Patienten, Wertschätzung 
als Motivationsinstrument, Stress reduzieren und Zusammenarbeit stärken, 
Missverständnisse vermeiden, Gesprächsabläufe und 
Informationswege gestalten
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Niederlassungs- und  
Praxisabgabeseminare 2026

NIEDERLASSUNGSSEMINAR

9.00 Uhr Praxisgründung mit System – ein Leitfaden
	– �Grundsätzliche Gedanken zur Niederlassung: 

Standort, Patientenstamm, Praxisform, Zeitplan
	– Überlegungen zum Raumkonzept
	– Arbeitssicherheit (BuS-Dienst), Hygiene, QM
	– Personalkonzept und Personalgewinnung
	– Entwicklung einer Praxismarke
	– Begleitung der Praxisgründung von A–Z

11.00 Uhr Kaffeepause und Praxisforum

11.30 Uhr Versicherungen und Vorsorgeplan
	– Welche Versicherungen sind zwingend nötig?
	– Existenzschutz bei Berufsunfähigkeit/Krankheit
	– Welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden?
	– Gesetzliche oder private Krankenversicherung?
	– VVG – Beratung und Gruppenverträge

13.00 Uhr Mittagspause und Praxisforum

13.45 Uhr Praxisformen und wichtige Verträge
	– Welche Praxisformen gibt es? 
	– �Wichtige Verträge: Praxiskauf- bzw. -übergabe- 

vertrag, Berufsausübungsgemeinschaft, MVZ
	– Übergangs-Berufsausübungsgemeinschaft 
	– Mietvertrag: Was ist zu beachten? 
	– Arbeitsrechtliche Aspekte der Praxisübernahme

15.00 Uhr Kaffeepause und Praxisforum

15.15 Uhr Steuerliche Aspekte und Praxisfinanzierung
	– Organisation Rechnungswesen und Controlling
	– Die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
	– Steuerarten, Liquiditätsfallen, Immobilien
	– Möglichkeiten der Lohnoptimierung
	– Verfahren und Kriterien zur Praxiswertermittlung
	– Kapitalbedarf, Finanzierung und Businessplan
	– Staatliche Fördermöglichkeiten

16.30 Uhr Seminarende

PRAXISABGABESEMINAR

9.00 Uhr Betriebswirtschaftliche und steuerliche Aspekte
	– Sind Investitionen noch sinnvoll? 
	– Freibeträge und Steuervergünstigungen 
	– �Verfahren und Kriterien zur Praxiswertermittlung 
	– �Nachfolgegestaltung mit Angehörigen: 

Schenken oder verkaufen? 
	– �Möglichkeiten zur Minderung der  

Schenkungs- bzw. Erbschaftssteuer 
	– Besteuerung von Rentnern

11.00 Uhr Kaffeepause und Praxisforum

11.30 Uhr Praxisabgabe mit System – ein Leitfaden
	– Rahmenbedingungen und Entwicklungen
	– Einflussfaktoren für die erfolgreiche Praxisabgabe
	– Wege, um Kaufinteressenten zu finden
	– Information der Patienten (wann sinnvoll?)
	– Nachhaftung Berufshaftpflichtversicherung
	– Abgabe der Zulassung und Meldeordnung
	– Wichtige Formalien der Praxisabgabe
	– Praxisschließung – was ist zu beachten?

13.00 Uhr Mittagspause und Praxisforum

13.45 Uhr Planung der Altersvorsorge
	– �Versorgungslücke im Alter: 

Reicht die berufsständische Versorgung aus?
	– Überprüfung der Krankenversicherung im Alter
	– Macht eine Pflegezusatzversicherung Sinn?

15.00 Uhr Kaffeepause und Praxisforum

15.15 Uhr Rechtliche Aspekte
	– Praxisabgabevertrag 
	– Übergangs-Berufsausübungsgemeinschaft
	– Worauf ist beim Mietvertrag zu achten? 
	– Aufbewahrungspflicht der Patientenkartei
	– Arbeitsrechtliche Aspekte der Praxis

16.30 Uhr Seminarende

Kursgebühr: 45 Euro (inklusive Mittagessen, Kaffeepausen und ausführlicher digitaler Kursunterlagen)

Veranstaltungsorte: �eazf Seminarzentrum München, Flößergasse 1, 81369 München 

eazf Nürnberg, Laufertorgraben 10, 90489 Nürnberg 

eazf Seminarzentrum Regensburg, Prüfeninger Schloßstraße 2 a, 93051 Regensburg

Anmeldung: eazf GmbH, Fallstraße 34, 81369 München, Telefon: 089 230211-400, E-Mail: info@eazf.de, www.eazf.de

Termine:

11.7.2026, Nürnberg

17.10.2026, München

Uhrzeit:

9.00–16.30 Uhr

Hinweis:

Niederlassungsseminare und Praxisabgabeseminare finden jeweils am 

selben Tag und Ort statt. Im Rahmen eines Praxisforums können Praxis-

abgeber ihre Praxen präsentieren und mit Existenzgründern ins Gespräch 

kommen.
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Aufstiegsfortbildungen und
Weiterqualifizierungen für Praxispersonal

Aufstiegsfortbildungen und Weiterqualifizie-

rungen zur fachlichen und beruflichen Entwick-

lung des zahnärztlichen Personals genießen 

bei der eazf schon immer einen hohen Stel-

lenwert. Unsere langjährige Erfahrung bei der 

Durchführung von Fortbildungen garantiert 

eine konsequente und zielgerichtete Vorbe-

reitung auf Abschlussprüfungen und das spä-

tere Aufgabengebiet in der Praxis. In allen Fort-

bildungsgängen bietet die eazf zusätzliche, über 

die Anforderungen der Fortbildungsordnungen 

hinausgehende Unterrichtseinheiten zur Ver-

tiefung der Lehrinhalte und zur Vorbereitung 

auf die Prüfungen an (z. B. Abrechnungstrai-

ning für ZMV, Instrumentierungstraining für 

ZMP/DH, Deep-Scaling-Kurs für ZMP). Neben 

den Aufstiegsfortbildungen mit Prüfung vor 

der BLZK gibt es auch Weiterqualifizierungen 

der eazf mit Abschlussprüfung durch die eazf. 

Auch in diesen Lehrgängen (Praxismanager/-in, 

Abrechnungsmanager/-in,  Prophylaxe-Aufbau-

kurs, Chirurgische Assistenz, Hygienebeauf-

tragte/-r, Qualitätsmanagementbeauftragte/-r) 

wird auf einen hohen Praxisbezug geachtet. 

Mit Angeboten in München und Nürnberg ist 

die eazf regional vertreten und ermöglicht so 

eine berufsbegleitende Fortbildung, ohne dass 

Sie Ihre berufliche Praxis vollständig unterbre-

chen müssen.

Für die eazf sprechen viele Gründe:

•	 Praxiserfahrene Dozentinnen  

und Dozenten

•	 Umfangreiche digitale Kursunterlagen  

und Unterstützung mit Materialien

•	 Praktischer Unterricht in Kleingruppen mit 

intensiver Betreuung durch Instruktor/-innen

•	 Praxisnahe Fortbildung mit Übungen

•	 Gegenseitige Übungen und  

Patientenbehandlungen

•	 Moderne Simulationseinheiten  

(Phantomköpfe) mit hochwertiger 

technischer Ausstattung

•	 Kooperation mit der Universitätszahnklinik 

München

•	 Individuelle Beratung und Betreuung durch 

die eazf während des gesamten Lehrganges

•	 Intensive Vorbereitung auf die Prüfungen 

vor der BLZK bzw. der eazf

•	 Förderung nach Meister-BAföG (AFBG) und 

Meisterbonus (bei Aufstiegsfortbildungen)

Auf www.eazf.de/sites/karriereplanung finden 

Sie ausführliche Informationen zu allen Lehr-

gängen. Auskünfte erhalten Sie bei den jewei-

ligen Koordinationen unter der Telefonnummer 

089 230211-400 oder per Mail an info@eazf.de.

ZAHNMEDIZINISCHE/-R PROPHYLAXEASSISTENT/-IN (ZMP)
Kursinhalte: Plaque- und Blutungsindizes, Kariesrisiko-
einschätzung, Erarbeiten von Therapievorschlägen, 
PZR im sichtbaren und im klinisch sichtbaren subgingivalen 
Bereich, Beratung und Motivation, Fissurenversiegelung, 
Ernährungslehre, Abdrucknahme und Provisorienherstellung, 
Behandlungsplanung, intensive praktische Übungen

Kursgebühr: € 4.950 inkl. Kursunterlagen 
in digitaler Form, Erfrischungsgetränke und Kaffee, 
Ratenzahlung möglich, zzgl. Prüfungsgebühr der BLZK, 
Meisterbonus

Kursdaten: Die Aufstiegsfortbildung zur/zum ZMP dauert 
etwa ein Jahr. Sie wird in München und Nürnberg angeboten.

Voraussetzungen: Bestandene Abschlussprüfung als ZFA, 
mindestens ein Jahr Tätigkeit als ZFA, Nachweis über den 
Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses mit neun Unterrichtseinheiten, 
Nachweis über Kenntnisse im Strahlenschutz.

Abschlussprüfung: Prüfungsausschuss der BLZK, 
schriftliche und praktische Prüfung.

DENTALHYGIENIKER/-IN (DH)
Kursinhalte: Anamnese, gesunde und erkrankte Strukturen 
der Mundhöhle, therapeutische Maßnahmen, Parodontitis-
therapie, Beratung und Motivation der Patienten, Langzeit-
betreuung von Patienten jeder Altersstufe, intensive 
praktische Übungen, Klinikpraktika

Kursgebühr: € 9.975 inkl. Kursunterlagen 
in digitaler Form, Erfrischungsgetränke und Kaffee, 
Ratenzahlung möglich, zzgl. Prüfungsgebühr der BLZK, 
Meisterbonus

Kursdaten: Die Aufstiegsfortbildung zur/zum DH dauert etwa 
16 Monate. Sie wird in München und Nürnberg angeboten.

Voraussetzungen: Bestandene Abschlussprüfung als ZMP 
oder ZMF, mindestens ein Jahr Tätigkeit als ZMP oder ZMF, 
Nachweis über den Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses mit 
neun Unterrichtseinheiten, Nachweis über Kenntnisse im 
Strahlenschutz.

Abschlussprüfung: Prüfungsausschuss der BLZK, 
schriftliche und praktische Prüfung.

ZAHNMEDIZINISCHE/-R VERWALTUNGSASSISTENT/-IN (ZMV)
Kursinhalte: Abrechnungswesen, Praxismanagement, 
Marketing, Rechts- und Wirtschaftskunde, Informations- 
und Kommunikationstechnologie (EDV), Kommunikation, 
Rhetorik und Psychologie, Präsentationstechnik, Daten-
schutz, Personal- und Ausbildungswesen, Pädagogik, QM 

Kursgebühr: € 4.950 inkl. Kursunterlagen 
in digitaler Form, Erfrischungsgetränke und Kaffee, 
Ratenzahlung möglich, zzgl. Prüfungsgebühr der BLZK, 
Meisterbonus

Kursdaten: Die Aufstiegsfortbildung zur/zum ZMV dauert 
etwa ein Jahr. Sie wird in München und Nürnberg angeboten. 
Die Fortbildung ist in München auch als halbjähriger 
Kompaktkurs buchbar.

Voraussetzungen: Bestandene Abschlussprüfung als ZFA, 
mindestens ein Jahr Tätigkeit als ZFA, gute Deutschkenntnisse 
in Wort und Schrift. 

Abschlussprüfung: Prüfungsausschuss der BLZK, 
schriftliche und praktische Prüfung.



78

lehrgänge

BZB Mai 2026

BLZK
QM

MONTAG
DIENSTAG
MITTWOCH
DONNERSTAG
FREITAG

ABRECHNUNGSMANAGER/-IN EAZF

Kursinhalte: Aufgaben der Körperschaften, Gebühren-
systeme, BEMA und GOZ, Analogleistungen (ohne KFO), 
BEL II und BEB, Chairside-Leistungen, KCH, ZE, 
Implantologie, PAR/PZR, KBR, Gnathologie, Schnittstellen 
BEMA und GOZ, Dokumentation, Behandlungsvertrag, 
Kommunikation mit Patienten und Erstattungsstellen, 
Kalkulation von Leistungen, Factoring

Kursgebühr: € 1.800 inkl. Kursunterlagen in digitaler 
Form, Mittagessen, Erfrischungsgetränke und Kaffee, 
zzgl. Prüfungsgebühr der eazf

Kursdaten: Die Weiterqualifizierung zur/zum Abrech-
nungsmanager/-in eazf dauert insgesamt vier Monate.  
In München ist Kursbeginn im Januar, in Nürnberg startet 
die Fortbildung im September.

Voraussetzungen: Bestandene Abschlussprüfung als 
ZFA, Nachweis einer mindestens einjährigen beruflichen 
Tätigkeit als ZAH/ZFA, Kenntnisse KCH/ZE auf dem 
Niveau der Berufsschule, gute Deutschkenntnisse in Wort 
und Schrift 

Abschlussprüfung: Prüfungsausschuss der eazf,  
schriftliche Prüfung

PRAXISMANAGER/-IN EAZF (PM)

Kursinhalte: Betriebswirtschaft in der Zahnarztpraxis, 
Rechnungs- und Finanzwesen, Personalmanagement 
und -führung, Ausbildungswesen, Materialwirtschaft, 
Marketing, QM und Arbeitssicherheit, Arbeits- und 
Vertragsrecht, Kommunikation und Gesprächsführung, 
Konfliktmanagement

Kursgebühr: 
€ 2.950 inkl. Kursunterlagen in digitaler Form, 
Erfrischungsgetränke und Kaffee, Ratenzahlung möglich, 
zzgl. Prüfungsgebühr der eazf 

Kursdaten: Die Weiterqualifizierung zur/zum PM dauert 
etwa sechs Monate. In München ist Kursbeginn im 
Oktober, in Nürnberg startet die Fortbildung im Januar. 

Voraussetzungen: Bestandene Abschlussprüfung als 
ZFA oder vergleichbare Qualifikation, zwei Jahre Tätigkeit 
im Bereich der Verwaltung einer Praxis empfohlen,  
gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 

Abschlussprüfung: Prüfungsausschuss der eazf, 
schriftliche und mündliche Prüfung.

HYGIENEBEAUFTRAGTE/-R EAZF (HYG)

Kursinhalte: Gesetzliche Grundlagen, Infektionspräven-
tion: Erreger, Übertragungswege und Prävention, 
Mikrobiologische Begriffe, Hygienemanagement: 
Anforderungen an Räume, Wasser führende Systeme, 
Flächendesinfektion, Aufbereitung von Medizinproduk-
ten, Risikoeinstufung, Reinigungsverfahren, Arbeitsschutz 
und Arbeitssicherheit, Verankerung im QM

Kursgebühr: € 695 inkl. Kursunterlagen, 
Mittagessen, Erfrischungsgetränke und Kaffee

Kursdaten: Die Weiterqualifizierung zur/zum Hygiene-
beauftragten eazf dauert drei Tage. Sie wird in München 
und Nürnberg ganzjährig zu verschiedenen Terminen 
angeboten. 

Voraussetzung: Bestandene Abschlussprüfung als ZFA.

Update für HYG: Jährliche Update-Kurse, mit denen 
sich Praxen auf den aktuellen Stand bringen können. 
Außerdem bietet die eazf Consult eine Beratungsdienst-
leistung zur Überprüfung Ihres praxisinternen Hygiene-
managements an.

QUALITÄTSMANAGEMENTBEAUFTRAGTE/-R EAZF (QMB)

Kursinhalte: Bedeutung und Begriffe des QM, 
Anforderungen an ein QM-System für die Zahnarztpraxis, 
Aufbau und Weiterentwicklung eines QM-Handbuches, 
Arbeitsschutz und Hygienevorschriften, Medizin-
produktegesetz (MPG), Anwendung des
QM-Handbuches der BLZK

Kursgebühr: € 895 inkl. Kursunterlagen, 
Mittagessen, Erfrischungsgetränke und Kaffee 
 
 

Kursdaten: Die Weiterqualifizierung zur/zum QMB eazf 
dauert vier Tage. Sie wird in München und Nürnberg 
ganzjährig zu verschiedenen Terminen angeboten.

Update für QMB: Jährliche Update-Kurse, mit denen 
sich Praxen auf den aktuellen Stand bringen können. 
Außerdem bietet die eazf Consult eine Beratungsdienst-
leistung zur Überprüfung Ihres praxisinternen QM an.

CHIRURGISCHE ASSISTENZ EAZF

Kursinhalte: Schutzausrüstung und arbeitsmedizinische 
Vorsorge, Aufbereitung von Medizinprodukten, Umgang 
mit Gefahrstoffen, Krankheitsbilder und operatives 
Vorgehen, OP-Vorbereitung, Aufklärung, Patienten- 
betreuung, Operatives Vorgehen, Instrumentenkunde, 
Chirurgische Materialien, Wundinfektionen, Spezielle 
Hygienemaßnahmen bei chirurgischen Eingriffen, 
Ergonomie, Praktische Übungen 

Kursgebühr: € 995 inkl. Kursunterlagen in digitaler 
Form, Mittagessen, Erfrischungsgetränke und Kaffee

Kursdaten: Die Weiterqualifizierung zur Chirurgischen 
Assistenz eazf dauert vier Tage. Sie wird in München  
und Nürnberg ganzjährig zu verschiedenen Terminen 
angeboten. 

Voraussetzung: Bestandene Abschlussprüfung als ZFA.
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VORAUSSICHTLICHER
PRÜFUNGSTERMIN

ANMELDESCHLUSS INKL. VOLLSTÄNDIGER 
ZULASSUNGSUNTERLAGEN

ZMP Schriftliche Prüfung 03.09.2026 30.07.2026

ZMP Praktische Prüfung 07.09.–12.09.2026 30.07.2026

DH Schriftliche Prüfung 02.09.2026 30.07.2026

DH Praktische Prüfung 03.09.–05.09.2026 30.07.2026

DH Mündliche Prüfung 10.09.–11.09.2026 30.07.2026

ZMV Schriftliche Prüfung 08.09.–09.09.2026 30.07.2026

ZMV Mündliche Prüfung 16.09.–18.09.2026 30.07.2026

ZMP Schriftliche Prüfung 11.03.2027 04.02.2027

ZMP Praktische Prüfung 12.03.–13.03.2027 und 06.04.–08.04.2027 04.02.2027

ZMP Schriftliche Prüfung 02.09.2027 30.07.2027

ZMP Praktische Prüfung 07.09.–11.09.2027 30.07.2027

DH Schriftliche Prüfung 30.08.2027 30.07.2027

DH Praktische Prüfung 01.09.–02.09.2027 und 04.09.2027 30.07.2027

DH Mündliche Prüfung 10.09.–11.09.2027 30.07.2027

ZMV Schriftliche Prüfung 09.03.–10.03.2027 04.02.2027

ZMV Mündliche Prüfung 16.03.–18.03.2027 04.02.2027

ZMV Schriftliche Prüfung 31.08.–01.09.2027 30.07.2027

ZMV Mündliche Prüfung 07.09.–09.09.2027 30.07.2027

ZMP Schriftliche Prüfung 14.03.2028 04.02.2028

ZMP Praktische Prüfung 21.03.–25.03.2028 04.02.2028

ZMP Schriftliche Prüfung 07.09.2028 30.07.2028

ZMP Praktische Prüfung 12.09.–16.09.2028 30.07.2028

DH Schriftliche Prüfung 31.08.2028 30.07.2028

DH Praktische Prüfung 02.09.2028 und 06.09.–07.09.2028 30.07.2028

DH Mündliche Prüfung 08.09.–09.09.2028 30.07.2028

ZMV Schriftliche Prüfung 07.03.–08.03.2028 04.02.2028

ZMV Mündliche Prüfung 15.03.–17.03.2028 04.02.2028

ZMV Schriftliche Prüfung 29.08.–30.08.2028 30.07.2028

ZMV Mündliche Prüfung 04.09.–06.09.2028 30.07.2028

Vorläufige Prüfungstermine für
Aufstiegsfortbildungen 2026/2027/2028
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Prüfungsort1

Terminänderungen im Vergleich zu bisher 

veröffentlichten Terminen werden rechtzeitig 

bekannt gegeben und sind farblich gekenn-

zeichnet.

1� �Der verbindliche Prüfungsort für oben genannte 

Termine kann dem Prüfungsteilnehmer erst mit 

dem Zulassungsschreiben circa zwei Wochen 

vor dem Prüfungstermin mitgeteilt werden.

Prüfungsgebühren für Aufstiegsfortbildungen 

BLZK nach den Prüfungsvorschriften ab 1.1.2017:

ZMP 		  460 Euro

ZMV 		  450 Euro

DH		  670 Euro

Die Prüfungsgebühren für Wiederholungsprü-

fungen beziehungsweise einzelne Prüfungs-

teile erfragen Sie bitte im Referat Zahnärzt- 

liches Personal der Bayerischen Landeszahn- 

ärztekammer. Der Anmeldeschluss bei der 

BLZK ist jeweils angegeben. Den Antrag auf 

Zulassung stellen Sie bitte rechtzeitig beim 

Referat Zahnärztliches Personal der Bayeri-

schen Landeszahnärztekammer, Flößergasse 1, 

81369 München, Telefon 089 230211-330 oder 

-332, zahnaerztliches-personal@blzk.de.



Änderungen der Richtlinien der BLZK 
für die Ermächtigung zur Weiterbildung 
in der Kieferorthopädie
Der Vorstand der Bayerischen Landeszahnärztekammer hat in seiner Sitzung vom 16.04.2026 aufgrund von § 2 Abs. 4 
Weiterbildungsordnung für die bayerischen Zahnärzte (WBO) vom 22.01.1985 (BZB Heft 2/1985, S. 56), zuletzt geändert 
durch Änderungssatzung vom 12.12.2015 (BZB Heft 3/2016, S. 83), die folgenden Änderungen der Richtlinien der Bayerischen 
Landeszahnärztekammer für die Ermächtigung zur Weiterbildung in der Kieferorthopädie nach § 5 Abs. 4 der Weiterbildungs-
ordnung für die Bayerischen Zahnärzte beschlossen:

Die Bezeichnung der Richtlinien wird wie folgt geändert:
Richtlinien der Bayerischen Landeszahnärztekammer für die Ermächtigung zur Weiterbildung in der Kieferorthopädie 
nach § 2 Abs. 4 der Weiterbildungsordnung für die Bayerischen Zahnärzte

§ 1 S. 2 wird wie folgt geändert:
Die Beschreibung muss beinhalten: 

§ 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
Der Antragsteller gibt der Bayerischen Landeszahnärztekammer alle Fälle (Privatbehandlungen und/oder Kassenbehandlungen) 
bekannt, die er in den letzten zwei Jahren vor Antragstellung abgeschlossen hat. Die Fälle sind durchnummeriert, mit Geburts-
datum und Einstufungen (KIG und Schwierigkeitsgrad) versehen einzureichen. 

§ 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
Verlängerungsfälle sind alle diejenigen Fälle, bei denen die Regelbehandlungszeit von vier Jahren überschritten werden musste 
und eine weitere aktive Behandlung erforderlich ist.

Diese Änderung der Richtlinien tritt an dem auf die Bekanntmachung im Bayerischen Zahnärzteblatt folgenden Kalendertag in Kraft. 

München, den 21.04.2026

Dr. Dr. Frank Wohl
Präsident der Bayerischen Landeszahnärztekammer 

Kassenänderungen
1. Anschriftenänderung einer Krankenkasse – ab sofort –

BIG direkt gesund, Hörder-Bach-Allee 1–3, 44263 Dortmund  

oder Postfach 100642, 44006 Dortmund, Tel.: 0231 5557-0,  

Fax: 0231 5557-199 (KA-Nr. 111350108030).

2. Neuaufnahmen von Sonstigen Kostenträgern – ab 1.4.2026 –

a.	RP Stuttgart - EA Giengen, Siemensstraße 9,  

89537 Giengen (Brenz), Tel.: 07961 9331160, Fax: 0711 78285111596 

(KA-Nr. 902005845100).

b.	RP Stuttgart - EA Sindelfingen, Mahdentalstraße 116,  

71065 Sindelfingen, Tel.: 0711 90411512, Fax: 0711 78285111596 

(KA-Nr. 902005852400).

3. Namens- und Anschriftenänderung eines  

Sonstigen Kostenträgers – ab sofort –

Kreisjugendamt Landshut, Josef-Neumeier-Allee 1, 

84051 Essenbach, Tel.: 08703 9073-0 

(KA-Nr. 911007597400).
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Praxis auf La Gomera

Weitere Informationen und Besichtigungstermine nach Vereinbarung.

Kontakt (engl. oder spanisch): Sisty Betancourt | Tel: +34 630 196 510 | sistybetgar@gmail.com

Eine einmalige Gelegenheit, ein voll ausgestattetes medizinisches Zentrum in exzellenter Lage auf La Gomera, Kanarische 

Inseln, Spanien, zu erwerben. Das Objekt verfügt über eine Gesamt� äche von 487 Quadratmetern, verteilt auf zwei Etagen, 

die per Aufzug und Treppe verbunden sind. Es bietet großzügige, funktionale und optimal gestaltete Bereiche, die den 

Komfort von Patienten und medizinischem Fachpersonal gewährleisten. Das Zentrum umfasst sieben Behandlungsräume, 

vier helle und komfortable Wartebereiche, vier barrierefreie Toiletten, einen Empfangsbereich und drei Büros für ärztliche 

Beratungen sowie einen Pausenraum für das Personal. Es ist bereits in Betrieb und bietet somit eine Investitionsmöglichkeit, 

die vom ersten Tag an Rendite abwirft. Darüber hinaus liegen alle erforderlichen Genehmigungen für die Durchführung 

zahnärztlicher und anderer medizinischer Tätigkeiten vor. Das Zentrum entspricht den geltenden Vorschriften und bietet 

somit Sicherheit und Rechtssicherheit für die Berufsausübung. Dank seiner guten Erreichbarkeit und hervorragenden Sicht-

barkeit ist dieses Zentrum eine ideale Investition für Zahnkliniken, Arztpraxen, Physiotherapiepraxen oder andere speziali-

sierte Dienstleistungen. Es be� ndet sich in einem wachsenden Ballungsraum mit vielen deutschen und anderen europäi-

schen Einwohnern.

Kompetenz im Zahnarztrecht
Praxisübernahmen · Kooperationen · Haftung 
Arbeitsrecht · Mietrecht · Wirtschaftlichkeits-
prüfungen · Regressverfahren · Berufsrecht

Hartmannsgruber Gemke  
Argyrakis & Partner Rechtsanwälte
August-Exter-Straße 4 · 81245 München 
Tel. 089 / 82 99 56 - 0 · info@med-recht.de

www.med-recht.de

3 Wege zu Ihrer Kleinanzeige: 

Kontakt:	 Stefan Thieme 
Tel.: 0341 48474-224 
bzb-kleinanzeigen@oemus-media.de

Format S:
B x H = 85 x 45 mm
Preis: 180 Euro 

Format M:
B x H = 85 x 90 mm
Preis: 350 Euro 

Format L:
B x H = 175 x 45 mm
Preis: 340 Euro 

Format XL:
B x H = 175 x 90 mm
Preis: 670 Euro Alle Preise sind Nettopreise.

Die Anzeigen können sowohl fertig gesetzt als PDF, PNG 
oder JPG als auch als reiner Text im Word-Format an-
geliefert werden.

Die Datenlieferung erfolgt bitte an: 
dispo@oemus-media.de

Eine Buchung ist auch direkt online möglich:  
https://oemus.com/publication/bzb/mediadaten/

HINWEIS: Auf Chiffre-Anzeige per E-Mail antworten 
an: bzb-kleinanzeigen@oemus-media.de. Die Chiffre-
Nummer bitte in der Betreffzeile angeben.

kleinanzeigen

BZB Mai 2026
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Ihr Kontakt für Rückfragen:
Telefon:  +49 89 72401–546 · E-Mail:  Bedarfsplanung@kzvb.de
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• Haßberge
• Miltenberg
• Tirschenreuth
• Regen
• Wunsiedel
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VERTRAGS -

ZAHNARZT 

für KFOKFO in den 

Landkreisen:

Haben Sie Interesse sich in einer dieser Gegenden nieder zulassen?Sprechen Sie uns an!



Unschlagbare Bildqualität durch 420° Rotation für 

Übersichtsaufnahme 8 x 8 in 120 μm

Übersichtsaufnahme 12 x 9 (*) in 200 μm mit bis zu  

3 Detailaufnahmen in 70 μm

Extrem kurze Scanzeiten (ab 2,9 Sekunden)

byzz® Nxt: Digitale Integration mit offenen           

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:

Tel.: +49 (0) 7351 474 990  |  info@orangedental.de  | 

Eine Bildqualität, die Sie noch nie gesehen haben!

Eine neue Ära in der DVT-Technologie

DVT

Weltmarkt-

führer
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